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Einleitung 

 

Die Anforderungen an die hygienisch einwandfreie Durchführung von Reinigungsdienstleistungen in me-

dizinischen Einrichtungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.  

Das Problem von Krankenhausinfektionen (nosokomiale Infektionen) , vermehrten Keimausbrüchen und 

das Auftreten spezieller Krankheitserreger, insbesondere die zunehmende Verbreitung Antibiotika-

resistenter Mikroorganismen, gerät auch der Reinigungsdienst verstärkt in den Blickpunkt der Hygiene-

maßnahmen zur Infektionsprävention.  

Die Flächenhygiene ist, nach der Händehygiene, der fachgerechten Instrumentenaufbereitung, der Anti-

septik sowie der hygienischen Arbeitsweise in der Grund- und Behandlungspflege, ein wichtiger Bestand-

teil der Basishygiene im Multibarrierensystem der Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen. 

Das Ziel aller Hygienemaßnahmen ist der Schutz der Patienten, Besucher und des Personals vor der 

Übertragung mit Infektionserregern. 

 

Da Krankheitserreger in der unbelebten Umwelt medizinischer Bereiche nachgewiesen werden und für 

unterschiedlich lange Zeit überleben und infektiös bleiben können, gewinnt das unbelebte Umfeld als 

Quelle nosokomialer Infektionen zunehmend an Bedeutung. Nosokomiale Erreger können von kontami-

nierten Oberflächen, insbesondere von patientennahen Flächen oder Flächen mit häufigen Hand- und 

Hautkontakt,  auf Patienten übertragen werden. 

Flächenhygienemaßnahmen, insbesondere Desinfektionsmaßnahmen, sind in der Lage Infektionsketten 

zu unterbrechen und so die Übertragung von Infektionserregern zu reduzieren. 

Voraussetzung ist die fach- und sachgerechte Planung, Durchführung und Kontrolle von Reinigungs- und 

Desinfektionsmaßnahmen.  

 

Vor allem bei der Erbringung von Reinigungsdienstleistungen in hygienisch relevanten Bereichen muss 

durch geeignete Vorkehrungen und Maßnahmen eine wirkungsvolle Durchführung der Flächenreinigung 

und -desinfektion und damit ein sachgerechter Hygienestatus sichergestellt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Einführung eines Hygienemanagements zunehmend an Bedeutung. 

 

Das Hygienemanagement beinhaltet die Gesamtheit aller notwendigen Maßnahmen zur Gestaltung, 

Lenkung und Entwicklung hygienebezogener Strukturen und Prozesse in der Gebäudereinigung, um si-

cherzustellen, dass die erbrachten Reinigungsdienstleistungen die erforderliche Hygienequalität aufwei-

sen. 

 

Mittels eines entsprechenden Hygienemanagementsystems werden die Unternehmen in die Lage ver-

setzt, Reinigungsdienstleistungen zu erbringen, deren Hygienequalität kontinuierlich den bestmöglichen 

Infektionsschutz sowohl für Patienten als auch für alle Beteiligten gewährleistet.  
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Dazu gehört, neben der Schaffung geeigneter Strukturen und Prozesse, auch die Schaffung und Förde-

rung eines Hygienebewusstseins, der zugehörigen Hygienedisziplin und die Motivation zum hygienischen 

Handeln aller Beschäftigten.  

 

Grundsätzlich sollte das Hygienemanagement ein Teil des Qualitätsmanagements sein. 

 

Da die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen (einzusetzende Verfahren und Mittel 

sowie Reinigungs- und Desinfektionsintervalle) auf Basis einer Risikobewertung im einrichtungs- bzw. 

betreiberinternen Hygieneplan festgelegt und im Reinigungs- und Desinfektionsplan verbindlich vorge-

geben werden, konzentriert sich dieser Leitfaden auf die Anforderungen an die Hygiene bei der Durch-

führung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen und vor allem auf die Gewähr-

leistung der Guten Hygienepraxis bei der Umsetzung dieser Vorgaben . 

Die Verpflichtung des Gebäudereinigungsdienstleisters liegt daher darin eigenverantwortlich die inner-

betrieblichen Strukturen und die Arbeitsorganisation an den einrichtungs- bzw. betreiberinternen Vor-

gaben auszurichten.   

 

Der vorliegende Leitfaden versteht sich dabei als Handlungsanweisung und beschreibt das Vorgehen und 

die Anforderungen an ein effektives System zur Hygienesicherung bei der Durchführung von Reinigungs-

dienstleistungen in medizinischen Einrichtungen.  

Die zugrundeliegenden Anforderungskriterien beruhen auf aktuellen hygienerechtlichen Vorgaben und 

Empfehlungen sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen und in der Praxis bewährten Verfahren und ent-

sprechen den derzeit allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

Maßgebliche Empfehlungen sind die Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infekti-

onsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI) „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und 

Desinfektion von Flächen“ und die Empfehlung der DGKH „Hygienekriterien für den Reinigungsdienst“. 

Die Anforderungskriterien wurden unter Berücksichtigung und in Ergänzung zu den gesetzlichen Rege-

lungen formuliert, zu deren Einhaltung die Unternehmen ohnehin verpflichtet sind.  

 

Durch die Erfüllung und Übereinstimmung mit den in diesem Leitfaden aufgeführten Anforderungskrite-

rien zeichnet sich der Gebäudereinigungsdienstleister als kompetenter und verlässlicher Hygienepartner 

im Multibarrieresystem der Infektionsprävention aus.  
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1 Anwendungsbereich 

 

Der vorliegende Leitfaden definiert Anforderungen und Maßnahmen zur Hygienesicherung bei der 

Durchführung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen, aufgrund deren ein Un-

ternehmen in der Lage sein soll, das Hygienemanagement für Reinigungsdienstleistungen in medizini-

schen Einrichtungen zu planen, zu implementieren, anzuwenden, aufrechtzuerhalten und zu aktualisie-

ren.     

 

Zu den medizinische Einrichtungen zählen Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Ge-

burtshäuser/Entbindungseinrichtungen, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vergleichbare Be-

handlungs- und Versorgungseinrichtungen sowie Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken. 

 

 

2 Hygienemanagement 

  

Das Unternehmen muss entsprechend den Anforderungskriterien dieses Leitfadens ein effektives System 

zur Hygienesicherung bei der Durchführung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtun-

gen einführen, dokumentieren, verwirklichen, aufrechterhalten und dessen Wirksamkeit, sofern erfor-

derlich, ständig verbessern.  

 

Das Hygienemanagement beschreibt die notwendigen Rahmenbedingungen für organisatorische und 

personelle Voraussetzungen sowie die Maßnahmen zur Einhaltung der Hygieneanforderungen bei der 

Durchführung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen mit dem Ziel hygienisch 

sichere Flächen und Gegenstände als Ergebnis der Leistungserbringung zur Infektionsverhütung zum 

Patienten- und Personalschutz zu gewährleisten. 

 

Die Dokumentation im Rahmen des Hygienemanagements muss mindestens enthalten: 
 

a) dokumentierte Hygienepolitik und zugehörige Ziele (siehe 3.2); 
 

b) dokumentierte Verantwortlichkeiten und Befugnisse (siehe 3.3); 
 

c) Beschreibung der personellen Ausstattung und Struktur (siehe 3.5); 
 

d) dokumentierte Einweisung und Schulung des Personals im Bereich Hygiene und Arbeitsschutz 

(siehe 3.5.4, 3.5.5 und 4.4); 
 

e) dokumentierte Verfahren und Aufzeichnungen zum Nachweis der Konformität mit den tech-

nisch-fachlichen Anforderungen, die von dieser Leitlinie gefordert werden (siehe 4). 

 

Das Unternehmen muss sicherstellen, dass Dokumente und Aufzeichnungen kontinuierlich geprüft, nach 

Bedarf aktualisiert und geltende Fassungen an den jeweiligen Einsatzorten verfügbar sind. 
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3 Betrieblich-organisatorische Anforderungen 
 
 
3.1  Unternehmensverantwortung 
  

Die Unternehmensleitung muss ihrer Verpflichtung bezüglich der Entwicklung und Verwirklichung des  

Hygienemanagementsystems durch die Einbindung von Maßnahmen zur Hygienesicherung in die Be-

triebsorganisation nachkommen. 

 

Die Unternehmensleitung muss die Einbindung von Maßnahmen zur Hygienesicherung bei der Durchfüh-

rung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen in die Betriebsorganisation nach-

weisen durch  
 

a) das Festlegen ihrer Hygienepolitik, 
 

b) die Darlegung, dass die Unternehmensziele die Hygienesicherung bei der Durchführung von Rei-

nigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen fördern, 
 

c) das Festlegen von Verantwortlichkeiten und Befugnissen, 
 

d) das Bereitstellen der notwendigen Ressourcen (Zeit-, Personal- und Sachmittel) für die Einhal-

tung der Hygieneaufgaben und –anforderungen, 
 

e) das Einrichten effektiver Verfahren für die Kommunikation aller Beteiligten, die Einfluss auf die 

Hygienesicherung haben. 

 

 

3.2 Hygienepolitik und –ziele 

 

Die Hygienepolitik soll als integraler Bestandteil der Unternehmenspolitik zur systematischen Erfüllung 

der Hygieneanforderungen und somit zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beitra-

gen. 

Die Unternehmensleitung muss ihre Hygienepolitik definieren, dokumentieren und bekannt machen. 

 

Die Unternehmensleitung muss sicherstellen, dass die Hygienepolitik  
 

a) der Rolle des Unternehmens im Multibarrierensystem der Infektionsprävention in medizinischen 

Einrichtungen angemessen ist;   
 

b) des Unternehmens mit den rechtlichen Anforderungen und den mit den Kunden vereinbarten 

Hygieneanforderungen übereinstimmen; 
 

c) auf allen Ebenen des Unternehmens bekannt gemacht, eingeführt und aufrechterhalten wird; 
 

d) laufend auf ihre Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft wird; 
 

e) durch konkrete Unternehmensziele unterlegt wird. 
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Die Unternehmensleitung leitet aus der Hygienepolitik die Festschreibung der Hygienesicherung bei der 

Durchführung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen als Unternehmensziel ab 

und formuliert konkrete Hygieneziele.  

 

Grundlage für die Festlegung konkreter Hygieneziele ist die in der Einleitung der Empfehlung der Kom-

mission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI) „Anforderun-

gen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ aufgeführte Zielsetzung:  

„Die hygienisch einwandfreie Durchführung der Hausreinigung und Flächendesinfektion im Krankenhaus 

und anderen medizinischen Bereichen dient sowohl der Sauberkeit als auch der Infektionsverhütung 

zum Patienten- und Personalschutz. Es ist selbstverständlich, dass das Patientenumfeld frei von Staub 

und Verunreinigungen und damit für Patienten, Besucher und Mitarbeiter in einem ansprechenden 

Zustand sein muss.“ 

 

Die Hygieneziele sollen zudem Bestandteil der im Rahmen der Qualitätssicherung festgelegten Qualitäts-

ziele für die Durchführung von Reinigungsleistungen in medizinischen Einrichtungen sein.  

 

Qualitätsziele für die Durchführung von Reinigungsleistungen in medizinischen Einrichtungen sind bei-

spielsweise:  
 

1.  Sicherstellung der optischen Qualität durch rationelle, möglichst vollständige Entfernung von 

Schmutz und Rückständen ohne Schaden für die Gesundheit, Umwelt und Oberflächen. 
 

2.  Sicherstellung der hygienischen Qualität durch 

a) mikrobiologische Sauberkeit, so dass von den behandelten Flächen keine Infektionsgefahr mehr 

ausgeht, 

b) Infektionsverhütung durch Verminderung der Keimzahl auf den behandelten Flächen, 

c) Verhinderung der Keimverbreitung und Vermeidung der Keimverschleppung. 
 

3.  Sicherstellung der technischen Qualität durch dem Stand der Technik entsprechende Ausstattung, 

Kenntnisse und Fertigkeiten (Fachkompetenz) zur sach- und fachgerechten Vorbereitung und Aus-

führung der Reinigungsleistungen. 
 

4.  Sicherstellung der Servicequalität durch Servicekompetenz, u. a. kundenorientiertes Denken, Han-

deln und Verhalten, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Reaktionsschnelligkeit, Einsatz, Engagement, 

Flexibilität, Freundlichkeit, Aufmerksamkeit u. ä. 
 

5. Sicherstellung der wirtschaftlichen Qualität durch Effizienz und rationellen Umgang mit den zur 

Verfügung stehenden Ressourcen sowie Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. 

 

 



Hygienemanagement von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen     9 

 

erarbeitet von: Dipl.-Wirt. Ing. Reinigungs- und Hygienetechnik Ilka Geske-Schumann  

im Auftrag des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks / AG Krankenhaus 
 

Stand: Vorlage November 2016 in der überarbeiteten Fassung September 2017 

3.3 Verantwortlichkeiten und Befugnisse 
 

Die Unternehmensleitung muss sicherstellen, dass für alle wesentlichen hygienerelevanten Aufgaben 

und Prozesse die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche sowie die erforderlichen Befugnisse innerhalb 

des Unternehmens definiert und bekannt gemacht werden, um eine effektive Durchführung und Auf-

rechterhaltung des Systems zur Hygienesicherung bei der Durchführung von Reinigungsdienstleistungen 

in medizinischen Einrichtungen sicherzustellen.  

 

Die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche sind verständlich und klar zu beschreiben sowie in der Auf-

bau- und Ablauforganisation des Unternehmens zu erkennen, beispielsweise durch die namentliche Be-

nennung mit Angabe von Qualifikationen, Erstellung von Tätigkeitsbeschreibungen, Organigramm u. ä.. 

Die erforderlichen Befugnisse sind schriftlich zu übertragen. 

 

Alle Beschäftigten müssen über ihre Aufgaben und Pflichten im Rahmen  der Hygienesicherung infor-

miert werden und für ihre Aufgaben in ihren Tätigkeitsbereichen sensibilisiert und qualifiziert sein. 

 

Alle Beschäftigten müssen dafür verantwortlich sein, hinsichtlich der Hygienesicherung auftretende 

Probleme an dafür bestimmte Personen zu melden. Beauftragten Personen müssen definierte Verant-

wortlichkeiten und Befugnisse für die Veranlassung und Dokumentation von entsprechenden Maßnah-

men erteilt werden.  

 

 

3.4 Kommunikation und Koordination 
 

Um auf allen Organisationsstufen des Hygienemanagements in medizinischen Einrichtungen eine ausrei-

chende Information über die Hygienesicherung betreffende Fragen sicherzustellen, müssen effektive 

Verfahren für die Kommunikation und Koordination mit folgenden Beteiligten eingerichtet, eingeführt 

und aufrechterhalten werden: 
 

a) Auftraggeber / Leistungsempfänger / Ansprechpartner Kunde / Hygienefachpersonal aller be-

troffenen Bereiche und Berufsgruppen; insbesondere im Hinblick auf  
 

- Hygieneanforderungen und spezifische Kundenanforderungen, 
 

- Aufgabentrennung / Definition von Schnittstellen, beispielsweise klare Festlegung der Zu-

ständigkeiten für  

- das Freiräumen von Flächen, 

- die Reinigung der direkten Patienten-/ Bewohnerumgebung (beispielsweise Bett, Nacht-

tisch, Schränke),  

- akute Zwischenfälle (beispielsweise mit Ausscheidungen, Blut) 

- isolierte Patienten, 

- die Bettenaufbereitung sowie für Medizinprodukte, wie Infusionspumpen, Röntgengeräte 

etc., 
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- Verträge oder Elemente der Auftragsabwicklung, beispielsweise Leistungsverzeichnis, Leis-

tungsumfang, Reinigungszeiten und –häufigkeiten, Reinigungs- und Desinfektionsplan, Ein-

satzpläne, Objektbetreuung / Aufsicht (Anwesenheit, Erreichbarkeit, Vertretungsregelung), 
 

- Anforderungen an die Auftraggeber/Leistungsempfänger bezüglich Faktoren, die die Reini-

gungs- und somit auch die Hygienequalität beeinflussen, beispielsweise baulich-funktionelle 

Faktoren wie  

- Beschaffenheit von Oberflächen im Hinblick auf Reinigung und Desinfektion, 

- zur Verfügung stellen erforderlicher Räumlichkeiten, beispielsweise Reinigungskammern, 

Abstellräume, Lager, Aufenthalts- und Umkleideräume, Büro, 

- Anforderungen an Räume für die Durchführung der Aufbereitung und Aufbewahrung von 

Reinigungs- und Desinfektionsutensilien, beispielsweise Größe, Strom- und Wasseranschlüs-

se, Abläufe,  Belüftung, Abluft für Trockner, 

-  Schmutzfangsysteme etc., 
 

- Änderungen, Reklamationen / Beschwerden; 
 

b) Lieferanten / Hersteller; insbesondere zur Verfügung stellen von Produktinformations-, Betriebs-,  

Gebrauchs-, Wartungs- und Aufbereitungsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter und 
 

c) Überwachungsbehörden, beispielsweise Gesundheitsamt. 

 

Die Kommunikation und Koordination muss Informationen über die die Leistungserbringung des Unter-

nehmens betreffende Aspekte der Hygienesicherung bei der Durchführung von Reinigungsdienstleistun-

gen in medizinischen Einrichtungen liefern, die für andere Organisationsstufen bzw. Beteiligte des Hygie-

nemanagements in medizinischen Einrichtungen relevant sein können. Dies gilt insbesondere bei Auftre-

ten spezieller, beispielsweise multiresistenter oder hochinfektiöser Erreger, bei meldepflichtigen Infekti-

onskrankheiten und bei Ausbruchsituationen. 

 

Es müssen Aufzeichnungen über die Kommunikation und Koordination geführt werden.  

 

Anforderungen von Auftraggebern / Kunden und Überwachungsbehörden müssen verfügbar sein. 

 

Es muss Personal mit festgelegten Verantwortlichkeiten und Befugnissen zur Weitergabe von allen die  

Hygienesicherung bei der Durchführung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen 

betreffenden Informationen an Außenstehende bestimmt werden.  

 

Durch die Kommunikation gewonnene Informationen müssen bei der Aktualisierung des Hygienesiche-

rungssystems berücksichtigt werden.  
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Interne Kommunikation 
 

Das Unternehmen muss effektive Verfahren erstellen, einführen und aufrechterhalten für die interne 

Kommunikation mit den Beschäftigten über Fragen, die Einfluss auf die Hygienesicherung bei der Durch-

führung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen haben. 

 

Die Beschäftigten müssen rechtzeitig über Änderungen informiert werden, die unter anderem Folgendes 

betreffen: 
 

a) Vereinbarter oder geänderter Leistungsumfang;  
 

b) Art der Leistungserbringung, beispielsweise Unterhaltsreinigung, Zwischenreinigung, Grundreini-

gung, Sondereinigung, Desinfektionsverfahren (routinemäßige Desinfektion, gezielte Desinfekti-

on, Schlussdesinfektion), Bettenaufbereitung, Glasreinigung; 
 

c) Einsatz von Behandlungsmitteln (Reinigungs-, Pflege-, Desinfektionsmittel); 
 

d) Einsatz von Reinigungsgeräten und –maschinen; 
 

e) Verfahrensweisen und Arbeitsabläufe; 
 

f) Arbeitszeiten, Einsatzbereiche, Vertretungsregelung; 
 

g) Qualifikation des Personals und/ oder Verteilung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen; 
 

h) Rechtliche Anforderungen; 
 

i) Erkenntnisse über Gefahren durch Biostoffe (Infektionsgefahr, übertragbare Krankheiten, Toxin-

bildung, sensibilisierende oder sonstige, die Gesundheit schädigende, beispielsweise krebserzeu-

gende oder fruchtschädigende Wirkung) und durchzuführende Hygiene- und Schutzmaßnahmen; 
 

j) auftraggeber-/kundenseitige, brancheninterne und sonstige Anforderungen, an die sich das Un-

ternehmen halten muss; 
 

k) Beschwerden, die auf Hygienefehler bei der Durchführung von Reinigungsdienstleistungen in 

medizinischen Einrichtungen hindeuten; 
 

l) Sonstige Bedingungen, die sich auf die Hygienesicherung bei der Durchführung von Reinigungs-

dienstleistungen in medizinischen Einrichtungen auswirken. 

 

Es muss sichergestellt werden, dass diese Informationen bei der Aktualisierung des Hygienesicherungs-

systems berücksichtigt werden.  
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3.5 Personelle Ausstattung und Struktur 
 

 

3.5.1 Allgemeine Voraussetzungen 

 

Das Unternehmen muss sicherstellen, dass die erforderliche personelle Ausstattung und Struktur zur 

Hygienesicherung bei der Leistungserbringung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrich-

tungen zur Verfügung gestellt wird.  

 

Die personelle Ausstattung und Struktur bezieht sich auf: 
 

a) die zur fach- und sachgerechten Vorbereitung und Ausführung der Reinigungsdienstleistung er-

forderliche Anzahl von Personal; 
 

b) den ausreichenden Einsatz von Aufsichtspersonal; der Anteil der Aufsichts- und Steuerungsebene 

sollte bei 5-10% der Anzahl der produktiven Reinigungsstunden liegen; 
 

c) die Benennung einer Hygienesicherungsfachkraft; 
 

d) die Eignung des Personals. 

 

 

3.5.2 Hygienesicherungsfachkraft 

 

Die Unternehmensleitung muss eine Hygienesicherungsfachkraft benennen, die über die entsprechende 

Fachkunde zur Planung, Vorbereitung und Durchführung von Hygienemaßnahmen bei der Leistungser-

bringung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen verfügt. 

 

Die Hygienesicherungsfachkraft unterstützt im Unternehmen die Durchsetzung der Hygienesicherungs-

maßnahmen bei der Durchführung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen. 

 

Die Hygienesicherungsfachkraft hat unabhängig von anderen Verantwortungen die Verantwortung, Be-

fugnis und Aufgaben: 
 

a) die notwendigen Hygienesicherungsmaßnahmen bei der Durchführung von Reinigungsdienstleis-

tungen (siehe technisch-fachliche Anforderungen 4.2, 4.3 und 4.4) zu planen und vorzubereiten; 
 

b) beim Erstellen auftragsspezifischer hygienerelevanter Pläne, Arbeitsanweisungen und Standards 

mitzuwirken; 
 

c) Hygieneschulungen für die Beschäftigten durchzuführen (siehe 3.5.5); 
 

d) die Mitarbeiter über angeordnete Hygienemaßnahmen und deren Gründe zu unterrichten;  
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e) die Gewährleistung der Hygieneanforderungen bei der Durchführung von Reinigungsdienstleis-

tungen in medizinischen Einrichtungen sicherzustellen; 
 

f) die Reinigungsbereiche sowohl regelmäßig als auch anlassbezogen zu besichtigen; 
 

g) die Durchführung der Hygienemaßnahmen zu überwachen; mit den Hygienefachpersonals des 

Auftraggebers bzw. Betreibers der medizinischen Einrichtung bei der Überwachung der Hygie-

nemaßnahmen zusammenzuarbeiten; 
 

h) als Kommunikationspartner/-in beziehungsweise Schnittstelle zu dem Hygienefachpersonals des 

Auftraggebers / Betreibers der medizinischen Einrichtung zur Verfügung zu stehen (siehe 3.4); 
 

i) das Hygienefachpersonals des Auftraggebers bzw. Betreibers der medizinischen Einrichtung über 

Hygieneprobleme zu unterrichten. 

 

 

3.5.3 Fähigkeit, Bewusstsein und Schulung des Personals 

 

Das Unternehmen muss: 
 

a) die zur Hygienesicherung notwendigen Fähigkeiten des Personals, das die Hygienesicherheit be-

einflussende Tätigkeiten ausübt, ermitteln, dazu gehört u. a. auch die Sicherstellung ausreichen-

der Sprachkenntnisse; 
 

b) die systematische Erfassung des individuellen Schulungsbedarfs für die Beschäftigten und Füh-

rungskräfte, entsprechend bestehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten sowie auf Ba-

sis der auszuführenden Tätigkeit und Arbeitsaufgaben, sicherstellen; 
 

c) Einarbeitungs- und Schulungsprogramme oder andere Maßnahmen durchführen, um sicherzu-

stellen, dass das Personal über die erforderlichen Kompetenzen verfügt;  
 

d) die Schulungsinhalte mit dem Hygienefachpersonal des Auftraggebers bzw. Betreibers der medi-

zinischen Einrichtung abstimmen; 
 

e) Einsatz geeigneten Schulungspersonals und –materials bzw. geeigneter Schulungsinstrumente si-

cherstellen, beispielsweise bei geringer Kenntnis der deutschen Sprache der zu Schulenden Ein-

satz bild- und symbolhaftender Darstellungen; 
 

f) sicherstellen, dass die Beschäftigten wissen, welche Relevanz und Bedeutung ihre Tätigkeiten im 

Hinblick auf die Hygienesicherheit haben; 
 

g) sicherstellen, dass die Beschäftigten über die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten in reini-

gungs- und pflegetechnischer Hinsicht verfügen, um die Leistung sach- und fachgerecht auszu-

führen; 
 

h) sicherstellen, dass die Anforderungen einer effektiven Kommunikation und Kooperation vom ge-

samten Personal, welches Einfluss auf die Hygienesicherheit hat, verstanden wird; 
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i) die Durchführung, Effektivität und Wirksamkeit der Maßnahmen und Schulung überprüfen; 
 

j) geeignete Aufzeichnungen über Schulung und Maßnahmen führen. Für die Dokumentation ist 

folgendes anzugeben: Schulungspersonal / Verantwortlicher (mit Unterschrift), Datum, Ort und 

Uhrzeit, Teilnehmerliste mit Unterschrift, Thema und ggf. verwendetes und ausgehändigtes 

Schulungsmaterial. 

 

 

3.5.4 Einarbeitung der Beschäftigten 

 

Das Unternehmen muss bei der Einarbeitung der Beschäftigten sicherstellen, dass 
 

a) eine der Tätigkeit angemessene Einführung und Einarbeitung neu eingestellter Beschäftigte und 

von Beschäftigten mit neu zugewiesenem Arbeitsbereich stattfindet;  
 

b) eine geplante und systematische Einführung  der Beschäftigten stattfindet, beispielsweise  

- Einführungs- und Orientierungsgespräch am 1. Arbeitstag 

- Startbegleiter/in zur Einführung neuer Mitarbeiter/innen 

- Einarbeitungsplan 

- Feedback in der Einarbeitungszeit  

- Mitarbeiter/innengespräch am Ende der Einarbeitungsphase  
 

c) die Einarbeitung der Beschäftigten die fachliche Einarbeitung sowie die Eingliederung in das Ar-

beitsumfeld (organisations- und objektspezifische Besonderheiten) beinhaltet. 

 

Nachfolgende Aspekte sind in für die Mitarbeiter verständlicher und praxisnaher Form zu vermitteln: 
 

a) Information der Beschäftigten über Art und Umfang der vertraglich vereinbarten und zu tätigen-

den Leistungen anhand geeigneten Informationsmaterials, beispielsweise visualisierte Darstel-

lungen des Leistungsumfangs, bild- und symbolhaft dargestellte Leistungsbeschreibungen und 

Verfahrensanweisungen, visualisierte Darstellungen der Reinigungskontrolle bzw. Qualitätsprü-

fung 
 

- Erklärung zu den angewandten Reinigungsarten bezüglich Umfang, Art und Intervall, bei-

spielsweise Unterhaltsreinigung, Sichtreinigung, Bedarfsorientierte Reinigung, Zwischen- bzw. 

Teilflächenreinigung, Grund- bzw. Intensivreinigung, Sonderreinigung,  Desinfektionsverfah-

ren (routinemäßige Desinfektion, gezielte Desinfektion, Schlussdesinfektion), 
 

- Erklärung zu den angewandten Reinigungs- und Desinfektionsverfahren bezüglich Reinigungs-

ziel / Reinigungsergebnis, 
 

- Erklärung zum vereinbarten Hygiene-/ Qualitätsstandard und –niveau bezüglich Prüfkriterien 

zur Prüfung der Reinigungsleistungen. 
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b) Information der Beschäftigten zur Durchführung der Reinigungsleistungen anhand geeigneter 

bild- und symbolhaft dargestellter Arbeitsanweisungen um den Beschäftigten einen klaren Hand-

lungsrahmen für die Abläufe vorzugeben, beispielsweise  
 

- Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionspläne mit Piktogrammen (optimal am Systemwagen), 
 

- Arbeitsabläufe bei der Durchführung der Reinigung einzelner Raumgruppen bzw. Risikoberei-

che, 
 

- Aufrüsten der Arbeitsmittel, Bestückung des System-/ Reinigungswagen, 
 

- Checkliste zur Prüfung der Reinigungsleistungen, 
 

- Personalhygiene, 
 

- Arbeitssicherheit. 
 

c) Informationen der Beschäftigten zur Organisationsstruktur und zum organisatorischen Ablauf  
 

- Information über Regelung der Verantwortlichkeiten, beispielsweise grafische Darstellung der 

Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten, 
 

- Information über Regelungen zum Personaleinsatz und zur Aufgabenverteilung, beispielswei-

se geeignete (grafische) Darstellungen der Revier-, Einsatz-, Vertretungspläne. 

 

 

3.5.5 Schulung der Beschäftigten 

 

Schulung der Ausführungsebene 

 

Das Unternehmen muss sicherstellen, dass mindestens einmal jährlich Wiederholungsschulungen zur 

Erhaltung und Förderung der fachlich-technischen Fähigkeiten, der Leistungsbereitschaft und  des Hygie-

nebewusstsein für die Beschäftigten der Ausführungsebene stattfinden. Zeitpunkt und Themen sind ggf. 

anlassbezogen, beispielsweise abhängig von Kontrollergebnis, Mangelanzeige, Beschwerden und Ursa-

chenforschung festzulegen. 

 

Hygieneschulung  

 

Die Hygieneschulung der in der Reinigungsdienstleistung Beschäftigten dient der Vermeidung von Fehl-

verhalten im Hygienebereich und der Motivation zum hygienischen Handeln. 

 

Im Rahmen der Hygieneschulung sollten arbeitsplatzbezogen die hygienischen Besonderheiten im Hin-

blick auf die betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen und mögliche Auswirkungen ihres Verhaltens 

auf die Hygienesicherheit vermittelt werden.  
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Hygieneschulungen sind mindestens einmal jährlich, unter Berücksichtigung der Hygienesituation und 

Risikoanalyse im Arbeitsbereich, erstmalig bei Aufnahme des Arbeitsverhältnisses, durchzuführen. 

 

Nachfolgende Aspekte sind in für die Mitarbeiter verständlicher und praxisnaher Form zu vermitteln: 
 

a) Betriebs- bzw. bereichsspezifische Hygienekenntnisse und Infektionsgefährdungen, 
 

b) Flächenhygiene, beispielsweise Grundkenntnisse über Reinigung und Desinfektion, Maßnah-

men, Auswahl und Anwendung geeigneter Mittel (Konzentration, Einwirkzeit, Temperatur, In-

tervalle und Intensität) sowie hygienegerechte Ausführung der Reinigungsdienstleistungen, 
 

c) Personalhygiene, beispielsweise Darstellung persönlicher und betriebsspezifischer Hygienere-

geln (Händereinigung und ggf. Desinfektion, Tragen von Arbeits- und ggf. Bereichskleidung, 

Verbot des Rauchens, Essens und Trinkens am Arbeitsplatz, Verhalten bei Erkrankungen und 

Verletzungen, hygienegerechtes Verhalten bei Husten, Niesen und bei Toilettenbenutzung 

sowie Körperhygiene), 
 

d) Entsorgungshygiene, beispielsweise hygienischer Umgang mit Abfällen und Abwässern. 

 

Schulung der Aufsichts- und Steuerungsebene 

 

Das Personal der Aufsichts- und Steuerungsebene muss die ihrer Funktion und ihren Aufgaben entspre-

chende Handlungskompetenzen aufweisen.  

 

Der Nachweis der erforderlichen Fachkunde als Hygienesicherungsfachkraft für Reinigungsdienstleistun-

gen in medizinischen Einrichtungen wird erbracht durch  
 

a) die Qualifikation zur „Hygienesicherungsfachkraft für Reinigungsdienstleistungen in medizini-

schen Einrichtungen“  

[Die Qualifizierungsmaßnahme beinhaltet die Vermittlung der erforderlichen Handlungskompe-

tenzen   (Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz) zur selbstständigen Planung, Vorbereitung, Durch-

führung und Überwachung von Hygienemaßnahmen in der Gebäudedienstleistung sowie zur 

Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung (siehe 3.5.2).] 
 

b) oder das Zeugnis über eine abgeschlossene Ausbildung zum Geprüften Desinfektor  
 

c) und eine mindestens 1-jährige Berufspraxis und Branchenerfahrung in der Gebäudereinigungs-

dienstleistung 

 

Der Nachweis der erforderlichen Handlungskompetenzen zur Durchführung der Tätigkeiten als Objekt-

leiter/in in der Gebäudedienstleistung wird erbracht durch die Qualifikation als „Zertifizierte/r Objektlei-

ter/in in der Gebäudedienstleistung“ gemäß Rahmenplan zur Durchführung zertifizierter Lehrgänge zur 

Qualifizierung von Objektleitern/innen in der Gebäudedienstleistung (Herausgeber: Bundesinnungsver-

band des Gebäudereiniger-Handwerks, Dottendorfer Straße 86, 53129 Bonn).  



Hygienemanagement von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen     17 

 

erarbeitet von: Dipl.-Wirt. Ing. Reinigungs- und Hygienetechnik Ilka Geske-Schumann  

im Auftrag des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks / AG Krankenhaus 
 

Stand: Vorlage November 2016 in der überarbeiteten Fassung September 2017 

Der Nachweis erforderlichen Handlungskompetenzen zur Durchführung der Tätigkeiten als Vorarbei-

ter/in in der Gebäudedienstleistung erfolgt bei Vorarbeitern über die Qualifikation als „Vorarbei-

tern/innen in der Gebäudedienstleistung Unterhaltsreinigung“ gemäß Rahmenlehrplan zur Qualifizierung 

von Vorarbeitern/innen in der Gebäudedienstleistung Unterhaltsreinigung (Herausgeber: Bundesin-

nungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks, Dottendorfer Straße 86, 53129 Bonn).  

 

Das Unternehmen muss sicherstellen, dass mindestens einmal jährlich Fortbildungsveranstaltungen, 

Weiterqualifizierungsmaßnahmen o. ä. für die Beschäftigten der Aufsichts- und Steuerungsebene statt-

finden.  

 

 

4 Technisch-fachliche Anforderungen 

 

 

4.1 Hygieneplan 
 

Eine wesentliche Grundlage des Hygienemanagements ist der  einrichtungs- bzw. betreiberinterne Hygi-

eneplan.   

Die Betreiber medizinischer Einrichtungen sind nach Infektionsschutzgesetzt (§23 Abs. 5 IfSG), den Lan-

desverordnungen zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen, der Biostoffver-

ordnung (BioStoffV) und den Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und 

in der Wohlfahrtspflege (TRBA 250) verpflichtet die innerbetrieblichen Verfahrensweisen zur Infektions-

hygiene in Hygieneplänen festzulegen. 

Im einrichtungs- bzw. betreiberinternen Hygieneplan ist der notwendige Umfang der Reinigungs- und 

Desinfektionsmaßnahmen sowie Vorgaben zur Personalhygiene festgelegt.  

Die jeweils erforderlichen Reinigungs- und ggf. Desinfektionsintervalle für alle Flächen sowie die einzu-

setzenden Mittel und Verfahren werden vom zuständigen Krankenhaushygieniker in Abstimmung mit 

der Krankenhaushygienekommission in Abhängigkeit vom Infektionsrisiko festgelegt und in einem Reini-

gungs- und Desinfektionsplan (Bestandteil des Hygieneplans) jeweils für die einzelnen Bereiche spezifi-

ziert und verbindlich vorgeschrieben1. 

 

Das Unternehmen muss  
 

a) sicherstellen, dass die Vorgaben des innerbetrieblichen Hygienemanagements des Betrei-

bers/Auftraggebers (Hygieneplan) in das unternehmensinterne Hygienemanagement implemen-

tiert und umgesetzt werden; 
 

b) überprüfen, ob der Reinigungs- und Desinfektionsplan konkrete, effektive und zweckmäßige  

Festlegungen  zur Flächenhygiene enthält, insbesondere im Hinblick auf Was (soll gereinigt oder 

                                                           
1
 Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI)  

„Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ 
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desinfiziert werden), Wie (Art der Anwendung), Womit (Behandlungsmittel, beispielsweise Des-

infektionsmittel), Wann (Zeitpunkt, Rhythmus der hygienischen Maßnahmen) und Wer (Zustän-

digkeit, Verantwortlicher); 
 

c) sachdienliche Informationen über die die Leistungserbringung des Unternehmens betreffende 

Aspekte der Hygienesicherung zur Verbesserung des innerbetrieblichen Hygienemanagements 

des Betreibers/Auftraggebers weitergeben (siehe 3.4); 
 

d) sicherstellen, dass Reinigungs- und Desinfektionspläne nach Bedarf aktualisiert und geltende Fas-

sungen an den jeweiligen Einsatzorten verfügbar sind; 
 

e) sicherstellen, dass Reinigungs- und Desinfektionspläne in für die Beschäftigten verständlicher 

und praxisnaher Form sichtbar aushängen; 
 

f) sicherstellen, dass sich bei der Umsetzung an die im Hygieneplan festgelegten Hygienemaßnah-

men gehalten wird; 
 

g) sicherstellen, dass die Befolgung überwacht wird; 
 

h) sicherstellen, dass die Aufstellung eigener Regeln kompatibel zum  Infektionspräventionskonzept 

des Betreibers der medizinischen Einrichtung ist. 

 
 
4.2 Flächenhygiene 
 
 

4.2.1 Begriffe 

 
Für die Anwendung dieses Leitfadens gelten für die Definitionen von Reinigungs- und Desinfektionsver-

fahren sowie für die Festlegung von Risikobereichen die Begriffsbestimmungen gemäß Empfehlung der 

Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI) „Anfor-

derungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“. 

 

Reinigung 

Unter Reinigung wird ein Prozess zur Entfernung von Verunreinigungen (beispielsweise Staub, chemische 

Substanzen, Mikroorganismen, organische Substanzen) unter Verwendung von Wasser mit reinigungs-

verstärkenden Zusätzen (beispielsweise Detergenzien oder enzymatische Produkte) verstanden, ohne 

dass bestimmungsgemäß eine Abtötung/Inaktivierung von Mikroorganismen stattfindet bzw. beabsich-

tigt ist. Die Reinigungswirkung ist bisher nicht quantifiziert oder in anderer Weise standardisiert.  

 

Desinfektion 

Desinfektion ist ein Prozess, durch den die Anzahl vermehrungsfähiger Mikroorganismen infolge Abtö-

tung/Inaktivierung unter Angabe eines standardisierten, quantifizierbaren Wirkungsnachweises reduziert 

wird mit dem Ziel, einen Gegenstand/Bereich in einen Zustand zu versetzen, dass von ihm keine Infekti-

onsgefährdung mehr ausgehen kann. Ziel der Desinfektion ist definitionsgemäß nicht die Eliminierung 
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nicht infektionsrelevanter Umweltkeime, sondern die definierte Verminderung der Anzahl pathogener 

oder fakultativ-pathogener Mikroorganismen. 
 

Im Hinblick auf die Häufigkeit und den Umfang der Desinfektion wird unterschieden: 
 

Routinemäßige Desinfektion.  

Die routinemäßige Desinfektion wird z.T. auch als „laufende Desinfektion“, „prophylaktische Desinfekti-

on“ oder „Desinfektion am Krankenbett“ bezeichnet. Sie hat den Zweck, die Verbreitung von Krankheits-

erregern während der Pflege und Behandlung einzuschränken und erstreckt sich auf Flächen, von denen 

zu vermuten oder anzunehmen ist, dass sie mit erregerhaltigem Material kontaminiert wurden, ohne 

dass dies im Einzelfall erkennbar oder sichtbar ist. 

Von desinfizierender Reinigung wird gesprochen, wenn Reinigungsprozess und Desinfektion in einem 

Arbeitsgang erfolgen. Die hierfür verwendeten Mittel müssen aufgrund möglicher unerwünschter 

Wechselwirkungen der Einzelkomponenten ausdrücklich für diesen Zweck deklariert sein. 
 

Gezielte Desinfektion.  

Gezielte Desinfektionsmaßnahmen sind solche bei: 

- erkennbarer Kontamination, 

- Schlussdesinfektion und 

- Ausbruchsituationen sowie 

- Auftreten spezieller Erreger. 

Erkennbare Kontaminationen von Flächen können mit Blut, Eiter, Ausscheidungen oder anderen Körper-

flüssigkeiten vorliegen. 

Die Schlussdesinfektion erfolgt in Bereichen oder Räumen, die zur Pflege oder Behandlung eines infizier-

ten bzw. mit Erregern kolonisierten Patienten dienten. Durch die Desinfektion soll der Bereich/Raum so 

hergerichtet werden, dass er ohne Infektionsgefährdung zur Pflege oder Behandlung eines anderen 

Patienten genutzt werden kann. Die Schlussdesinfektion erstreckt sich je nach Erkrankung oder Krank-

heitserreger auf die patientennahen bzw. alle erreichbaren Oberflächen und Gegenstände, die mit den 

Krankheitserregern kontaminiert sind bzw. sein können. In besonderen Fällen können andere Konzentra-

tions-Zeit-Relationen und Verfahren als bei der routinemäßigen Desinfektion notwendig sein. Eine 

Raumdesinfektion durch Verdampfen oder Vernebeln von Formaldehyd ist nur in extrem seltenen Aus-

nahmefällen notwendig. 

Bei Ausbruchsituationen und bei Auftreten spezieller, beispielsweise multiresistenter oder hochinfektiö-

ser Erreger dient die Desinfektion der Eindämmung und Verhütung der Weiterverbreitung neben den 

routinemäßig durchgeführten Maßnahmen. 

 

Bereiche ohne Infektionsrisiko (in Bezug auf das allgemeine Risiko in der Bevölkerung), 

beispielsweise Treppenhäuser, Flure, Verwaltung, Büros, Speiseräume, Hörsäle, Unterrichtsräume, tech-

nische Bereiche 

 

Bereiche mit möglichem Infektionsrisiko, 

beispielsweise Allgemeinstationen, Ambulanzbereiche, Radiologie, Physikalische Therapie, Sanitärräume,   
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Dialyse, Entbindung, Intensivtherapie/-überwachung 

 

Bereiche mit besonderem Infektionsrisiko, 

beispielsweise OP-Abteilungen, Eingriffsräume, Einheiten für besondere Intensivtherapie (z. B. Langzeit-

beatmete (>24 h), Schwerstbrandverletzte), Transplantationen  (z. B. KMT, Stammzellen), Hämato-

Onkologie (z. B. Patienten unter aggressiver Chemotherapie), Frühgeborene 

 

Bereiche mit Patienten, die Erreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Wei-

terverbreitung besteht, 

beispielsweise Isolierbereiche/-pflege, Funktionsbereiche, in denen die o. g. Patienten behandelt werden 

 

Bereiche, in denen v. a. für das Personal ein Infektionsrisiko besteht, 

beispielsweise Mikrobiologische Laboratorien, Pathologie, Entsorgung, Unreine Bereiche von Wäscherei-

en oder Funktionseinheiten, z. B. ZSVA (Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung) 

 

Flächen mit häufigem Hand- oder Hautkontakt und Flächen, die für aseptische Arbeiten vorgesehen 

sind,  

beispielsweise Bettgestell und Zubehör, Nachttisch, Ablagen, Sanitärbereich für Patienten (z. B. Bade-

wanne, Waschbecken und -umgebung,  Armaturen), medizinische Geräte (Monitore, Tastatur, Außenflä-

chen bei medizinischen Geräten mit häufigem Kontakt, Infusionsständer, EKG-Gerät, Kabel), Toiletten-

stuhl, Tragen, Inkubatoren, Wickeltisch, Arbeitsflächen von Verbandswagen, Arbeitsflächen im Stations-

zimmer für die Zubereitung von Infusionslösungen, Spritzen etc. 

 

Flächen ohne häufigen Hand- oder Hautkontakt, 

beispielsweise Fußböden (z. B. Stationsflur), Wände (außerhalb des direkten Kontaktbereiches, z. B. in 

Bettnähe), Lüftungsauslässe, Lampen, Heizkörper 

 

 

4.2.2 Allgemeines 

 

Das Unternehmen muss die erforderlichen Prozesse zur Gewährleistung der Flächenhygiene planen und 

entwickeln, die für die Realisierung der Hygienesicherung bei der Durchführung von Reinigungsdienst-

leistungen in medizinischen Einrichtungen erforderlich sind. 

 

Die Prozessplanung bezieht sich auf die Gestaltung der Art und Weise der Leistungserbringung und bein-

haltet: 
 

a) die Planung und Koordination der Reinigung und Desinfektionsmaßnahmen, 
 

b) die Durchführung der Reinigung und Desinfektion, 
 

c) die Überwachung und Dokumentation der  Reinigung und Desinfektion, 
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d) die Kontrolle der Wirksamkeit von Reinigung und Desinfektion, 
 

e) den Umgang mit Abweichungen, Fehlern oder Mängeln. 

 

 

4.2.3 Planung und Koordination der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 

 

Um eine hygienisch einwandfreie Durchführung der Reinigung und Desinfektion in medizinischen Einrich-

tungen sicherzustellen, müssen hygienerelevante Prozesse, Verfahren und Abläufe geplant und doku-

mentiert werden. 

 

Das Unternehmen muss dafür 
 

a) Verfahrensanweisungen, 
 

b) Arbeitsanweisungen als konkrete Handlungsanweisungen, beispielsweise Dosieranleitungen, 

Reinigungs- und Desinfektionstechniken, Bedienungsanleitungen von Reinigungs- und Desinfek-

tionsgeräten, Aufbereitungsanweisungen, sowie 
 

c) Arbeits- und Zeitpläne 
 

in für die Beschäftigten verständlicher und praxisnaher Form, beispielsweise mit Schwerpunkt auf bild- 

und symbolhaften Darstellungen, vorlegen. 

 

Die Unternehmensleitung benennt eine fachlich geeignete Person (siehe 3.5.2 Hygienesicherungsfach-

kraft), die die sachgerechte Durchführung der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in der Einrich-

tung / im Objekt anleitet, überwacht und kontrolliert. 

 

 

4.2.4 Durchführung von Reinigung und Desinfektion 

 

4.2.4.1 Allgemeine Anforderungen 

 

Die Reinigung und Desinfektion hat entsprechend der Vorgaben des innerbetrieblichen Hygienemana-

gements des Betreibers/Auftraggebers (siehe 4.1 Hygieneplan) stattzufinden. 

Die einschlägigen hygienerechtlichen Vorgaben und Empfehlungen sind zu beachten. 

 

Die Art und Weise der Reinigung und Desinfektion ist fachkundig und sachgerecht festzulegen und 

durchzuführen und auf die Art der objektspezifischen Hygieneanforderungen und Infektionsgefährdung 

abzustellen. 
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Der Dienstleister muss sicherstellen, dass er über umfassende, dem Stand der Technik entsprechende 

Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten sowie die erforderlichen Geräte, Maschinen und Mittel ver-

fügt, um die jeweilige Leistung fachgerecht vorzubereiten und auszuführen. 

Die Reinigung und Desinfektion ist unter Berücksichtigung objektspezifischer Besonderheiten bei Aus-

stattungs- und Einrichtungsgegenstände sowie Fußböden durchzuführen. 

Hierzu ist der jeweilige Stand der Technik unter Berücksichtigung der Ergonomie, Umweltverträglichkeit 

und Wirtschaftlichkeit von Reinigungs-/ Desinfektionsverfahren und –methoden sowie der Werterhalt 

von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen sowie Bodenbelägen zu beachten.  

 

Reinigungs- und Desinfektionsziel 
 

Reinigung und Desinfektion müssen sicherstellen, dass  
 

a) die Flächen und Gegenstände sauber sind, insbesondere die Entfernung sichtbarer Verunreini-

gungen sowie Mikroorganismen und deren Stoffwechselprodukte, die die Umgebungshygiene 

nachteilig beeinflussen können; 
 

b) sie zu einer höchstmöglichen Reduktion des Keimgehaltes in Verbindung mit der Minderung der 

Anzahl pathogener (krankheitserregender) und fakultativ pathogener Keime auf den behandel-

ten Flächen führen, wobei eine alleinige Reinigung zu einer ca. 50-80%igen Reduktion führen 

kann und durch wirksame Desinfektionsverfahren eine statistisch signifikante Reduktion auf 

mindestens 84-99,9 % erreicht wird2; 
 

c) eine Keimverbreitung verhindert wird, insbesondere die Ausbreitung pathogener Mikroorganis-

men; 
 

d) Keimverschleppungen vermieden werden, insbesondere um Infektionsketten zu unterbrechen. 

 

Desinfektionsmaßnahmen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die von einer fachlich geeig-

neten Person unterwiesen sind und beaufsichtigt werden (siehe 3.5.2 Hygienesicherungsfachkraft). 

 

Für behördlich angeordnete Desinfektionsmaßnahmen gem. § 17 IfSG sowie für Raumdesinfektionen 

durch Begasung mit Formaldehyd dürfen nur Personen eingesetzt werden, die den entsprechenden 

Sachkundenachweis erbracht haben, beispielsweise durch die Anerkennung als staatlich geprüfter Desin-

fektor, bzw. über einen entsprechenden Befähigungsschein verfügen.  

 
 

4.2.4.2 Gute Hygienepraxis bei der Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren 

 

Die Reinigungs- und Desinfektionsverfahren sind so durchzuführen, dass eine nachteilige Beeinflussung 

der Umgebungshygiene ausgeschlossen ist.  

                                                           
2
 Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI)  

„Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ 
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Die nachteiligen Beeinflussungen der Umgebungshygiene muss durch Maßnahmen der guten Hygie-

nepraxis verhindert werden.  

Durch die gute Hygienepraxis wird die Einhaltung von hygienisch einwandfreien Bedingungen bei der 

Durchführung von Reinigungsdienstleistungen in medizinischen Einrichtungen sichergestellt. 

 

Um das Reinigungs- und Desinfektionsziel (siehe 4.2.4.1) zu erreichen muss das Unternehmen ein inter-

nes Regelwerk zur fach- und sachgerechten Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren 

vorlegen, das mindestens die folgenden Grundsätze der Guten Hygienepraxis beinhaltet: 
 

a) Die Reinigung und Desinfektion ist nur mit frischen, sauberen Reinigungstextilien bzw. –bezügen, 

Geräten und Maschinen durchzuführen (siehe 4.2.4.4); 
 

b) Zur Unterbrechung von Infektionsketten und der Verhinderung der Keimverbreitung ist ein be-

sonderes Augenmerk auf die Reinigung der Hand- und Hautkontaktflächen zu legen; 
 

c) Zur Staubentfernung in allgemeinen Reinigungsbereichen sind staubbindende Verfahren anzu-

wenden; 
 

d) Besonders in sensiblen Reinigungsbereichen und bei der Durchführung von Flächendesinfekti-

onsmaßnahmen sind Nasswischverfahren anzuwenden; 
 

e) Die Oberflächenreinigung ist mit nach Reinigungsbereichen getrennten Reinigungsutensilien 

durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass diese Trennung eingehalten wird; 
 

f) Um eine hygienisch einwandfreie Flächenreinigung zu gewährleisten, ist das mehrfache Eintau-

chen bzw. Auswaschen der Reinigungstücher / Bezüge in die Reinigungs- bzw. Desinfektionsmit-

tellösung zu vermeiden, beispielsweise durch Verwendung von anwendungsfertig präparierte 

Reinigungstüchern/Bezüge, Tuch-Wechsel-/Bezugswechsel-System, Tuch-Falt-Methode u. ä.; 
 

g) Ausreichend freie Flächen nichttextiler Beläge sollten unter Verwendung geeigneter Scheu-

ersaugmaschinen gereinigt werden; 
 

h) Für die Reinigung von textilen Belägen sind Geräte mit HEPA-Filter zu verwenden; 
 

i) Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel müssen fach- und sachgerecht zur Anwendung 

kommen (siehe 4.2.4.3); 
 

j) Die zu desinfizierende Oberfläche muss mit einer ausreichenden Menge des Behandlungsmittels 

unter leichtem Druck abgerieben werden (Scheuer-Wisch-Desinfektion); 
 

k) Eine Sprühdesinfektion gefährdet den Durchführenden und erreicht nur eine unzuverlässige Wir-

kung. Sie sollte daher ausschließlich auf solche Bereiche beschränkt werden, die durch eine 

Wischdesinfektion nicht erreichbar sind; 
 

l) Bei Kontamination mit organischem Material (Blut, Sekrete, Faeces, etc.) sollte bei der Desinfek-

tion zunächst das sichtbare Material mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Einwegtuch, 
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Zellstoff o.Ä. aufgenommen (Einmalhandschuhe tragen) und das Tuch verworfen werden. An- 

schließend ist die Fläche wie üblich zu desinfizieren; 
 

m) Die exakte Einhaltung der angegebenen, für wirksam befundenen Konzentrations-Zeit-Relation 

ist sicherzustellen; 
 

n) Nach allen routinemäßig durchgeführten Flächendesinfektionsmaßnahmen kann die Fläche wie-

der benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist; 
 

Die angegebene Einwirkzeit vor der Wiederbenutzung der Fläche muss abgewartet werden bei: 
 

- gezielter Desinfektion – von Flächen mit Blut, Eiter, Ausscheidungen und anderen Körperflüs-

sigkeiten von Patienten mit Verdacht auf bzw. gesicherter Infektion unter Berücksichtigung des 

Übertragungsweges sowie der Schlussdesinfektion, 
 

- allen Desinfektionsmaßnahmen im Seuchenfall bei behördlich angeordneter Desinfektion, d. h. 

wenn Mittel und Verfahren der Liste gem. § 18 IfSG des Robert Koch-Institutes eingesetzt wer-

den müssen, 
 

-  der Desinfektion von Badewannen, da die Desinfektion durch das Einlaufen des Wassers been-

det wird (Risiko vor allem bei nicht völlig verheilten Wunden und in der Geburtshilfe), 
 

- allen Desinfektionsmaßnahmen im Lebensmittelbereich (beispielsweise Krankenhausküche), 

wenn nach der Desinfektion mit Trinkwasser nachgespült werden muss. 
 

Wenn Flächen regelmäßig schnell wieder benutzt werden müssen, ist es sinnvoll, Desinfektions-

mittel einzusetzen, die nach kurzen, der Praxissituation angemessenen Einwirkzeiten ihre volle 

Wirksamkeit entfaltet haben. 
 

o) Die Einhaltung der Hygieneregeln in Kontakt bzw. im Umgang mit Abfällen ist sicherzustellen: 
 

- Reinigungsabfälle in dafür vorgesehene Behältnisse sammeln, 
 

- Sammelbehälter mittels zur Verfügung gestellter Transportmittel zur Sammelstelle befördern, 
 

- Infektiösen Abfall getrennt von normalem Müll sammeln und entsorgen (Kanülen müssen in 

durchstichsicheren Spezialbehältern entsorgt  sein, das Einsammeln von benutzen Injektionska-

nülen ist nicht Aufgabe des Reinigungspersonals), 
 

- Zur Vermeidung von Schnitt- und Stichverletzungen nicht in die Abfallbehältnisse hineingreifen, 

Abfallsäcke und Kanülenbehälter nicht maximal füllen, Abfallsäcke nicht am Körper tragen, Ab-

fallsäcke nicht mit den Händen zusammendrücken. 

 
 

4.2.4.3 Anwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 

 

Es dürfen ausschließlich Desinfektionsmittel zur Anwendung kommen die im Hygiene- bzw. Desinfekti-

onsplan aufgeführt und somit vom Auftraggeber / Betreiber der medizinischen Einrichtung vorgegeben 

sind. 
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Beim Einsatz von Reinigungsmitteln sind grundsätzlich oberflächen-, umwelt- und gesundheitsverträgli-

che Reinigungsmittel zu verwenden. 

 

Zur Gewährleitung der fach- und sachgerechten Anwendung der Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

müssen die nachfolgenden Anforderungen erfüllt sein. 
 

a) Vorliegen und Beachten von Produktinformations-, Sicherheitsdatenblättern und vorgeschriebe-

ne Betriebsanweisungen (Unterweisung gemäß § 14 GefStoffV mindestens einmal jährlich); 
 

b) Herstellen der Reinigungs- bzw. Desinfektionslösung mit Trinkwasser;  
 

c) Verwendung von kaltem Wasser zum Ansetzen der Reinigungs- bzw. Desinfektionslösung; 
 

d) Exakte Einhaltung der Dosierungsvorschriften gemäß Herstellerangaben; 
 

Für Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel, die verdünnt anzuwenden sind, müssen zur 

Herstellung der Gebrauchslösungen geeignete anwendungssichere Dosierhilfen verwendet wer-

den, vorzugsweise automatische dezentrale Desinfektionsmittel-Dosiergeräte; 
 

Die hygienisch-mikrobiologische Überprüfung wird situationsbezogen empfohlen, die regelmäßi-

ge technische Überprüfung von dezentralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräten muss mindestens 

1-mal jährlich erfolgen3; 
 

Falls kein Dosiergerät eingesetzt wird, sollen andere sichere Dosiersysteme verwendet werden, 

die einfach, zuverlässig und wenig störanfällig sind. Die richtige Anwendung muss gewährleistet 

sein und überprüft werden; 
 

e) Anwendungslösung den Bedarf entsprechen herstellen. Gebrauchslösungen von Desinfektions-

mitteln dürfen maximal einen Arbeitstag lang verwendet werden; 
 

f) Desinfektionsmittel nicht mit Reinigungsmitteln etc. mischen; 
 

g) Flächen vollständig mit Desinfektionslösung benetzen; 
 

h) Nicht zu große Mengen von Reinigungs- und Desinfektionslösungen ausbringen; 
 

i) Bei großflächiger Nutzung von Desinfektionsmitteln ist eine ausreichende Lüftung zu gewährleis-

ten; 
 

j) Desinfektionsmittel nicht auf verschmutzte und stark mit Eiweiß belastete Oberflächen aufbrin-

gen, zuvor Reinigung durchführen; 
 

k) Desinfektionsmittel nach dem Auftragen auf Flächen etc. nicht abspülen, zum sicheren Desinfek-

tionserfolg muss ein Film zurück bleiben; 
 

                                                           
3
 Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI)  

„Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ 
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l) Flächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, nach der Einwirkzeit mit Trinkwasser nach-

spülen (Ausnahme: Desinfektion mit rückstandsfreien Desinfektionsmittel, beispielsweise auf Al-

koholbasis); 
 

m) Bei alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln ist die bei großflächiger Anwendung bestehende Explo-

sions- und Brandgefahr zu beachten. 

 

 

4.2.4.4 Aufbereitung und Aufbewahrung von Reinigungs- und Desinfektionsutensilien 

 

Die Aufbereitung von Reinigungs- und Desinfektionsutensilien ist so durchzuführen, dass eine nachteilige 

Beeinträchtigung der nachfolgend mit den Reinigungsutensilien durchzuführenden Flächenreinigung und 

-desinfektion ausgeschlossen ist.  

Bei der Aufbereitung und Aufbewahrung von Reinigungs- und Desinfektionsutensilien müssen die nach-

folgenden hygienischen Gesichtspunkte berücksichtigt werden: 
 

a) Tücher und Wischbezüge zum mehrmaligen Gebrauch sollen maschinell thermisch bzw. 

chemothermisch desinfizierend aufbereitet werden. Sie müssen so transportiert und aufbewahrt 

werden, dass es nicht zu einer Vermehrung von Mikroorganismen kommen kann4, beispielsweise 

durch direkte maschinelle Trocknung der Wischbezüge ohne Zwischenlagerung im feuchten Zu-

stand, verschmutzungssicheren Transport, Lagerung bzw. Aufbewahrung der Reinigungstextilien 

in adäquate Transportbehältnisse oder  geeigneter Verpackung; 
 

b) Bei der chemothermischen Aufbereitung ist darauf zu achten, dass ein wirksames Desinfektions-

Waschverfahrens (Verwendung eines RKI- oder VAH-gelisteten Desinfektionswaschmittels in 

Kombination mit spezifischen Verfahrensparametern (Temperatur, Zeit, Dosierung, Flottenver-

hältnis) mit einer gewerblichen Waschmaschine zur Anwendung kommt; 
 

Geeignete Desinfektionswaschverfahren können beispielsweise den Desinfektionsmittellisten 

des Verbundes für Angewandte Hygiene (VAH) oder des Robert-Koch-Institutes (RKI) entnom-

men werden. Diese Listen enthalten Informationen zu Prozessparametern geeigneter Waschver-

fahren, unter denen die spezifizierten Waschmittelprodukte eine ausreichende Desinfektions-

wirkung zeigen. Die aufgeführten Parameter sind: Dosierungsmenge der Produkte, Desinfekti-

onstemperatur, Haltezeit der Desinfektionstemperatur sowie Flottenverhältnis. Es ist notwendig, 

dass die in diesen Desinfektionsmittellisten angegebenen Parameter auch in der Praxis eingehal-

ten werden. 

Mindestens jährlich sollte die Desinfektionsleistung der zur Desinfektion der Reinigungstextilien 

genutzten Waschverfahren validiert, d. h. überprüft werden 5. 
 

                                                           
4
 Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI)  

„Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ 
5
 FRT-Leitfaden „Die richtige Aufbereitung von Reinigungstextilien“ 
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c) Die Aufbereitung muss gewährleisten, dass Schmutz und organische Belastungen aus den Reini-

gungstüchern bzw. -bezügen sicher entfernt werden und keine Krankheitserreger mehr nach-

weisbar sind; 
 

d) Sofern die Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist, müssen Einmalwischtücher 

bzw. -wischbezüge angewandt werden; 
 

e) Die zur Reinigung und Desinfektion eingesetzten Arbeitsmittel sind in einem einwandfreien tech-

nischen und sauberen Zustand zu halten; 
 

f) Alle wiederverwendbaren Reinigungsutensilien, wie Putzeimer und andere Behältnisse müssen 

nach Abschluss der Reinigungs-/ Desinfektionstätigkeit gründlich gereinigt und bis zur erneuten 

Verwendung trocken gelagert werden; 
 

g) Angesetzte Gebrauchslösungen müssen sachgerecht gelagert und geschützt vor Kontamination 

umgefüllt werden; 
 

h) Geräte und Mittel zur Reinigung und Desinfektion sind vor dem Zugriff Unbefugter in einem ge-

sonderten Raum aufzubewahren. 

 
 

4.2.5 Überwachung und Dokumentation der  Reinigung und Desinfektion  

 

Zur Prozessüberwachung, d. h. zur Überprüfung der Durchführung der vereinbarten Flächenhygie-

nemaßnahmen ist sicherzustellen, dass die Reinigungsbereiche sowohl regelmäßig und stichprobenartig 

als auch bedarfsorientiert bzw. anlassbezogen zur visuellen Begutachtung vom Personal der Aufsichts- 

und Steuerungsebene begangen werden. Dabei ist mit dem Hygienefachpersonals des Auftraggebers 

bzw. Betreibers der medizinischen Einrichtung zusammenzuarbeiten. 

Die Kontrollfrequenz ist abhängig vom Infektionsrisiko in den einzelnen Risikobereichen sowie der damit 

verbundenen Reinigungs- und Desinfektionshäufigkeit im jeweiligen Reinigungsbereich und wird in Ab-

stimmung mit dem Hygienefachpersonals des Auftraggebers bzw. Betreibers der medizinischen Einrich-

tung festgelegt. In Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko, (beispielsweise OP-Abteilungen, Intensiv-

therapiebereiche) und in Bereichen mit Patienten, die Erreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall 

die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht (beispielsweise Isolierbereiche) sollte eine tägliche Ausfüh-

rungskontrolle sichergestellt sein.  

Zur Dokumentation der hygienisch einwandfreien Durchführung der Reinigung und Desinfektion sind 

auftrags- bzw. arbeitsablaufbezogene Checklisten einzusetzen. 

 

Falls die visuelle Begutachtung durch optische Durchführungskontrolle der Flächenhygienemaßnahmen 

mit UV-Licht unterstützt wird, ist die Beschaffenheit des Untergrundes als Einflussfaktor auf die Bewer-

tung der Reinigungsqualität und somit auf die Aussagekraft des Ergebnisses zu berücksichtigen. 
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4.2.6 Kontrolle der Wirksamkeit von Reinigung und Desinfektion  

 

Hygienische Kontrollen von Desinfektions- und Reinigungsverfahren und –abläufen und von Verfahren 

und Abläufen zur Aufbereitung der Reinigungsutensilien sind Teil der Qualitätssicherung und dienen der 

Ergebnisdarstellung, nicht der Prozessüberwachung (siehe 4.2.5). 

Indikation sowie Häufigkeit und Umfang der Kontrollen werden vom Krankenhaushygieniker in Abstim-

mung mit der Hygienekommission gemäß Anlage 5.6 der RKI-Richtlinie (1993) festgelegt.6  

Beispielsweise sollten mikrobiologische Umgebungsuntersuchungen zur Flächendesinfektion stichpro-

benartig oder bei gezielter Fragestellung, mindestens aber zweimal jährlich durchgeführt werden. 

 

Zur Überprüfung der Wirksamkeit von Reinigungsverfahren stehen folgende Prüfungen zur Verfügung: 
 

a) Nachweis der Sauberkeit durch visuelle Prüfung auf sichtbare Verschmutzungen; 
 

b) Nachweis von Proteinen; 
 

c) Nachweis organischer Rückstände durch Farbtest auf Basis von NAD, NADH, NADP und NADPH; 
 

d) Nachweis unerwünschter organischer Substanzen durch  Lumineszenztest auf Basis von Adeno-

sintriphosphat (ATP). 

 

Zur Überprüfung der Wirksamkeit von Desinfektionsverfahren stehen Prüfungen der mikrobiologischen 

Belastung von Oberflächen, wie  Abklatsch- und Abstrichverfahren zum Nachweis von Bakterien, Hefen 

und Schimmelpilzen, zur Verfügung. Durch mikrobiologische Umgebungsuntersuchungen kann die Wirk-

samkeit von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren sowie die mögliche Ausbringung von fakultativ-

pathogenen Mikroorganismen (Keimverbreitung) kontrolliert werden.  

 

 

4.2.7 Umgang mit Abweichungen, Fehlern oder Mängeln  

 

Die durch die Überwachung und Kontrolle gewonnenen Erkenntnisse und Daten müssen beurteilt wer-

den. 

Beim Erkennen von Abweichungen, Fehlern oder Mängeln bei der Durchführung von Reinigungs- und 

Desinfektionsverfahren (siehe 4.2.4.2), bei der Anwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 

(siehe 4.2.4.3) und bei der Aufbereitung und Aufbewahrung von Reinigungs- und Desinfektionsutensilien 

(siehe 4.2.4.4) müssen Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden. 

 

Die Korrekturmaßnahmen müssen der Beseitigung der Ursachen einer vorhandenen Abweichung, Feh-

lers oder Mangels dienen, um deren Wiederkehr vorzubeugen. 

 
                                                           
6
 Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI) 

„Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ 
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Die Korrekturmaßnahmen beinhalten die: 

a) Prüfung von Abweichungen, Fehlern oder Mängeln  (einschließlich Reklamationen und Kunden-

beschwerden); 
 

b) Klärung der Fehlerursache(n); 
 

c) Beurteilung des Handlungsbedarfs, um sicherzustellen, dass Fehler nicht erneut auftreten; 
 

d) Bestimmung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen; 
 

e) Prüfung der durchgeführten Maßnahmen, um ihre Wirksamkeit sicherzustellen. 

 

Die Korrekturmaßnahmen müssen aufgezeichnet werden. 

 

 

4.3 Personalhygiene 
 

 

4.3.1 Allgemeines 

 

Für die Wirksamkeit der Hygienesicherung bei der Durchführung von Reinigungsdienstleistungen in me-

dizinischen Einrichtungen ist die Einhaltung der Anforderungen an die Personalhygiene eine wichtige 

Voraussetzung. 

 

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass  
 

a) auf Grundlage der Vorgaben des innerbetrieblichen Hygienemanagements des Betrei-

bers/Auftraggebers (Hygieneplan) die erforderlichen Maßnahmen zur Personalhygiene erfasst, 

an die unterschiedlichen Erfordernisse im Betrieb angepasst, in einem internen Regelwerk fest-

gelegt und umgesetzt werden; 
 

b) die Beschäftigten wissen, welche Relevanz und Bedeutung die Personalhygiene im Hinblick auf 

die Hygienesicherheit hat und die Beschäftigten durch ein hohes Maß an persönlicher Hygiene 

zur Gewährleistung der Hygienesicherung bei der Durchführung von Reinigungsdienstleistungen 

in medizinischen Einrichtungen beitragen; 
 

c) der unmittelbar Vorgesetzte seine Mitarbeiter über die Regeln der Personalhygiene informiert 

und belehrt; 
 

d) die Vorgaben zur Personalhygiene von jedem Beschäftigten verstanden werden und die Beschäf-

tigten alle geforderten und vereinbarten Maßnahmen der Personalhygiene einhalten; 
 

e) erforderliche Maßnahmen in die Wege geleitet werden, falls Abweichungen, Fehler oder Mängel 

festgestellt werden. 
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Die Anforderungen an die Personalhygiene umfassen insbesondere Entscheidungen und Maßnahmen zur 

Händehygiene sowie zur Kleiderhygiene. 

 

 

4.3.2 Händehygiene 

 

Krankheitserreger werden am häufigsten über die Hände übertragen. Die Händehygiene gilt als wirk-

samste Einzelmaßnahme zur Unterbrechung von Infektionsketten in Gesundheitseinrichtungen und da-

mit zur Prophylaxe von nosokomialen Infektionen. 

 

Die Einhaltung der Händehygieneanforderungen an das Personal des Reinigungsdienstes in medizini-

schen Einrichtungen soll vermeiden, dass eine nachteilige Beeinflussung der Umgebungs- bzw. Flächen-

hygiene eintreten kann.  

 

Als Voraussetzung für die Händehygiene dürfen in Arbeitsbereichen mit erhöhter Infektionsgefährdung 

und bei Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern 
 

a) an Händen und Unterarmen keine Schmuckstücke, einschließlich Uhren und Eheringe, getragen 

werden.  
 

b) Die Arbeitsbereiche sind mit sichtbar sauberen Händen und Fingernägeln zu betreten.  
 

c) Schmutzige Hände und Fingernägel (beispielsweise nach Gartenarbeit) sind bereits zuhause zu 

säubern.  
 

 

d) Die Fingernägel müssen kurz, rund und mit den Fingerkuppen abschließende geschnitten sein. 

Nagellack ist abzulehnen. Künstliche Fingernägel sind nicht erlaubt. 

 

Zu den Maßnahmen der Händehygiene gehören: 
 

a) das Händewaschen (Händereinigung), 
 

b) die hygienische Händedesinfektion, 
 

c) Hautschutz und Hautpflege, 
 

d) das Tragen von Schutzhandschuhen. 

 

Händewaschen 

 

Händewaschen ist grundsätzlich hautbelastend und daher auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren.  

 

Die Händewaschung ist auf folgenden Situationen zu beschränken: 
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a) vor Arbeitsbeginn,  
 

b) nach Arbeitsende,  
 

c) nach Toilettenbenutzung, 
 

d) bei sichtbarer Verschmutzung, von der keine Infektionsgefahr ausgeht. 

 

Das Händewaschen erfolgt unter fließendem Wasser. Mit dem Ellenbogen wird die Waschlotion aus dem 

Direktspender entnommen. Die gesamten Handflächen einschließlich die Fingerkuppen und –zwischen-

räume werden eingerieben und unter fließendem Wasser abgewaschen. Anschließend werden die Hän-

de mit einem Einmalhandtuch sorgfältig abgetrocknet. 

 

Als Hygienemaßnahme ist die hygienische Händedesinfektion einer Händewaschung vorzuziehen. 

 

Hygienische Händedesinfektion 

 

Bei möglicher und tatsächlicher Kontamination mit Erregern nosokomialer Infektionen muss eine hygie-

nische Händedesinfektion durchgeführt werden, um die Weiterverbreitung der Erreger zu verhindern. 

 

Eine hygienische Händedesinfektion ist grundsätzlich erforderlich: 
 

a) nach Kontakt zu potenziell infektiösen Materialien (beispielsweise Kontaminationen mit Blut, Ei-

ter, Ausscheidungen oder anderen Körperflüssigkeiten, Abfall und Wäsche) oder Oberflächen, 
 

b) vor Betreten von Risikobereichen, beispielsweise vor dem Betreten der reinen Seite der Perso-

nalschleuse von OP Bereichen (und anderen Reinraumbereichen), 
 

c) vor und nach Kontakt mit eigenen Schleimhäuten und Wunden, 

 

Eine hygienische Händedesinfektion ist risikoabhängig erforderlich: 
 

- nach Toilettenbenutzung 
 

- nach dem Naseputzen 
 

- vor der Essenszubereitung. 

 

Zur effizienten Unterbrechung der Erregerübertragung ist die korrekte Durchführung der Händedesinfek-

tion unerlässlich. Hierzu wird ein Volumen von etwa 3–5 ml bzw. der Menge, die in eine Hohlhand passt, 

so in beide Hände eingerieben, dass die gesamte Oberfläche der Hände, d. h. Fingerspitzen, Nagelfalze, 

Daumen, Fingerzwischenräume, Innen- und Außenflächen für die Dauer der vom Hersteller deklarierten 

Einwirkzeit (üblicherweise 30 s) mit dem Desinfektionsmittel benetzt sind. Das Desinfektionsmittel soll 

insbesondere an den Fingerspitzen, Nagelfalzen und Daumen eingerieben werden. Eine standardisierte 

Bewegungsabfolge beim Erlernen der Technik ist sinnvoll. 
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Hautschutz und Hautpflege 

 

Eine sachgerechte Händehygiene ist nur bei gesunder und gepflegter Haut möglich.  

 

Auf Grund der erhöhten Belastung der Haut bei Reinigungsarbeiten ist die regelmäßige Pflege der Hände 

durch Einsatz von für den Hauttyp geeigneten Hautschutz- und Hautpflegemitteln mit dermatologisch 

nachgewiesener Effektivität sicherzustellen. Bei der Auswahl von Hautschutz- und Hautpflegemitteln sind 

Produkte ohne Duft- und ohne Konservierungszusatz zu bevorzugen. Hautschutzpräparate sollten keinen 

Harnstoff enthalten. 

Hautpflegemittel sollen in Spendern oder Tuben bereitgestellt werden. 

 

Zur Pflege der Haut werden die trockenen und sauberen Hände sorgfältig mit dem entsprechenden Pro-

dukt einmassiert. Fingerzwischenräume, Fingerseitenkanten, Nagelfalze, Fingerkuppen, Daumen und 

Handgelenke dürfen dabei nicht vergessen werden. 

 

Hautschutzmittel, die die Haut vor Irritationen schützen sollen, werden bedarfsweise vor Arbeitsbeginn 

und vor längerem Tragen von Handschuhen aufgetragen. 

 

Die Anwendung von Hautpflegemittel, die zur Förderung der Regeneration der Haut eingesetzt werden,  

ist nach Reinigung der Haut, in den Pausen und nach Arbeitsende vorzunehmen.  

 

Der Arbeitsgeber hat einen Hautschutzplan zur Auswahl von Präparaten für Hautreinigung, -schutz- und 

–pflege zu erstellen und die Mitarbeiter in deren regelmäßiger und richtiger Anwendung zu unterweisen. 

Der Wissenserwerb zur Notwendigkeit und zur Durchführung von Hautschutz und -pflege ist in Schu-

lungsmaßnahmen zur Händedesinfektion zu integrieren. 

 

Tragen von Schutzhandschuhen 

 

Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sind  chemikalienbeständige Schutzhandschuhe zu tragen. Sie 

müssen als PSA deklarierte sein und sollten fest, flüssigkeitsdicht, beständig gegenüber dem eingesetzten 

Desinfektionsmittel, latexallergenarm und ungepudert, vorzugsweise aus Nitrilkautschuk, sowie mit ver-

längerter Stulpe sein. 

 

Eine vorgegebene maximale Expositionsdauer darf nicht überschritten werden (hierzu Angaben der Her-

steller von Schutzhandschuhen und Desinfektionsmittel beachten). 

 

Falls aufbereitbare Haushaltshandschuhe in medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden, muss so-

wohl die Schutzfunktion vor Chemikalien als auch vor Mikroorganismen für die deklarierte Tragedauer 

gewährleistet sein. Zugleich wird eine verlängerte Stulpe benötigt. 

Alternativ können mechanisch belastbare Einmal-Schutzhandschuhe mit langen Stulpen eingesetzt wer-

den. 
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Bei vorhersehbarem oder wahrscheinlichem Kontakt mit Körperausscheidungen, Sekreten und Exkreten 

einschließlich Krankheitserregern sind pathogenfreie („keimarme“) medizinische Einmalhandschuhe 

anzulegen. Nach dem Ablegen von Einmalhandschuhen ist eine Händedesinfektion durchzuführen. 

 

Die Handschuhe sind nur auf vollständig trockenen Händen anzulegen. 

 

Der Wechsel der Handschuhe korreliert mit den Indikationen zur Händedesinfektion. 

Immer wenn die Indikation für eine Händedesinfektion gegeben ist, aber Handschuhe getragen werden, 

müssen Handschuhe gewechselt werden, sofern nicht eine Handschuhdesinfektion vertretbar ist. 

Bei sichtbarer Perforation, bei Kontamination mit Blut, Sekreten oder Exkreten sollte in jedem Fall ein 

Handschuhwechsel erfolgen. 

 

Werden Isoliereinheiten der desinfizierenden Reinigung unterzogen, sind die Handschuhe beim Verlas-

sen der Einheit abzuwerfen und eine Händedesinfektion durchzuführen. 

 

 

4.3.3 Kleiderhygiene 

 

Die Arbeitsbekleidung in medizinischen Einrichtungen soll vermeiden, dass durch eine ungeeignete Be-

kleidung bzw. einem nicht bestimmungsgemäßen Zustand, eine nachteilige Beeinflussung der Umge-

bungs- bzw. Flächenhygiene eintreten kann.  

 

Die Arbeitsbekleidung in medizinischen Einrichtungen darf nur dort für den bestimmungsgemäßen 

Zweck im Arbeitsbereich verwendet werden und ist an den dafür vorgesehenen Stellen aufzubewahren 

bzw. einzusammeln. Kreuzkontaminationen durch andere Bekleidung sind zu vermeiden, beispielsweise 

indem Straßenkleidung so aufbewahren wird, dass sie nicht mit der Arbeitskleidung, der Schutzkleidung, 

den Arbeitsstoffen und den Arbeitsmitteln in Kontakt kommt. 

Der Wechsel der persönlichen Kleidung gegen Berufskleidung erfolgt in den zugewiesenen Umkleide-

räumen.  

 

Die Schutzfunktion der Arbeitsbekleidung muss dem jeweiligen Infektionsrisiko  und der Art der Tätigkeit 

entsprechen.  

 

Beim Vorliegen eines geringen Hygienerisikos kann die Schutzfunktion der Arbeitsbekleidung gering sein. 

In Bereichen ohne Infektionsrisiko und in Bereichen mit möglichem Infektionsrisiko ist daher das Tragen 

von  Arbeitskleidung ausreichend und für alle Beschäftigten verpflichtend. 

Stellung und Aufbereitung der Arbeitskleidung erfolgt durch den Betreiber der medizinischen Einrichtung 

oder durch den Dienstleistungserbringer. 

 

Beim Vorliegen eines hohen Hygienerisikos muss die Schutzfunktion der Arbeitsbekleidung hoch sein.  
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In Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko, (beispielsweise OP-Abteilungen, Intensivtherapieberei-

che) und in Bereichen mit Patienten, die Erreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr 

einer Weiterverbreitung besteht (beispielsweise Isolierbereiche) muss entsprechende Bereichskleidung 

getragen werden. Stellung und Aufbereitung der Bereichskleidung erfolgt durch den Betreiber der me-

dizinischen Einrichtung. 

Personal, das nicht in einem der Bereiche arbeitet, darf die farbige Bereichskleidung nicht tragen.  

Die Bereichskleidung darf nur innerhalb der festgelegten Bereiche getragen werden. Das Betreten von 

Kantinen und Speiseräumen in Bereichs- und Schutzkleidung ist ausdrücklich verboten.  

Muss der Bereich dennoch verlassen werden, so ist vorher die Bereichskleidung abzulegen.  

Alle Personen, die die OP-Abteilung betreten, legen im Personalumkleideraum (unreine Seite) ihre ge-

samte Oberbekleidung einschließlich der Schuhe ab und legen auf der reinen Seite nach hygienischer 

Händedesinfektion keimarme Bereichskleidung an. 

Vor Betreten des Operationsraumes wird ein Mund-/Nasenschutz angelegt. 

Nach erfolgtem Toilettenbesuch wird eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt und neue Be-

reichskleidung angelegt.  

 

Arbeits- und Bereichskleidung ist bei sichtbarer Verschmutzung, Kontamination oder Verunreinigung mit 

Blut oder anderem potenziell infektiösen Material zu wechseln. 

Aufenthalts- und Pausenräume dürfen nicht mit durchnässter bzw. stark verschmutzter Arbeitskleidung 

und nicht mit Schutzkleidung betreten werden. 

 

Verschmutzte Arbeitskleidung ist in nur für diesen Zweck vorgesehenen Sammelvorrichtungen abzule-

gen. Insbesondere bei feuchter Arbeitsbekleidung ist für ein flüssigkeitsdichtes Sammelbehältnis und 

eine schnelle Wiederaufbereitung zu sorgen. 

Arbeitsbekleidung darf nur zu Arbeitszwecken getragen werden. Sind entsprechende Gefahren absehbar, 

müssen die Mitarbeiter zusätzlich die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung (siehe 4.4 

Arbeitsschutz) benutzen. 

 

Jedem Beschäftigtem muss eine ausreichende Anzahl von Arbeitsbekleidung zur Verfügung stehen, so 

dass folgende Wechselfrequenzen einzuhalten sind: 
 

a) Arbeitskleidung mindestens zwei- bis dreimal wöchentlich; Bei sichtbarer Verunreinigung oder 

Kontamination muss die Kleidung umgehend gewechselt werden. Für diesen Fall ist mindestens 

ein Wechselsatz vorzuhalten. 
 

b) Bereichs- und Schutzkleidung mindestens einmal täglich, bei Bedarf auch öfter. 

 

Wird die Arbeitskleidung vom Dienstleister zur Verfügung gestellt kann die Wiederaufbereitung der 

Arbeitskleidung betriebsintern oder in einer externen Wäscherei durchgeführt werden.  

Eine Wiederaufbereitung der Arbeitskleidung im Privathaushalt ist aus hygienischen Gründen nicht er-

laubt.  
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Die Wiederaufbereitung muss unter Verwendung eines wirksamen chemothermischen (Verwendung 

eines RKI- oder VAH-gelisteten Desinfektionswaschmittels in Kombination mit spezifischen Verfahren-

sparametern (Temperatur, Zeit, Dosierung, Flottenverhältnis), Wirkbereich A bzw. AB) oder thermischen 

(thermische Bedingungen: 90 °C, 10 min oder 85 °C, 15 min; Dosierung von Wasch- oder Desinfektions-

mittels nur aus reinigungstechnischer Sicht erforderlich) Desinfektions-Waschverfahrens erfolgen. 

 

Die Arbeitsbekleidung muss nach der Wiederaufbereitung in einem hygienegerechten und gebrauchsfä-

higen Zustand sein. 

 

Die Wiederaufbereitung muss sicherstellen, dass keine Kontamination durch andere Waschtextilien 

erfolgen kann. 

 

Die reproduzierbare mikrobiologische Qualität der wiederaufbereiteten Textilien muss gewährleistet 

sein (Dokumentation im Rahmen eines QM-Systems, mindestens einmal jährliche mikrobiologische Prü-

fung). 

 

Die saubere Arbeitsbekleidung ist verschmutzungssicher und trocken zu transportieren und aufzube-

wahren. 

 

 

4.4 Arbeitsschutz 
 

Das Unternehmen muss zum Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Sicherheits- und Gesund-

heitsgefährdungen gemäß Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie auf Grundlage des ArbSchG erlassenen 

Verordnungen, insbesondere BioStoffV, GefStoffV, Technische Regeln (TRBA, TRGS) und berufsgenossen-

schaftlicher Arbeitsschutzvorschriften eine effektive Arbeitsschutzorganisation einführen, dokumentie-

ren, verwirklichen, aufrechterhalten und dessen Wirksamkeit, sofern erforderlich, ständig verbessern.  

 

Die betriebliche Arbeitsschutzorganisation muss mindestens folgende Maßnahmen enthalten: 
 

a) Maßnahmen zur Einbindung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die Betriebsorganisation, 

insbesondere 
 

- Arbeits- und Gesundheitsschutz als Unternehmensziel festschreiben; 
 

- Einhaltung der Arbeitsschutzpflichten organisieren (u.a. Zuständigkeiten, Weisungsbefugnis-

se); 
 

- Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung, einschließlich arbeitsmedizinische 

Vorsorge und Betreuung sicherstellen; 
 

- Informationsaustauschs und Kommunikation sicherstellen. 
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b) Maßnahmen zur Einbindung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die betrieblichen Prozesse 

bzw. in die Ablauforganisation, insbesondere 
 

- Beurteilung der Arbeitsbedingungen – Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz 

§5 durchführen; 
 

- Regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen durchführen; 
 

- Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeitsgestaltung berücksichtigen; 
 

- Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen 

berücksichtigen. 
 

c) Maßnahmen zur Information, Schulung und Unterweisung der Beschäftigten 
 

Alle Beschäftigten sind über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, insbesondere über 

die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die Maßnahmen zu ihrer Verhütung, ent-

sprechend § 12 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz, zu unterweisen. 
 

Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder 

den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind.  
 

Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Ein-

führung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Be-

schäftigten erfolgen.  

Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls 

regelmäßig wiederholt werden. 
 

Die Arbeitsschutzunterweisung muss für alle Beschäftigten organisieren sein. Die Organisation 

umfasst: Unterweisungsthemen, Zuständigkeit, Beteiligung, Methoden, Anlass/Intervall (mindes-

tens einmal jährlich), Aktualisierung, Überprüfung festlegen.  
 

Die Schulungsmaßnahmen können je nach Arbeitsplatz umfassen: 
 

Unterweisungsthemen Wer? 

1. Verhalten bei Unfällen und Notfällen / Notfallvorsorge/ 
Verbandbuch 

alle Arbeitsnehmer 

1.1 Maßnahmen zur Ersten Hilfe 

1.2 Verhalten im Notfall 

1.3 Maßnahmen zum Brandschutz und Verhalten im Brandfall 

1.4 Verhalten bei Unfällen und Erklärung des Verbandbuchs 

2. Umgang mit Arbeitsmitteln, Geräten und Anlagen alle, die mit den entsprechenden 

Maschinen, Geräten, Werkzeugen 
oder Anlagen umgehen 

 

2.1 Elektrische Arbeitsmittel, Geräte und Anlagen 

2.2 Reinigungsmaschinen  

2.3 Hochdruckreiniger  

2.4 Leitern und Tritte  

2.5 Hubarbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsbühnen 

2.6 Fassadengerüste, -befahranlagen 

2.7 Arbeitskörbe / Arbeitssitze / Arbeitsbühnen  
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Unterweisungsthemen Wer? 

3. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) alle, die PSA tragen müssen 

3.1 Schutzhandschuhe 

3.2 Hautschutz 

3.3 Schutzkleidung 

3.4 Augen- und Gesichtsschutz 

3.5 Atemschutz 

4. Arbeitsbereiche bzw. -verfahren  alle, die in den entsprechenden 

Arbeitsbereichen eingesetzt sind 4.1 Gebäudeinnenreinigung 

4.2 Glas- und Fassadenreinigung 

4.3 Sonderreinigung 

4.4 Arbeiten mit Reinigungs- und Pflegemitteln 

4.5 Arbeiten mit Desinfektionsmitteln alle, die mit Desinfektionsmitteln 

umgehen 

4.6 Umgang mit Gefahrstoffen 

Unterweisung gemäß § 14 GefStoffV 

alle, die mit Gefahrstoffen  

umgehen 

4.7 Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe 

Unterweisung gemäß § 14 BioStoffV 

alle, die nicht-gezielte Tätigkeiten 

mit biologischen Arbeitsstoffen 

durchführen (Arbeitsbereiche mit 

Infektionsgefahr) 

4.8 Unterweisung zu objektspezifischen Gefährdungen alle, die in den entsprechenden 

Objekt eingesetzt sind 

5. Besondere Personengruppen   

5.1 Unterweisung für Jugendliche (halbjährlich) alle unter 18 Jahren 

5.2  Mutterschutz-Unterweisung 

 

alle Arbeitnehmerinnen im  

gebärfähigen Alter 

 

Das Unternehmen muss durch die festgelegten Maßnahmen sicherstellen, dass 
 

a) die betriebliche Gesundheitsförderung ein selbstverständlicher Bestandteil der Unternehmens-

kultur ist, 
 

b) die Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich gestaltet werden, 
 

c) die Eigenverantwortung der Beschäftigten für ihre Gesundheit gestärkt wird. 
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5. Bezugsdokumente und mitgeltende Vorschriften 

 

Zur Ergänzung des Leitfadens wird auf die einschlägigen Richtlinien, Gesetze und Verordnungen sowie  

auf die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Regeln und deren Hilfsmittel zur Umsetzung verwiesen. 

Bezugsdokumente und mitgeltende Vorschriften stehen in ihrer Jeweils gültigen Fassung zur Verfügung 

oder es ist angegeben, wo sie zu finden sind und sind zu beachten und einzuhalten. 

 

Infektionsschutz / Umgebungshygiene 
 

1. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-

schutzgesetz - IfSG) 

2. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-

Institut (RKI): Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen 

3. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Ro-

bert Koch-Institut (RKI): Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens 

4. Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) Sektion “ Hygiene in der ambulanten und 

stationären Kranken- und Altenpflege/Rehabilitation“: Hygienekriterien für den Reinigungsdienst 

5. Europäische Forschungsgemeinschaft Reinigungs- und Hygienetechnologie e.V.: FRT-Leitfaden „Die 
richtige Aufbereitung von Reinigungstextilien“ 

6. Mitteilung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Vollzugshilfe zur Entsorgung von 

Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes 

7. Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst  und Wohlfahrtspflege (BGW): Abfallentsorgung - In-

formationen zur sicheren Entsorgung von Abfällen im Gesundheitsdienst 

 

Desinfektionsmitteleinsatz 
 

8. Die Desinfektionsmittel-Liste des VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e. V.) 
9. Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und –verfahren 
10. Liste viruswirksamer Desinfektionsmittel, herausgegeben durch den Industrieverband Hygiene und 

Oberflächenschutz (IHO) 
 

Arbeitsschutz 
 

11. Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicher-

heit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)  

12. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen 

(Biostoffverordnung BioStoffV) 
13. Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen  (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) 

14. Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe 250: Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen 

und in der Wohlfahrtspflege (TRBA 250) 

15. Technische Regel für Gefahrstoffe 525: Gefahrstoffe in Einrichtungen der medizinischen Versorgung 

(TRGS 525) 

16. Unfallverhütungsvorschrift BGV C8 „Gesundheitsdienst“  
17. DGUV Regel 107-002 „Desinfektionsarbeiten  im Gesundheitsdienst“ 

18. DGUV Regel 101-017 „Reinigungsarbeiten mit Infektionsgefahr in medizinischen Bereichen“ 
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Die Inhalte dieser Broschüre wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; eine Haftung für ihre Inhalte ist 
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Dieser Text ersetzt nach Veröffentli-
chung im Bundesgesundheitsblatt 1/2004
die entsprechende Anlage zu Ziffer 6.12
der Richtlinie für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention.

1 Einleitung

Die hygienisch einwandfreie Durchfüh-
rung der Hausreinigung und Flächendes-
infektion im Krankenhaus und anderen
medizinischen Bereichen dient sowohl
der Sauberkeit als auch der Infektionsver-
hütung zum Patienten- und Personal-
schutz. Es ist selbstverständlich, dass das
Patientenumfeld frei von Staub und Ver-
unreinigungen und damit für Patienten,
Besucher und Mitarbeiter in einem an-
sprechenden Zustand sein muss.

Bei der Bewertung des unbelebten
Umfeldes (alle den Patienten und das
Personal umgebenden Flächen) müssen
unter dem Gesichtspunkt von Infekti-
onsrisiken berücksichtigt werden:

◗ die ubiquitäre Präsenz von Mikroor-
ganismen,

◗ die Persistenz und Infektiosität der
Erreger (im unbelebten Umfeld) und
deren Übertragungswege sowie die
Infektionsdosis,

◗ die Virulenz,
◗ die Zunahme infektionsanfälliger,

geriatrischer und abwehrgeschwäch-
ter Risikopatienten insbesondere in
Krankenhäusern und Pflegeheimen,

◗ die zunehmende Verbreitung Anti-
biotika-resistenter Mikroorganismen
sowie

◗ Erkenntnisse, die bei Ausbrüchen
und deren erfolgreicher Kontrolle
gewonnen werden konnten.

Die vorliegende Empfehlung dient als
Grundlage für die Erstellung von Hygie-
ne- und Desinfektionsplänen,die gemäß
Infektionsschutzgesetz [1] und Unfallver-
hütungsvorschrift „Gesundheitsdienst“
[2] vorgeschrieben sind. Die Gegeben-
heiten vor Ort sowie eine Bewertung des
Infektionsrisikos bilden die Grundlage
für die Festlegung des Umfanges der er-
forderlichen Maßnahmen. Dabei sind
auch ökologische, ökonomische und ar-
beitsmedizinische Aspekte zu beachten.
Bei der Erstellung ist die Beratung durch
Hygienefachpersonal (Krankenhaushy-
gieniker,Hygienefachkraft) erforderlich.
Die Hygienepläne sind sowohl für das
Personal der medizinischen Einrichtung
als auch für das Personal von Fremdfir-
men verbindlich.

2 Grundlagen

2.1 Risikobewertung

Im Vergleich zu belebten Reservoiren
(z. B. Haut, Schleimhäute und Wunden),
kontaminierten Medizinprodukten und
Arzneimitteln ist die Bedeutung der un-
belebten Flächen als Quelle nosokomia-
ler Infektionen nachrangig und wissen-
schaftlich weniger umfangreich unter-
sucht. Da jedoch vereinzelte und aus-
bruchartige Erregerübertragungen von
Flächen publiziert worden sind (s. 2.2.1
und 2.2.3), müssen diese in der Risiko-
analyse berücksichtigt werden.Beim ak-
tuellen Wissensstand dominiert zweifel-
los die Händehygiene (s. Anlage der
Richtlinie) in der Prävention nosoko-
mialer Infektionen, gefolgt von der fach-
gerechten Instrumentenaufbereitung
(s.Anlage der Richtlinie), der Antiseptik

sowie der hygienischen Arbeitsweise in
der Grund- und Behandlungspflege. Im
Multibarrierensystem der Infektions-
prävention hat die desinfizierende Flä-
chenreinigung ihren Stellenwert.

Bei der Risikobewertung sind v. a.
die Flächen zu berücksichtigen, die mit
Haut (insbesondere Hände) und Schleim-
haut von Patienten und Personal direkt
berührt oder durch Sekrete und Exkre-
te bzw. aerogen verunreinigt werden.
Von diesen können indirekt (z. B. über
Hände, Pflegehilfsmittel) oder evtl. über
Staub und aktive Verwirbelungen, Mi-
kroorganismen auf Patienten oder in-
fektionsrelevante Flächen und Instru-
mente (z. B. im OP) übertragen werden
[3, 4, 5]. Patientennahe Flächen, die häu-
fig kontaminiert werden können, und
patientenferne Flächen mit häufigem
Hand- oder Hautkontakt durch Patien-
ten oder Personal haben ein größeres
Übertragungsrisiko als patientenferne
Flächen, mit denen auch das Personal
keinen Kontakt hat.

Um die Bedeutung einer Kontami-
nation für die Übertragung von Krank-
heitserregern bewerten zu können,muss
auch die z. T. deutlich unterschiedliche
Infektionsdosis (Anzahl der aufgenom-
menen bzw. eingedrungenen Mikroor-
ganismen, die zur Infektion bei einem in
der Regel nicht abwehrgeschwächten
Menschen führen) der Mikroorganis-
men berücksichtigt werden. Die Infekti-
onsdosis beträgt z. B. für Enteritis-Sal-
monellen in der Regel >105 Erreger [6],
während sie für Noroviren (früher Nor-
walk-like Viruses) bei 10–100 infektiöse
Einheiten [7] liegt.
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Bei der Risikobewertung müssen
immer auch patientenspezifische Fakto-
ren berücksichtigt werden, die zu einer
erhöhten Infektanfälligkeit führen. In
Bereichen, in denen vorwiegend ab-
wehrgeschwächte Patienten behandelt
oder Patienten, bei denen invasive Ein-
griffe durchgeführt werden, ist das In-
fektionsrisiko erhöht.

Sichtbare Verunreinigungen sind
für die Beurteilung des Kontaminations-
zustands von unbelebten Flächen als al-
leiniges Kriterium ungeeignet [8, 9].
Zum Beispiel kann in nicht mehr sicht-
baren Verunreinigungen mit Blut eine
Hepatitis-B-Viruslast von 102–103 infek-
tiösen Einheiten vorhanden sein [10].

2.1.1 Nachweis nosokomialer 
Infektionserreger im unbelebten 
Umfeld

Krankheitserreger können in der unbe-
lebten Umwelt medizinischer Bereiche
nachgewiesen werden [11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]
und für unterschiedlich lange Zeiten
überleben und infektiös bleiben.

Die Überlebensfähigkeit (Stunden
bis Monate) hängt von einer Vielzahl
von Faktoren wie Spezies, Temperatur,
relative Luftfeuchte, Sonnenlicht, Sau-
erstoffkonzentration,Anwesenheit von
Blut und Eiweiß, chemischen Einflüs-
sen sowie von Oberflächenmaterial
und Beschaffenheit ab [29]. Sie lässt
keine unmittelbaren Rückschlüsse auf
die Bedeutung der kontaminierten Flä-
che im Rahmen von Infektionsgesche-
hen zu.

Antibiotika-resistente Mikroorga-
nismen unterscheiden sich hinsichtlich
ihrer Wachstumsbedingungen, ihrer Te-
nazität und in ihrem Verhalten gegen-
über ordnungsgemäß durchgeführten
Desinfektionsverfahren im Umfeld nicht
von anderen Mikroorganismen ohne er-
höhte Antibiotikaresistenz.

Im wässrigen Milieu – insbesonde-
re in Biofilmen – können Mikroorga-
nismen über lange Zeit persistieren,
z.B. in Wasserleitungen und -hähnen,
Waschbecken, Siphons und medizi-
nisch-technischen Geräten. Zu den
häufig gefundenen Mikroorganismen
zählen z.B. Serratia liquefaciens, En-
terobacter cloacae und andere Entero-
bacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa,
Burkholderia cepacia, Stenotrophomo-
nas maltophilia, Acinetobacter spp. so-

wie atypische Mykobakterien (MOTT)1,
für die es z. T. Berichte über Infektio-
nen gibt [30, 31, 32, 33, 34]. „Feuchtstel-
len“ kommen daher prinzipiell als In-
fektionsquellen in Frage.

In der patientennahen Umgebung
sowie an häufig berührten Handkon-
taktflächen konnten die Erreger nachge-
wiesen werden, die bei den entsprechen-
den Patienten zu einer Kolonisierung
oder Infektion geführt haben [30, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47].

2.2 Übertragung von Mikroorganismen
vom unbelebten Umfeld auf Patienten
und Personal

2.2.1 Experimentelle Untersuchungs-
ergebnisse

Krankheitserreger konnten von unbe-
lebten Flächen auf die Hände übertra-
gen werden, von denen es zu einer Wei-
terübertragung von z. B. E. coli, Salmo-
nellen, Klebsiellen und S. aureus [48],
Rhinoviren [49] und Rotaviren [50]
kam. Auch Übertragungen, ausgehend
von experimentell kontaminierten Flä-
chen, und nachfolgende Infektionen bei
Versuchspersonen durch Rotaviren [51]
und Rhinoviren [52] wurden belegt.

Von mit Bakteriophagen kontami-
nierten Türgriffen und Hautoberflächen
wurden diese auf mehrere Personen
nacheinander übertragen [53].

2.2.2 Infektionsepidemiologische 
Untersuchungsergebnisse

Bisher sind 3 kontrollierte klinische Stu-
dien zum Einfluss der Flächendesinfekti-
on,v.a.von Fußböden im Vergleich zu ei-
ner Reinigung ohne desinfizierende Zu-
sätze,auf die Rate nosokomialer Infektio-
nen publiziert worden [54, 55, 56]. Mit
Einschränkung ist auch die von Maki et
al. 1982 veröffentlichte Arbeit [57] einzu-
beziehen. Aufgrund der Ergebnisse die-
ser Studien lässt sich kein signifikanter
Unterschied der Flächendesinfektion (be-
zogen auf patientenferne Flächen) versus
einer Reinigung auf die Infektionsrate
feststellen. Die vorliegenden Daten müs-
sen jedoch als in ihrer Anzahl zu gering
und nicht vergleichbar beurteilt werden.
Somit ist die Datenlage nicht ausrei-
chend, um eine evidenzbasierte generel-

le Aussage treffen zu können,ob eine rou-
tinemäßige Flächendesinfektion im Ver-
gleich zu einer routinemäßigen Reini-
gung zu einer Senkung der Krankenhaus-
infektionsrate führt.Alle durchgeführten
Untersuchungen beschäftigen sich nur
mit der Desinfektion patientenferner Flä-
chen (Fußböden),patientennahe Flächen
wurden bei keiner dieser Studien speziell
berücksichtigt.

2.2.3 Ausbruchuntersuchungen

Ausbrüche, z. B. mit Vancomycin-resis-
tenten Enterokokken [58, 59, 60, 61],
MRSA [62], Acinetobacter baumannii
[63], Pseudomonaden [64], Norwalk-
like-Viren [65] und Clostridium difficile
[66, 67], konnten unter Einbeziehung
von (z. T. umfangreichen) Reinigungs-
und Flächendesinfektionsmaßnahmen
eingedämmt werden. Dabei waren aller-
dings auch andere Maßnahmen wie Iso-
lierung/Kohortierung und verbesserte
Händehygiene von Bedeutung, sodass
Reinigung bzw. Flächendesinfektion als
Einzelmaßnahme nicht allein für die
Kontrolle und Beendigung der Ausbrü-
che verantwortlich sein kann.

2.3 Reinigung und Desinfektion

Reinigungs- und Desinfektionsverfah-
ren führen zu einer Verminderung von
Mikroorganismen auf den behandelten
Flächen, wobei eine alleinige Reinigung
zu einer ca. 50–80%igen Reduktion füh-
ren kann [56, 68, 69, 70]. Eine statistisch
signifikante Reduktion auf mindestens
84–99,9% wird durch wirksame Desin-
fektionsverfahren erreicht [54, 56, 68, 69,
70]. Bei Verwendung von Reinigungs-
mitteln zeigte sich eine erhebliche Kon-
tamination des Putzwassers mit infekti-
onsrelevanten Erregern, was bei Ver-
wendung von Desinfektionsmitteln
nicht erfolgte [27, 68].Auf den behandel-
ten Flächen waren „Hospitalismuskei-
me“ bei Verwendung von Reinigungslö-
sungen insgesamt häufiger nachweisbar
als bei Verwendung von Desinfektions-
mittellösungen, [27, 54, 68, 71].

Nach Reinigungs- und Desinfekti-
onsverfahren erfolgt, abhängig von den
Nutzungsbedingungen, innerhalb von
wenigen Stunden eine Rekontamination
der Flächen [56, 69, 70, 72], überwiegend
zunächst mit wenig infektionsrelevan-
ten Umweltkeimen [68].
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1 Mycobacteria other than tuberculosis.



2.3.1 Definitionen

Reinigung. Unter Reinigung wird ein
Prozess zur Entfernung von Verunreini-
gungen (z. B. Staub, chemische Substan-
zen, Mikroorganismen, organische Sub-
stanzen) unter Verwendung von Wasser
mit reinigungsverstärkenden Zusätzen
(z.B. Detergenzien oder enzymatische
Produkte) verstanden, ohne dass be-
stimmungsgemäß eine Abtötung/Inak-
tivierung von Mikroorganismen statt-
findet bzw. beabsichtigt ist. Die Reini-
gungswirkung ist bisher nicht quantifi-
ziert oder in anderer Weise standardi-
siert.

Desinfektion. Desinfektion ist ein Pro-
zess, durch den die Anzahl vermeh-
rungsfähiger Mikroorganismen infolge
Abtötung/Inaktivierung unter Angabe
eines standardisierten, quantifizierba-
ren Wirkungsnachweises reduziert wird
mit dem Ziel, einen Gegenstand/Bereich
in einen Zustand zu versetzen, dass von
ihm keine Infektionsgefährdung mehr
ausgehen kann. Ziel der Desinfektion ist
definitionsgemäß nicht die Eliminie-
rung nicht infektionsrelevanter Umwelt-
keime,sondern die definierte Verminde-
rung der Anzahl pathogener oder fakul-
tativ-pathogener Mikroorganismen.

Im Hinblick auf die Häufigkeit und
den Umfang der Desinfektion wird un-
terschieden:

Routinemäßige Desinfektion. Die routine-
mäßige Desinfektion wird z.T. auch als
„laufende Desinfektion“, „prophylakti-
sche Desinfektion“ oder „Desinfektion
am Krankenbett“ bezeichnet. Sie hat den
Zweck, die Verbreitung von Krankheits-
erregern während der Pflege und Be-
handlung einzuschränken und erstreckt
sich auf Flächen, von denen zu vermuten
oder anzunehmen ist, dass sie mit erre-
gerhaltigem Material kontaminiert wur-
den, ohne dass dies im Einzelfall erkenn-
bar oder sichtbar ist.

Von desinfizierender Reinigung wird
gesprochen, wenn Reinigungsprozess
und Desinfektion in einem Arbeitsgang
erfolgen. Die hierfür verwendeten Mittel
müssen aufgrund möglicher uner-
wünschter Wechselwirkungen der Einzel-
komponenten ausdrücklich für diesen
Zweck deklariert sein.

Gezielte Desinfektion. Gezielte Desinfek-
tionsmaßnahmen sind solche bei:

◗ erkennbarer Kontamination,
◗ Schlussdesinfektion und
◗ Ausbruchsituationen sowie 
◗ Auftreten spezieller Erreger.

Erkennbare Kontaminationen von Flä-
chen können mit Blut, Eiter, Ausschei-
dungen oder anderen Körperflüssigkei-
ten vorliegen.

Die Schlussdesinfektion erfolgt in
Bereichen oder Räumen, die zur Pflege
oder Behandlung eines infizierten bzw.
mit Erregern kolonisierten Patienten
dienten. Durch die Desinfektion soll der
Bereich/Raum so hergerichtet werden,
dass er ohne Infektionsgefährdung zur
Pflege oder Behandlung eines anderen
Patienten genutzt werden kann. Die
Schlussdesinfektion erstreckt sich je
nach Erkrankung oder Krankheitserre-
ger auf die patientennahen bzw. alle er-
reichbaren Oberflächen und Gegen-
stände, die mit den Krankheitserregern
kontaminiert sind bzw. sein können. In
besonderen Fällen können andere Kon-
zentrations-Zeit-Relationen und Ver-
fahren als bei der routinemäßigen Des-
infektion notwendig sein. Eine Raum-
desinfektion durch Verdampfen oder
Vernebeln von Formaldehyd ist nur in
extrem seltenen Ausnahmefällen not-
wendig.

Bei Ausbruchsituationen und bei
Auftreten spezieller,z.B.multiresistenter
oder hochinfektiöser Erreger dient die
Desinfektion der Eindämmung und Ver-
hütung der Weiterverbreitung neben
den routinemäßig durchgeführten Maß-
nahmen.

3 Reinigung und Desinfektion
in unterschiedlichen Risiko-
bereichen

Das Ausmaß der durchzuführenden Rei-
nigungs- und Desinfektionsmaßnah-
men wird bestimmt durch:

a)die Wahrscheinlichkeit des direkten
Kontaktes,

b)die mögliche Kontamination mit
Krankheitserregern sowie 

c)durch den Grad der klinisch relevan-
ten Immunsuppression der Patien-
ten.

Für die Festlegung von Reinigungs- und
Desinfektionsmaßnahmen ist daher
eine Unterscheidung von Risikoberei-
chen sinnvoll (Tabelle 1).

3.1 Einteilung nach Risikobereichen

Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit des
direkten Kontaktes und einer möglichen
Kontamination mit Krankheitserregern
an patientennahen Flächen oder Flä-
chen, die häufigen Haut-/Händekontakt
haben, größer als an patientenfernen.
Ein besonderes Risiko kann von konta-
minierten Flächen ausgehen, die für
aseptisches Arbeiten vorgesehen sind.

Die Desinfektion ist in der Lage, die
Übertragung von Infektionserregern
von Flächen mit häufigen Kontaktmög-
lichkeiten zu reduzieren [49, 50, 51, 52].

Flächen mit häufigem Hand- oder
Hautkontakt und Flächen,die für asepti-
sche Arbeiten vorgesehen sind, sind z. B.

◗ Bettgestell und Zubehör,
◗ Nachttisch, Ablagen,
◗ Sanitärbereich für Patienten (z. B.

Badewanne, Waschbecken und -um-
gebung, Armaturen),

◗ medizinische Geräte (Monitore, Tas-
tatur, Außenflächen bei medizini-
schen Geräten mit häufigem Kon-
takt, Infusionsständer, EKG-Gerät,
Kabel),

◗ Toilettenstuhl,
◗ Tragen,
◗ Inkubatoren,
◗ Wickeltisch,
◗ Arbeitsflächen von Verbandswagen,
◗ Arbeitsflächen im Stationszimmer

für die Zubereitung von Infusionslö-
sungen, Spritzen etc.

Es wird darauf hingewiesen, dass noso-
komiale Infektionserreger von kontami-
nierten Oberflächen auf Patienten über-
tragen werden können [73]. Da auch
Übertragungen von Türgriffen [74] und
Tastaturen [44] beschrieben wurden,soll-
ten Bedienelemente von Kaffee- und Ta-
felwasseranlagen sowie Haltegriffe au-
ßerhalb des Patientenzimmers bei der
Festlegung der zu desinfizierenden Flä-
chen berücksichtigt werden.

Für Flächen ohne häufigen Hand-
oder Hautkontakt kann auf eine routi-
nemäßige Desinfektion verzichtet wer-
den. Solche Flächen sind z. B.:

◗ Fußböden (z. B. Stationsflur),
◗ Wände (außerhalb des direkten Kon-

taktbereiches, z. B. in Bettnähe),
◗ Lüftungsauslässe,
◗ Lampen,
◗ Heizkörper.
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Bezogen auf die einzelnen Risikoberei-
che wird für die Anwendung einer rou-
tinemäßigen Reinigung bzw. reinigen-
den Flächendesinfektion folgende Emp-
fehlung gegeben (Tabelle 2).

3.2 Häufigkeit von Reinigung bzw.
Desinfektion in unterschiedlichen 
Bereichen

Die jeweils erforderlichen Reinigungs-
und ggf. Desinfektionsintervalle für alle
Flächen sowie die einzusetzenden Mittel
und Verfahren werden vom zuständigen
Krankenhaushygieniker in Abstimmung
mit der Krankenhaushygienekommissi-
on in Abhängigkeit vom Risiko festgelegt
und in einem Reinigungs- und Desinfek-
tionsplan (Hygieneplan) jeweils für die
einzelnen Bereiche spezifiziert und ver-
bindlich vorgeschrieben. Kat. IB

Bei der Festlegung sind auch ande-
re die Flächendesinfektion betreffende
Empfehlungen der Richtlinie für Kran-
kenhaushygiene und Infektionspräven-
tion zu speziellen Bereichen zu berück-
sichtigen (insbesondere die Anlagen zu
den „Anforderungen der Hygiene bei
Operationen und anderen invasiven
Eingriffen“ [76] sowie „Anforderungen
an die Hygiene bei der Aufbereitung fle-
xibler Endoskope und endoskopischen
Zusatzinstrumentariums“ [77]).

◗ In Küchen und Milchküchen gelten
die Vorgaben des Lebensmittelrechts.

Die Flächendesinfektionsmaßnah-
men müssen vom Krankenhaushygie-
niker gemäß den Gegebenheiten vor
Ort festgelegt werden. Zum Beispiel
müssen Arbeitsflächen, auf denen
rohe Lebensmittel (Fisch, Fleisch,
Wurst,Wild, Geflügel oder Eier) ver-
arbeitet wurden, nach Benutzung mit
einem Desinfektionsreiniger (aus der
Desinfektionsmittel-Liste der Deut-
schen Veterinärmedizinischen Gesell-
schaft, DVG [78]) oder mit einem ver-
gleichbar wirksamen Präparat desin-
fiziert werden. Nach der vom Herstel-
ler angegebenen Einwirkzeit ist das
Nachwischen mit Wasser von Trink-
wasserqualität erforderlich. Kat. IV

◗ In Bereichen, in denen Arzneimittel
hergestellt bzw. Medizinprodukte auf-
bereitet werden, gelten die Vorgaben
des Arzneimittel- und Medizinpro-
duktenrechts. Die Flächendesinfekti-
onsmaßnahmen müssen vom Kran-
kenhaushygieniker gemäß den Gege-
benheiten vor Ort festgelegt werden.
Kat. IV

◗ Flächen, auf denen aseptische Arbei-
ten ausgeführt werden, sind grund-
sätzlich desinfizierend zu reinigen.
Kat. IB

◗ Lässt sich in Risikobereichen die
Übertragung von Infektionserregern
bei Patientenwechsel nicht durch an-
dere Maßnahmen vermeiden, müs-
sen die Hautkontaktflächen desinfi-
zierend gereinigt werden. Kat. IB

4 Grundlegende Anforderungen
an Reinigungs- und Desinfek-
tionsverfahren

4.1 Verhinderung der Keimverbreitung
durch Reinigungs- und Desinfektions-
lösungen, -geräte, -utensilien, Tücher
und Wischbezüge

Vor allem Reinigungslösungen, in gewis-
sem Umfang aber auch Desinfektions-
mittellösungen, in die der Wischlappen
nach Abwischen von Flächen wieder ein-
getaucht wird, sind schnell mit Erregern,
wie z. B. Pseudomonas aeruginosa, En-
terobacteriaceae und Acinetobacter spp.,
kontaminiert [27, 54, 79, 80, 81, 82]. Eine
fortlaufende Anwendung dieser Lösung
führt zu einer Weiterverbreitung von Mi-
kroorganismen auf nachfolgend gewisch-
ten Flächen.Reinigungs- und Desinfekti-
onsverfahren müssen deshalb so organi-
siert sein und durchgeführt werden,dass
es nicht zu einer Erhöhung der Keimzahl
und zu einem Ausbringen/Verteilen fa-
kultativ-pathogener oder pathogener Mi-
kroorganismen auf den Flächen kommt.

Umgekehrt müssen bei Häufung von
durch Pseudomonaden, Acinetobacter
spp. oder bestimmten Enterobacteriaceae
(Serratia, Klebsiella, Enterobacter) wie
auch durch Staphylococcus aureus, insbe-
sondere MRSA, und Vancomycin-resis-
tenten Enterokokken oder Clostridium
difficile bedingten nosokomialen Infek-
tionen auch nicht sachgerecht durchge-
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Tabelle 1

Risikobereiche zur Festlegung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen
(Die Aufzählung von Risikobereichen innerhalb der Spalten ist beispielhaft zu verstehen)

Bereiche ohne Bereiche mit möglichem Bereiche mit besonderem Bereiche mit Patienten, die Bereiche, in denen v. a. für 
Infektionsrisikoa Infektionsrisiko Infektionsrisiko Erreger so in oder an sich tragen, das Personal ein Infektions-

dass im Einzelfall die Gefahr einer risiko bestehtb

Weiterverbreitung besteht

Treppenhäuser, Flure, Allgemeinstationen, OP-Abteilungen, Isolierbereiche/-pflege, Funktions- Mikrobiolog.Laboratorien,
Verwaltung, Büros, Ambulanzbereiche, Eingriffsräume. bereiche, in denen die o.g.Patienten Pathologie, Entsorgung,
Speiseräume, Hörsäle, Radiologie, Einheiten für: behandelt werden Unreine Bereiche von:
Unterrichtsräume, Physikalische Therapie,

● Besondere Intensivtherapie, ● Wäschereien
technische Bereiche Sanitärräume, Dialyse, z.B.: (Langzeitbeatmete (>24 h), ● Funktionseinheiten,

Entbindung, Schwerstbrandverletzte) z.B.ZSVA
Intensivtherapie/ ● Transplantationen 
-überwachung (z.B.KMT, Stammzellen)

● Hämato-Onkologie 
(z.B.Patienten unter aggressiver 
Chemotherapie), Frühgeborene

aIn Bezug auf das allgemeine Risiko in der Bevölkerung.
bNähere Angaben zur Risikobewertung enthalten die Technischen Regeln Biologische Arbeitsstoffe (z. B. TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitsdienst
und in der Wohlfahrtspflege“ [75])



führte Reinigungs- und Desinfektions-
verfahren als Infektionsquelle erwogen
werden (s. 2.1). Im Übrigen wird auf die
Anlage „Empfehlungen zur Untersu-
chung von Ausbrüchen nosokomialer In-
fektionen“ verwiesen [83].

Bezüge und Tücher sollen eine hohe
Aufnahmefähigkeit für Flüssigkeit ha-
ben, beständig gegen Reinigungsdeter-
genzien und Desinfektionsmittel sowie
möglichst wenig flusend und bei hoher
Temperaturbeständigkeit leicht aufzu-
bereiten sein.

◗ Die Kontamination der Tücher muss
durch Vermeidung (bei Reinigung)
bzw. Minimierung (bei Desinfektion)
des „Wiedereintauchens“ der benutz-
ten Bezüge/Tücher in die Reini-
gungs- bzw. Desinfektionsmittellö-
sung verhindert werden. Hierzu sind
mehrere verschiedene Verfahren ge-
eignet (z. B. Bezugswechselverfah-
ren). Kat. IB

◗ Tücher und Wischbezüge zum mehr-
maligen Gebrauch sollen maschinell
thermisch bzw. chemothermisch des-
infizierend aufbereitet werden. Sie
müssen so aufbewahrt werden, dass
es nicht zu einer Vermehrung von Mi-
kroorganismen kommen kann (z. B.
Trocknung im Trockner). Kat. IB

◗ Verbleiben Verunreinigungen an den
Reinigungsutensilien bzw. in den Rei-
nigungstüchern oder Feuchtwischbe-
zügen, kann ein Desinfektionsmittel
dadurch inaktiviert werden und sei-
ne Wirksamkeit verlieren.Auch be-
steht die Gefahr einer Erregerpersis-
tenz und nachfolgender Resistenzbil-

dung gegenüber den eingesetzten
Desinfektionsverfahren [79, 84].Aus
diesem Grund muss auch bei Ver-
wendung eines Desinfektionsmittels
die Verunreinigung der Desinfekti-
onsmittellösung minimiert werden.

◗ Die Aufbereitung muss gewährleis-
ten, dass Schmutz und organische
Belastungen aus den Spül-, Reini-
gungs- und Feuchtwischbezügen si-
cher entfernt werden und keine
Krankheitserreger mehr nachweis-
bar sind. Kat. IB

◗ Sofern die Aufbereitung von Reini-
gungsutensilien nicht möglich ist,
müssen Einmalwischtücher bzw.
-wischbezüge angewandt werden.
Kat. IB

◗ Putzeimer und andere Behältnisse
müssen nach Abschluss der Reini-
gungs-/Desinfektionstätigkeit
gründlich gereinigt werden. Kat. IB

◗ Angesetzte Gebrauchslösungen müs-
sen sachgerecht gelagert und ge-
schützt vor Kontamination umgefüllt
werden. Kat. IB

4.2 Prüfung der Wirksamkeit

Für die Anforderungen an Reinigungs-
mittel und -verfahren bestehen derzeit
keine festgelegten Kriterien,während für
Desinfektionsmittel und -verfahren die
antimikrobielle Wirksamkeit belegt sein
muss.

Verlässliche Daten über die Wirk-
samkeit von Desinfektionsmitteln und 
-verfahren werden durch unabhängige
Prüfungen nach standardisierten Test-
methoden erstellt [85, 86].

Bei behördlich angeordneten Ent-
seuchungen (Desinfektion) dürfen ent-
sprechend § 18 des Infektionsschutzge-
setzes Absatz 1 [1] nur Mittel und Verfah-
ren verwendet werden, die von der zu-
ständigen Bundesoberbehörde in einer
Liste im Bundesgesundheitsblatt be-
kannt gemacht worden sind. Die Auf-
nahme in die Liste erfolgt nur, wenn die
Mittel und Verfahren hinreichend wirk-
sam sind und keine unvertretbaren Aus-
wirkungen auf die Gesundheit und Um-
welt haben [86].

Für routinemäßige Desinfektions-
maßnahmen in humanmedizinischen
Bereichen wird von der Desinfektions-
mittel-Kommission der Deutschen Ge-
sellschaft für Hygiene und Mikrobiolo-
gie eine Liste bzw. ein Zertifikat für nach
den Richtlinien der DGHM für die Prü-
fung und Bewertung chemischer Desin-
fektionsverfahren geprüften und als
wirksam befundenen Desinfektionsver-
fahren herausgegeben [87].

Eine Zertifizierung als viruswirksa-
mes Desinfektionsmittel erteilt die Deut-
sche Vereinigung zur Bekämpfung der Vi-
ruskrankheiten e.V. (DVV) [88, 122]. Für
den Einsatz von chemischen Desinfekti-
onsverfahren im Lebensmittelbereich
wird von der Deutschen Veterinärmedizi-
nischen Gesellschaft (DVG) eine Liste für
den Küchenbereich herausgegeben [78].

4.3 Vermeidung der Selektion 
von Krankheitserregern

Desinfektionsmittel unterscheiden sich
u. a. hinsichtlich ihres Wirkungsspek-
trums auf Mikroorganismen. Dies ist in
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Tabelle 2

Reinigungs- bzw. Desinfektionsmaßnahmen in verschiedenen Risikobereichen

Bereiche ohne Bereiche mit möglichem Bereiche mit besonderem Bereiche mit Patienten, die Bereiche, in denen v. a. für 
Infektionsrisikoa Infektionsrisiko Infektionsrisiko Erreger so in oder an sich tragen, das Personal ein Infektions-

dass im Einzelfall die Gefahr einer risiko bestehtb

Weiterverbreitung besteht

Alle Flächen: Flächen mit häufigem Flächen mit häufigem Flächen mit häufigem Siehe TRBAb (Kat. IV)
Hand-/Hautkontakt: Hand-/Hautkontakt: Hand-/Hautkontakt:

Reinigung Desinfektion (Kat. II), Desinfektion (Kat. IB), Desinfektion (Kat. IB),
Fußböden: Reinigung, Fußböden: Desinfektion (Kat. II), Fußböden: Desinfektion (Kat. II),
sonst. Flächen: Reinigung sonst. Flächen: Reinigung sonst. Flächen: Reinigung 

Bei der Entscheidung, ob routinemäßig eine Reinigung oder eine reinigende Flächendesinfektion durchgeführt werden soll, müssen auch die Praktikabilität 
und sichere Durchführbarkeit berücksichtigt werden.
aIn Bezug auf das allgemeine Risiko in der Bevölkerung.
bNähere Angaben zur Risikobewertung enthalten die Technischen Regeln Biologische Arbeitsstoffe (z. B. TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitsdienst
und in der Wohlfahrtspflege“ [75])



Empfehlung

den jeweiligen Bereichen bei der Aus-
wahl eines geeigneten Präparates zu be-
rücksichtigen. Bei der Anwendung darf
es nicht zu einer Selektion von Mikroor-
ganismen kommen, die durch das einge-
setzte Mittel nicht erfasst werden. Des-
halb ist es erforderlich, dass die verwen-
deten Desinfektionsmittel ein umfassen-
des Wirkungsspektrum hinsichtlich der
häufigsten Erreger nosokomialer Infek-
tionen haben [87].

4.4 Konzentrations-Zeit-Relationen

Für eine erfolgreiche Desinfektion ist
die Einhaltung der für wirksam befun-
denen Konzentrations-Zeit-Relationen
erforderlich.Vor allem für die Desinfek-
tion von Flächen, die bei rasch aufeinan-
der folgenden Eingriffen am Patienten
bzw.Verrichtungen zu Infektionsquellen
werden können (z. B. Arbeitsflächen,
OP-Tische, Toilettenstühle) ist es not-
wendig, schnell wirkende Verfahren ein-
zusetzen. Angaben zum Wirkungsspek-
trum, zu Einwirkzeit und Konzentration
finden sich z.B. in der Desinfektionsmit-
tel-Liste der DGHM [87].

4.5 Desinfektionsmitteldosierung

Nicht ausreichend konzentrierte oder
unwirksame Desinfektionsmittellösun-
gen, insbesondere wenn sie in verunrei-
nigten Behältnissen vorbereitet und für
längere Zeit aufbewahrt werden (s. 4.1),
können zu einer Infektionsquelle v. a.
mit gramnegativen Bakterien (v. a. En-
terobacteriaceae, Pseudomonaden) wer-
den.

Die exakte Dosierung eines Desin-
fektionsmittels ist Voraussetzung einer
wirksamen Desinfektion und der Ver-
meidung einer Selektion von Mikroor-
ganismen und der Verhinderung einer
Desinfektionsmitteltoleranz/-resistenz.
Dies wird am besten durch die automa-
tische Dosierung in dezentralen Desin-
fektionsmittel-Dosiergeräten erreicht
[80, 81, 82,89].

Bei zentralen Desinfektionsmittel-
Dosiergeräten mit Leitungsnetz im gan-
zen Haus ist oft eine mikrobielle Konta-
mination (Biofilmbildung) auch mit pa-
thogenen Mikroorganismen aufgetreten
[89], was dann auch bei exakter Dosie-
rung zu mikrobiell belasteten Desinfek-
tionsmittellösungen führte. Die Sanie-
rung derartig kontaminierter zentraler
Desinfektionsmittel-Dosieranlagen ist

mit erheblichen Problemen und einem
sehr hohen Kostenaufwand verbunden.
Sie werden daher nicht mehr empfohlen.

Dezentrale Desinfektionsmittel-Do-
siergeräte weisen derartige Probleme,
insbesondere wegen der anderen Kon-
struktion (keine langen Rohrleitungen),
nicht auf. Bei unzureichender Wartung
kann es jedoch zu Fehlsteuerungen
kommen, die durch Unterkonzentration
von Desinfektionsmitteln das Risiko der
Ausbildung von Desinfektionsmittel-to-
leranten Mikroorganismen bergen [90].

◗ Zur Dosierung werden automatische
dezentrale Desinfektionsmittel-
Dosiergeräte empfohlen. Kat. IB

◗ Im Hinblick auf die Dosiergenauig-
keit sollen automatische dezentrale
Desinfektionsmittel-Dosiergeräte die
von der Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung, dem Robert
Koch-Institut und der Kommission
für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention herausgegebene
Richtlinie erfüllen [123]. Darüber hi-
naus darf das Funktionsprinzip des
Gerätes einer Biofilmbildung nicht
Vorschub leisten. Kat. IB

◗ Die hygienisch-mikrobiologische
Überprüfung wird situationsbezo-
gen empfohlen, die regelmäßige
technische Überprüfung von dezen-
tralen Desinfektionsmittel-Dosierge-
räten muss mindestens 1-mal jähr-
lich erfolgen (Produktbeschreibung
des Herstellers, RKI-Richtlinie, Anla-
ge 5.6). Kat. IB

◗ Falls kein Dosiergerät eingesetzt
wird, sollen andere sichere Dosier-
systeme verwendet werden, die ein-
fach, zuverlässig und wenig störan-
fällig sind. Die richtige Anwendung
muss gewährleistet sein und über-
prüft werden. Kat. IB

4.6 Desinfektionsmittelresistenz

Die bisher vorliegenden Erkenntnisse
zeigen, dass bei Anwendung der als
wirksam befundenen Konzentrationen
von Flächendesinfektionsmitteln mit
breitem Wirkungsspektrum und sach-
gerechter Durchführung des Desinfekti-
onsverfahrens eine Selektion Desinfek-
tionsmittel-toleranter/-resistenter Mi-
kroorganismen nicht stattfindet.

Bakterienstämme mit verminderter
Empfindlichkeit oder Toleranzentwick-
lung lassen sich allerdings unter beson-

deren Bedingungen (z. B. Biofilm) prin-
zipiell auch bei richtiger Dosierung von
Desinfektionsmitteln selektieren [91].
Eine Selektion von Bakterien mit Anti-
biotikaresistenzen bei Einsatz von rich-
tig durchgeführten Flächendesinfekti-
onsverfahren ist bislang nicht beobach-
tet worden [92, 93, 94, 95].

4.7 Schutz vor Nebenwirkungen durch
Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Reinigungs- und Flächendesinfektions-
mittel weisen eine Reihe von wirkungs-
relevanten Inhaltsstoffen auf, die bei der
Anwendung der Mittel in Abhängigkeit
von ihren chemisch-physikalischen Ei-
genschaften in unterschiedlichem Aus-
maß in die Innenraumluft gelangen.Pati-
enten und Personal können daher über
die Atemluft diese Substanzen gasförmig
oder als Aerosol in den Organismus auf-
nehmen (s. auch 5.4.1); dies muss bei der
Auswahl der zu verwendenden Präpara-
te berücksichtigt werden.Bei Substanzen
mit (Schleimhaut-)reizenden Eigenschaf-
ten kann es zur Irritation überwiegend
der oberen Atemwege (Nase und Rachen)
und der Augen kommen.Darüber hinaus
können durch direkten Haut- und
Schleimhautkontakt Reizerscheinungen
bzw. irritative Kontaktdermatitiden aus-
gelöst werden oder durch Stoffe mit sen-
sibilisierender Wirkung allergische Reak-
tionen (allergisches Kontaktekzem,Urti-
karia, allergische Atemtrakterkrankun-
gen) verursacht werden.

Insbesondere Aldehyde wie Glutaral-
dehyd (Glutardialdehyd) und Formalde-
hyd haben ein nicht unerhebliches sensi-
bilisierendes Potenzial.Sie sind nach dem
Gefahrstoffrecht mit R 43 (Formaldehyd,
sensibilisierend bei Hautkontakt) und
R 42/43 (Glutardialdehyd,sensibilisierend
durch Einatmen und Hautkontakt) ein-
gestuft. Zubereitungen müssen ab einer
Konzentration von 0,2% Formaldehyd
bzw.0,5% Glutaraldehyd gekennzeichnet
sein. Glyoxal ist ebenfalls mit R 43 einge-
stuft. Direkter Hautkontakt mit o. g. Sub-
stanzen ist zu vermeiden (s. TRGS 540)
[96].Beim Umgang mit diesen Stoffen ist
die Rangfolge der Schutzmaßnahmen
nach § 19 der Gefahrstoffverordnung
TRGS 525 [97] zu beachten.

Bei der routinemäßigen Ausbrin-
gung formaldehydhaltiger Flächendesin-
fektionsmittel durch das Personal wird
bei sachgerechter Anwendung und aus-
reichender Belüftung die maximale Ar-
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beitsplatzkonzentration (MAK-Wert)
nach TRGS 900 [98] in Höhe von 0,62
mg/m3 (0,5 ppm) eingehalten.Bei der An-
wendung höherer Konzentrationen z.B.
im Rahmen der Bekämpfung melde-
pflichtigerKrankheitenbzw.Erregernach
§§ 17 und 18 Infektionsschutzgesetz ist zu
beachten,dass der MAK-Wert zu keinem
Zeitpunkt überschritten werden darf
(Spitzenbegrenzung =1=). Zur Überwa-
chung von Arbeitsbereichen und Flä-
chendesinfektionen in Krankenhaussta-
tionen wird auf die entsprechende
BG/BIA-Empfehlung verwiesen [99].

Bei besonders empfindlichen Be-
schäftigten oder Patienten kann beim rou-
tinemäßigen Einsatz von formaldehydhal-
tigen Desinfektionsmitteln eine kurzzeiti-
ge Geruchsbelästigung bzw. Reizung von
Schleimhäuten nicht völlig ausgeschlossen
werden.Wenn eine Sensibilisierung gegen
diese Stoffe besteht,kann auch ein allergi-
sches Kontaktekzem auftreten. Im Hin-
blick auf die Patienten sollte die Innen-
raumkonzentration an Formaldehyd un-
terhalb des vom Umweltbundesamt bzw.
der WHO empfohlenen Wertes von
0,1 mg/m3 bzw. 0,12 mg/m3 liegen.

Generell muss vor der Entscheidung
über den Einsatz von Desinfektionsmit-
teln geprüft werden, ob eine Desinfek-
tion überhaupt erforderlich ist (BGV
C 8 [2] wird voraussichtlich hinsichtlich
des Infektionsschutzes durch die TRBA/
BGR 250 [100] ersetzt) bzw. ob es gemäß
§ 16 (2) GefStoffV [101] für das in Aussicht
genommene Desinfektionsmittel Ersatz-
stoffe mit einem geringeren gesundheit-
lichen Risiko gibt. Reinigungs- und ins-
besondere Desinfektionsmittel müssen
dann so angewandt werden, dass die Ge-
fahr einer Belästigung oder einer gesund-
heitlichen Beeinträchtigung so gering wie
möglich gehalten wird (z.B. keine Über-
dosierung, kein Ausbringen zu großer
Mengen von Lösungen,gut belüftete Räu-
me, nicht mit heißem Wasser ansetzen).
Zum Umgang und zur Anwendung von
Flächendesinfektionsmitteln muss in die-
sem Zusammenhang auf die einschlägi-
gen Vorschriften und Gefahrstoffinfor-
mationssysteme der Berufsgenossen-
schaften (z.B.BGV A 4 [102],B 1 [103],C 8
[2], insbesondere die BGR 206, 209, 189,
195, 197, 250 [100, 104, 105, 106, 107, 108]
(identisch mit der TRBA 250 [75], aber
auch die BGR 163 [109]) und Gewerbeauf-
sichtsämter hingewiesen werden. Die
Produktbeschreibungen sind genau zu le-
sen und zu beachten.

Das Reinigungspersonal muss ge-
eignete Schutzhandschuhe und Schutz-
kleidung tragen [75, 107]. Bei großflächi-
ger Ausbringung muss auf ausreichende
Lüftung geachtet werden [2]. Bei beson-
deren Desinfektionsmaßnahmen – z. B.
im Rahmen der Bekämpfung melde-
pflichtiger Krankheiten und Erreger
nach §§ 17 und 18 Infektionsschutzgesetz
– mit der Anwendung von Desinfekti-
onsmittellösungen mit hohen Konzen-
trationen gemäß RKI-Liste [86] kann
der Einsatz von Atemschutz notwendig
werden.Bei Feuchtarbeiten von mehr als
2 Stunden bzw. Handschuhtragen über
diese Zeit ist die TRGS 531 „Arbeiten in
feuchtem Milieu“ [110] zu beachten.

4.8 Umweltverträglichkeit

Bei der Auswahl von Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln müssen immer die
Auswirkung auf die kommunale Kläran-
lage und die biologische Abbaubarkeit
der eingesetzten Wirkstoffe berücksich-
tigt werden [111, 112, 113].

Der übliche Entsorgungsweg ge-
brauchter verdünnter Desinfektionsmit-
tellösungen erfolgt über das Abwasser
(Merkblatt ATV-DVWK-M [112]). Kon-
zentrate sind grundsätzlich als besonders
überwachungsbedürftiger Abfall (Abfall-
schlüssel 180106) zu entsorgen und dür-
fen nicht ins Abwasser eingeleitet werden.

5 Betrieblich-organisatorische
Anforderungen

Die Organisation, die Wahl der Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel und 
-verfahren und die Häufigkeit der
Durchführung der Maßnahmen müssen
im Einvernehmen mit dem Hygiene-
fachpersonal festgelegt werden.

5.1 Personelle Voraussetzungen 
und Schulung

Bei unzureichender oder fehlerhafter
Durchführung von Reinigungs- und Des-
infektionsverfahren von Flächen entste-
hen Risiken für Patienten und Personal.

Das mit der Reinigung und Desinfek-
tion betraute Personal muss geeignet,ge-
schult und eingewiesen sein [2]. Kat. IV

◗ Bei der Vergabe von Reinigungs- und
Desinfektionsaufgaben an Fremdfir-
men muss auch der Aspekt der Schu-
lung der Mitarbeiter und dessen

Nachweis Auswahlkriterium sein.
Kat. IB

◗ Bei hauseigenem Personal muss eine
Grundschulung sowie eine Unterwei-
sung und ggf. Beaufsichtigung in re-
gelmäßigen Abständen sichergestellt
werden [114]. Kat. IB

◗ Die Schulungsinhalte müssen mit
dem Hygienefachpersonal abge-
stimmt werden. Kat. IB

◗ Es muss ausreichend Zeit für die
ordnungsgemäße Durchführung der
Arbeiten eingeplant werden. Kat. IB

5.2 Hygieneplan

Es müssen Hygienepläne erstellt wer-
den, in denen der notwendige Umfang
der Reinigungs- bzw. Desinfektions-
maßnahmen (s. auch Punkt 3) festgelegt
ist [1, 2, 75]. Kat. IV

5.3 Verfügbarkeit und Einsatzbereit-
schaft von Reinigungspersonal in 
Risikobereichen

In Risikobereichen (s. Kapitel 3) (z. B.
OP, Intensiv-Therapiestationen, Statio-
nen für die Behandlung immunsuppri-
mierter Patienten,Frühgeborenenstatio-
nen, Infektionsstationen, etc.) muss
auch bei hoher Wechselfrequenz von Pa-
tienten eine Reinigung bzw. Desinfekti-
on der Patientenumgebung zwischen
2 Patienten gewährleistet sein.

In definierten Risikobereichen ist
wegen der Notwendigkeit der Einsatzbe-
reitschaft und der Infektionsgefahr be-
sonders geschultes Reinigungspersonal
permanent einzusetzen. Kat. IB

In Abhängigkeit von Größe, Risiko-
bereich und Behandlungsfrequenz der
jeweiligen Abteilung kann es notwendig
sein, für den jeweiligen Bereich zustän-
diges und qualifiziertes Personal vorzu-
sehen [58]. Kat. IB

5.4 Durchführung von Flächen-
desinfektionsmaßnahmen

5.4.1 Wischdesinfektion

Lediglich „nebelfeuchtes“ Wischen oder
„Feuchtreinigen“ führt nicht zu einer
ausreichenden Benetzung. Für eine aus-
reichende Desinfektionswirkung muss
genügend Wirkstoff auf die Fläche ge-
langen [115].
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◗ Die zu desinfizierende Oberfläche
muss mit einer ausreichenden Menge
des Mittels unter leichtem Druck abge-
rieben werden (Nass-Wischen). Kat.IB

◗ Gebrauchslösungen von Desinfekti-
onsmitteln dürfen maximal einen 
Arbeitstag lang verwendet werden.
Kat. IB

◗ Eine Sprühdesinfektion gefährdet
den Durchführenden und erreicht
nur eine unzuverlässige Wirkung. Sie
sollte daher ausschließlich auf solche
Bereiche beschränkt werden, die
durch eine Wischdesinfektion nicht
erreichbar sind [116]. Kat. IB

◗ Bei alkoholhaltigen Desinfektions-
mitteln ist die bei großflächiger An-
wendung bestehende Explosions-
und Brandgefahr zu beachten [2,
104]. Kat. IV

◗ Bei Kontamination mit organischem
Material (Blut, Sekrete, Faeces, etc.)
sollte bei der Desinfektion zunächst
das sichtbare Material mit einem in
Desinfektionsmittel getränkten Ein-
wegtuch, Zellstoff o. Ä. aufgenom-
men (Einmalhandschuhe tragen)
und das Tuch verworfen werden. An-
schließend ist die Fläche wie üblich
zu desinfizieren [86, 117]. Kat. IB

5.4.2 Wiederbenutzung desinfizierter
Flächen

Nach allen routinemäßig durchgeführten
Flächendesinfektionsmaßnahmen kann
die Fläche wieder benutzt werden,sobald
sie sichtbar trocken ist [115, 117, 118].

Die angegebene Einwirkzeit vor der
Wiederbenutzung der Fläche muss ab-
gewartet werden bei:

◗ gezielter Desinfektion – von Flächen
mit Blut, Eiter, Ausscheidungen und
anderen Körperflüssigkeiten von Pa-
tienten mit Verdacht auf bzw. gesi-
cherter Infektion unter Berücksichti-
gung des Übertragungsweges sowie
der Schlussdesinfektion, Kat. IB,

◗ der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten (s. auch „Anforderungen an
die Hygiene bei der Aufbereitung
von Medizinprodukten“), Kat. IV

(MPBetreibV [119]),
◗ der Desinfektion von Badewannen,

da die Desinfektion durch das Ein-
laufen des Wassers beendet wird (Ri-
siko vor allem bei nicht völlig ver-
heilten Wunden und in der Geburts-
hilfe), Kat. IB

Wenn Flächen regelmäßig schnell wie-
der benutzt werden müssen, ist es sinn-
voll, Desinfektionsmittel einzusetzen,
die nach kurzen, der Praxissituation an-
gemessenen Einwirkzeiten ihre volle
Wirksamkeit entfaltet haben. Kat. IB

6 Baulich-funktionelle 
Anforderungen

6.1 Beschaffenheit von Oberflächen
im Hinblick auf Reinigung und Desin-
fektion

Die Effizienz der Reinigung und der Des-
infektion hängt von der Beschaffenheit
der Oberflächen ab [13, 20, 21, 36, 44, 47,
120, 121].

Insbesondere Flächen mit häufigem
Hand- und Hautkontakt müssen hin-
sichtlich der Anforderungen an eine
leichte Reinigung und Desinfektion über-
prüft werden.Schadhafte,korrodierende
Oberflächen entsprechen nicht diesen
Anforderungen.

◗ Oberflächen in Bereichen der Patien-
tenversorgung bzw. in Bereichen, in
denen mit biologischen Materialien
gearbeitet wird, müssen glatt, ab-
wischbar und soweit relevant (s. Punkt
3), fugendicht und mit Desinfektions-
mitteln und -verfahren in den in der
Liste des Robert Koch-Institutes ange-
gebenen Konzentrationen und Ein-
wirkzeiten desinfizierbar sein. Kat. IB

◗ Da es schwierig ist, textile Fußboden-
beläge zu pflegen und zu reinigen –
insbesondere desinfizierend zu reini-
gen – , sollten diese überall dort nicht
verlegt werden, wo eine regelmäßige
Reinigung und häufige Desinfektion
aus infektionsprophylaktischen Grün-
den notwendig ist. Kat. IB

◗ Medizinisch-technische Geräte und
Einrichtungsgegenstände sollen mög-
lichst glatte Oberflächen haben und
insbesondere an den Kontaktstellen
zur Bedienung leicht zu reinigen und
desinfizieren sein [44]. Kat. IB

6.2 Anforderungen an Räume für die
Durchführung der Aufbereitung und
Aufbewahrung von Reinigungs- und
Desinfektionsutensilien

Zur Aufbereitung von Reinigungsmate-
rialien und -utensilien müssen ausrei-
chend groß bemessene und belüftbare
Räume vorhanden sein. Unter Einbezie-

hung der unter 4.1 aufgeführten Aspekte
ergibt sich ferner:

◗ Es müssen entsprechend dem Bedarf
Desinfektions- und Reinigungsgeräte
für die Aufbereitung der Reinigungs-
utensilien und Möglichkeiten zur
Trocknung sowie zur Lagerung von
Reinigungs- und Desinfektionsuten-
silien vorhanden sein. Kat. IB

◗ Nach der Aufbereitung sind die Rei-
nigungs- und Desinfektionsutensili-
en geschützt vor Kontamination
durch unsaubere Utensilien (Tren-
nung in unreinen und reinen Be-
reich) aufzubewahren. Kat. IB

7 Qualitätssicherung

Hygienische Kontrollen von Desinfekti-
ons- und Reinigungsverfahren und -ab-
läufen und von Verfahren und Abläufen
zur Aufbereitung der Reinigungsutensi-
lien sind Teil der Qualitätssicherung. In-
dikation sowie Häufigkeit und Umfang
der Kontrollen werden vom Kranken-
haushygieniker in Abstimmung mit der
Hygienekommission gemäß Anlage 5.6
der RKI-Richtlinie (1993) festgelegt.
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Vorwort

Hygienefachpersonal, insbesondere Hygi-
enebeauftragte in Pflegeeinrichtungen, Hy-
gienefachkräfte, aber auch Hygieneinspek-
toren o.ä., müssen oft bei Neustrukturierun-
gen, Neuvergabe oder Problemen der Haus-
reinigung die Qualitätskriterien der internen 
Reinigung bzw. des externen Dienstleisters 
aus hygienischer Sicht beurteilen.

Die DGKH-Sektion „Hygiene in der am-
bulanten und stationären Kranken-und Al-
tenpflege/Rehabilitation“ hat daher diese 
Empfehlung erarbeitet, um dem Hygiene-
fachpersonal eine Arbeits- und Entschei-
dungshilfe zu geben.

Die Ergebnisqualität von Prozessen in  
Krankenhäusern, sowie Einrichtungen der 
stationären Rehabilitation und Pflege, ist 
vom eng verzahnten Zusammenspiel viel-
fältiger interner und externer Dienstleister 
abhängig.

Patienten, Pflegebedürftige und Ange-
hörige beurteilen die Reinigung im Ver-
gleich zur Pflege, den therapeutischen 
Maßnahmen und der Verpflegung als 
gleich wichtig. Darüber hinaus ist die Rei-
nigung einer der ganz wenigen Bereiche, 
die vom Patienten beobachtet und auch be-
wertet werden können. Dieser großen Be-
deutung der Reinigung entspricht aller-
dings nicht, dass die Tätigkeit im Reini-
gungsdienst nur ein niedriges soziales An-
sehen hat und dass in den häufig ausgela-
gerten Reinigungs-Dienstleistungsfirmen 
angelernte Kräfte, niedrige Gehälter und 
häufiger Stellenwechsel dominieren. Eine 
mangelhafte Reinigung kann vielfältige ne-
gative Konsequenzen nach sich ziehen:
–  Imageschaden durch augenscheinlichen 

Schmutz,
–  ggf. Klage wegen Infektionen in Folge von 

unzureichender Reinigung,
–  materielle Schäden an Mobiliar und Bau-

substanz durch reduzierte oder fehlerhaf-
te Unterhaltspflege.

An dieser Stelle soll betont werden, dass in 
diesem Leitfaden die Reinigung eine even-

Sektion„Hygieneinderambulantenundstationären

Kranken-undAltenpflege/Rehabilitation“

Hygienekriterienfürden
Reinigungsdienst

tuelle desinfizierende Reinigung mit ein-
schließt. Gerade durch nicht sachgerechte 
Reinigung oder falsch aufbereitete Reini-
gungsutensilien kann es zu einer Weiter-
verbreitung von nosokomialen Infektions-
erregern, insbesondere von gramnegativen 
Stäbchenbakterien kommen. Reinigungs-
verfahren ohne Zusatz von Desinfektions-
mitteln bedingen eine nur geringe Reduk-
tion der auf Flächen vorhandenen Erreger 
von ca. 2 log10-Stufen. Wegen Fehlen des 
Desinfektionsmittels können diese Erreger 
durch die Reinigungsutensilien auf andere 
Flächen weiter übertragen werden. Dies ist 
insbesondere bei der Reinigung von pati-
entennahen Flächen, wie Bettgestellen, 
Nachtischen, Türgriffen etc., von Bedeu-
tung, die ausschließlich einer desinfizie-
renden Reinigung unterzogen werden dür-
fen, und zwar in der Regel mit dem sog. 1 
Stundenwert. Somit kommt der sachge-
rechten Reinigung und Desinfektion auch 
aus infektionsprophylaktischen Gründen 
ein erheblicher und derzeit absolut unter-
schätzter Stellenwert zu, der klarer Kriteri-
en und Kontrollmaßnahmen im Rahmen 
des Hygienemanagements bedarf. Bei den 
zukünftigen Strategien zur Kontrolle gram-
negativer Stäbchenbakterien wird der sach-
gerechten Reinigung und Desinfektion 
wahrscheinlich ein gleich großer Stellen-
wert wie der Antibiotika-Surveillance (Er-
fassung und Bewertung von Daten zur An-
tibiotika-Resistenz und zum Antibiotika-
Verbrauch) und Antibiotic Stewardship 
(Strategien zum rationalen Einsatz von An-
tiinfektiva) zukommen. 

Unzureichender Reinigung begegnet 
man durch eine Festschreibung der Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualitätsmerk-
male des Reinigungsdienstes, wozu die 
nachfolgende Auflistung in Form eines Kri-
terienkatalogs dient. Dabei ist es grund-
sätzlich unerheblich, ob sie auf eigene Mit-
arbeiter oder einen externen Dienstleister 
angewendet wird.

Gegenstand dieser Empfehlung sind 
die grundsätzlichen Qualitätsmerkmale der 
Reinigungsdienstleistung. Man findet hier 
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sprachliche Unterscheidungen verzichtet 
und immer die männliche Form verwendet. 
Der Begriff „Reinigung“ umfasst auch die 
im Rahmen der Dienstleistung anfallenden 
Desinfektionsmaßnahmen und im weiteren 
Sinne die gesamte hygienisch einwandfreie 
Aufbereitung.

richtungsspezifisch nach den Verhältnis-
sen vor Ort zu erstellen. Die im Anhang auf-
geführten Literaturhinweise sowie eine 
Vielzahl von Internetquellen stellen dafür 
eine ergiebige Hilfe dar.

Im Interesse besserer Lesbarkeit wird 
im Folgenden auf geschlechtsspezifische 

keine vorgefertigten Muster für Reini-
gungs-, Desinfektions- und Hygienepläne 
oder konkrete Arbeitsvorlagen. Diese wür-
den in der notwendigen Differenziertheit 
den Rahmen dieser Empfehlung sprengen. 
Solche Pläne sind in Zusammenarbeit mit 
qualifiziertem Hygienefachpersonal ein-

A.ORGANISATIONSSTRUKTUR

Anforderungsprofi
Aufgabenund
Verantwortlichkeiten

Bemerkung

Dienstleister –Zertifizierung,z.B.DIN-ISO9001-
–MitgliedinInnungGebäudereiniger

–Referenzen Krankenstandals
Qualitätsmarker

–Dienstgeber-/Unternehmerstatus –Zuständigkeitfürden
Arbeitsschutz
–Weisungsbefugnis
–ZuständigkeitfürProzess-
gestaltungundArbeits-
anweisungen
–ZuständigkeitfürArbeitszeiten
undDienstplanung

Koordination –Schnittstellendefinie en –Projekt-Objekt-
Hauswirtschaftsleitungo.ä
–Hygienefachkraft
–Hygienekommission

–Verfügbarkeit –AnwesenheitvorOrt
–Erreichbarkeit

Vertretungsregelung
Rufbereitschaft

–MitspracherechtBetreiber –Einflussauf erfahrensweisen
undderenWirksamkeitsnach-
weis
–Weisungsbefugnis

UnmittelbareWeisungsbefugnis
beibesonderen
Gefahren/Infektionen

–MitspracherechtBetreiber –Desinfektions-und
Reinigungsplan
–Hygieneplan

MindestensunterMitwirkung
desHygienefachpersonalsdes
Betreibers/Auftraggebers

–Betreiberpflichte –Informationspflichtüberallefür
dieGefährdungs-Beurteilung
undProzessplanung
erforderlichenFakten

Zuständigkeiten –FestlegungderArbeitsbereiche –TeilweiseÜbernahmedurch
eigeneKräfte(z.B.Küche,
Wäscherei,Technikräume,
Wohnbereiche,Gemeinschaft-
seinrichtungen)

Leistungsverzeichnis
Revierpläne

–Aufgabentrennung/Zuständigkeiten
von
–Reinigungsdienst,Pflegediens
–Funktionsdienst
–Schnittstellenplan

–DirektePatienten-/Bewohner-
umgebung(z.B.Bett,Nacht-
tisch,Schränke)
–Bettenaufbereitung
–KlareFestlegungderZustän-
digkeit(z.B.fürMedizinpro-
dukte,wieInfusionspumpe,
Röntgengeräteetc.)
–AkuteZwischenfälle(z.B.mit
Ausscheidungen,Blut)
–IsoliertePatienten
–KlareFestlegungderZustän-
digkeitfürdasFreiräumenvon
Flächen
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Aufgabenund
Verantwortlichkeiten

Bemerkung

Zuständigkeiten –FestlegungvonTätigkeitennach
Art,UmfangundFachqualifikatio

–Unterhaltsreinigung
–Grundreinigung
–Fensterreinigung
–Schlussdesinfektion
–BehördlicheDesinfektion(ggf.
schriftl.Ausschluss)
–Abfallentsorgung

DesinfektionenmitRKI-
Konzentrationen/-Mitteln
ggf.nurdurchausgebildete
Desinfektoren

Arbeitsschutz –SicherheitstechnischeBetreuung –Gefährdungsbeurteilung
gemäßArbeitsschutzgesetz§5
–UnterrichtungderBeschäftig-
tengemäßBioStoffV§12
–UnterrichtungundUnterwei-
sungderBeschäftigtengemäß
GefahrStoffV§14
–InternesRegelwerkzum
Arbeitsschutzeinschl.
BiostoffVO

Infektionsgefahr,Schutzstufen,
Gefahrstoffe

–ArbeitsmedizinischeVorsorge
undBetreuung

–Eintrittsuntersuchung
–Schutzimpfung
–PeriodischeUntersuchung
–Hautschutzplan

z.B.HAV,HBV

–Jugendarbeits-/Mutterschutz –BeiReinigungsarbeitenmit
Infektionsgefahr

SozialeInfrastruktur –Umkleideräume
–Pausen-/Ruheräume
–Waschgelegenheiten
–Verpflegun

–FürMitarbeitervonBetreibern
undDienstleistern

B.PERSONELLESTRUKTUR

Anforderungsprofi
Aufgabenund
Verantwortlichkeiten

Bemerkung

Leitungskräfte –BeruflicheQualifikati
–Hauswirtschaftsleitung
–Gebäudereiniger
–Meister/odervergleichbare
Qualifikatio
–Desinfektor
–Vorarbeiter

–OrganisationmitOrganigramm
–Schulungen

GrundschulungnachVorgaben
BGR206,208

Anlernkräfte –Anzahl –AngepasstanKennzahl-Grö-
ßen/Leistungsverzeichnis
–AusreichendeSprachkennt-
nisse

Schulung,
Einweisung

–Zuständigkeit,Organisation
–SchriftlicheHandlungsanweisungen
–EinweisungbeiDienstantritt
–SchulungenHygiene
–SchulungenArbeitsschutz

–DienstleisteroderBetreiber

–Vorarbeiter
–mindestensjährlich
–mindestensjährlich

SchriftlicheDokumentation
–evtl.muttersprachlich
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C.MATERIELLESTRUKTUR

Anforderungsprofi
Aufgabenund
Verantwortlichkeiten

Bemerkung

Persönliche
Ausstattung

–Dienstkleidung –Stellung/Aufbereitungdurch
DienstleisteroderBetreiber
gem.TRBA250

–InAnlehnunganDGKH-Emp-
fehlung:KleidungundSchutz-
ausrüstungfürPflegeberufeaus
hygienischerSicht

–Bereichskleidung –z.B.fürIntensivstation,OP,
ZSVA,Infektionsstation,Küche
–Stellung/Aufbereitungdurch
Betreiber

–s.o.

Arbeitsschutz –PersönlicheSchutzausrüstung –Schutzhandschuhe
–Schutzkleidung
–Flüssigkeitsschutz
–Gesichts-/Augenschutz
–Atemschutz

–KostenfürAusstattungin
AbsprachezwischenBetreiber
undDienstleister

Räume,Putz-/
Lagerräume

–Lager-/Arbeitsraum –Trennungrein/unrein
–WandundBodenflächende -
infizierba
–Lüftung
–Abschließbar
–Möglichkeitzurhygienischen
Händedesinfektion

Reinigunsgeräteund
Utensilien

–Reinigungswagenmit
Möglichkeitzurhygienischen
Händedesinfektion
–Reinigungsmaschinen

–FahreimermitAuswringer
–Feuchtwischmopps/Tücher
–Dosierhilfen/-automaten
–StaubsaugermitHEPA-Filter
–FürNotfällemussaußerhalb
derDienstzeitendesRei-
nigungsdienstesMaterial
vorhandensein

–EigentumdesDienstleistersoder
desBetreibersgem.Leistungs-
verzeichnis
–StaubwedelsindnurinAusnah-
meanzuwendenundmüssen
desinfizie endaufbereitbarsein
bzw.EinwegmaterialinInfekti-
onseinheiten

–Anzahl/Farbkonzept
–Farbkonzept

–Kennzahlen(z.B.Wischtücher
proPatientenbett/proSanitär-
bereich)
–FestlegungdurchHygiene-,
Reinigungs-undDesinfekti-
onspläne

–Aufbereitung –Zuständigkeit(Dienstleister/
Betreiber)
–FestlegungdurchHygieneplan

–Wirksamesdesinfizie endes
Waschverfahren(VAH/ggf.
RKI-gelistet),mitgewerblicher
Waschmaschine(nichtmöglich
mitHaushalt-Waschmaschinen).
Beladungmax.nachHersteller-
angaben.
–Mopps/Tüchero.ä.sindnach
demdesinfizie endenWaschen
umgehendzutrocknenoder
sofortzuverwenden,damitkeine
Aufkeimungstattfinde
–VerfahrensänderungennurinAb-
sprachemitHygienefachpersonal
–AlternativeVerfahrennurmit
Wirksamkeitsnachweiszulässig
–13/JahraktuellgültigesRAL-
ZertifikatderWäsche ei

Reinigungs-und
Desinfektionsmittel

–Art,Sortiment,Wirkstoff –AbhängigvonVerfahren,Be-
schaffenheitdesMaterials,der
FlächenundRisikobeurteilung
–FestlegungdurchHygiene-,
Reinigungs-undDesinfekti-
onspläne

–ListungnachVAHbzw.RKI
–DVG-ListungnurfürLebensmit-
telbereiche

–BeschaffungDienstleister/Betreiber
–Gefahrstoffverzeichnis
–AlternativeVerfahrennurmit
Wirksamkeitsnachweiszulässig
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D.PLÄNE-UNDARBEITSANWEISUNGEN

Anforderungsprofi
Aufgabenund
Verantwortlichkeiten

Bemerkung

Hygieneplan –Festlegunginnerbetrieblicher
Verfahrensweisenzur
Infektionshygiene

–gemäß§36IfSG/TRBA250 –Musterhygieneplan:sieheInter-
netz.BLandesbehörden
–ImmeraufdemaktuellenStand
zuhalten

Desinfektions-/
Reinigungsplan

–Übersichtlichetabellarische
Festlegungnacheinheitlichem
Muster,Bestandteildes
Hygieneplans

–Was(sollgereinigtoderdesin-
fiziertwe den)
–Wie(ArtderAnwendung)
–Womit(Arbeitsmittel,z.B.
Desinfektionsmittel)
–Wann(Zeitpunkt,Rhythmus,
Reihenfolgederhygienischen
Maßnahmen)
–Wer

–MusterplänesieheInternetoder
Desinfektionsmittelhersteller
–Berufsgruppenspezifische 
Ausfertigung(z.B.explizitfürden
Reinigungsdienst)empfehlens-
wert
–Desinfektionsplänesichtbar
aushängen
–ImmeraufdemaktuellenStand
zuhalten

Dokumentation –Arbeitstäglichnamentliche
Abzeichnung

–Tages-/Wochen-/Monatsplan
alsÜbersichtallerTätigkeiten
mitvorgegebener/definierter
Reinigungsfrequenz

Arbeitsanweisungen –konkreteHandlungsanweisungen –Dosieranleitungen
–Reinigungs-und
Desinfektionstechniken
–Bedienungsanleitungenvon
Reinigungs-undDesinfekti-
onsgeräten
–Aufbereitungsanweisung

–ImmeraufdemaktuellenStand
zuhalten

Betriebs-
anweisungen
fürGefahrstoffe/
Arbeitsstoffe

–StandardisierteHandlungsan-
weisungenzurGefahrenabwehr
undzumVerhaltenbei
Zwischenfällen

–Arbeitsbereich,Tätigkeit
–Bezeichnungdergefährlichen
Stoffe
–GefahrenfürMenschund
Umwelt
–Schutzmaßnahmenund
Verhaltensregeln
–Zusammenlagerungsverbote
–VerhaltenimGefahrfall
–ErsteHilfe
–SachgerechteEntsorgung
entstehenderAbfälle

–Betriebsanweisungensind
auszuhängen
–EG-Sicherheitsdatenblätter
müssenvorhandensein
–ImmeraufdemaktuellenStand
zuhalten

Revierplan Einsatzplanung –StrategischePlanung(Ver-
teilungvonRhythmenauf
Wochentage)
–TaktischePlanung(Zerteilenin
kleinerePlanungseinheiten)
–OperativePlanung(Tagespla-
nung)

–ImmeraufdemaktuellenStand
zuhalten

Checklistenund
Durchführungs-
kontrollen

–Arbeitsweise
–Arbeitsschutz
–Utensilienaufbereitung
–Qualifikatio
–Jährlicheundanlassbezogene
Schulung

–Tätigkeiten
–Materialkontrolle
–Dosierung
–verwendeteHilfsmittel
–richtigeArbeitsweise

–Rapportdurchzuführender/
durchgeführterArbeiten
–SchulunggemäßBiostoff

Desinfektions-/
Reinigungs-/
Ergebniskontrolle

–KontrollederDesinfektions-/
Reinigungsleistung

SichtkontrolleundUmgebungs-
untersuchungz.B.
–mikrobiologischeUmgebungs-
untersuchungen
–Glow-Check

–Periodischeund
stichprobenartigeDurchführung
–NachVorgabenderHygienekom-
missionundbeiaktuellemBedarf
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Anhang

Leistungskennzahlen

Die Komplexität des Themas, abhängig von 
vielen Faktoren (z.B. von dem angewand-
ten Reinigungsverfahren, den verwendeten 
Maschinen und Geräten, dem Verschmut-
zungsgrad der Reinigungsobjekte, der 
Überstelldichte des Bodens, der Beschaf-
fenheit der Reinigungsobjekte, insbeson-
dere des Bodenbelags, Sonderaufgaben) 
macht es unmöglich, standardisierte Kenn-
zahlen zur Verfügung zu stellen. Wichtig 
ist aber, vorgelegte Zahlen kritisch zu hin-
terfragen, denn extrem hohe Leistungszah-
len ermöglichen keine ausreichende hygi-
enische Reinigung.

Im Internet finden sich beispielhaft folgen-
de Berechnungsmodelle, teilweise aus an-
deren Branchen, die jeder Nutzer an seine 
Verhältnisse adaptieren muss:
–  Hamburger Modell 1978, Richtlinie über 

die Gebäudereinigung in Krankenhäusern 
und Dienststellen der Gesundheitsbehör-
de der freien Hansestadt in der Fassung 
vom 01.04.1978

–  KTBL-Daten 1997 (KTBL steht für Kura-
torium für Technik und Bauwesen in der 
Landwirtschaft)

–  Leistungskennzahlen REFA 1998, Ver-
band für Arbeitsgestaltung, Betriebsor-
ganisation und Unternehmensentwick-
lung, Baumholzer, E.: Handbuch Objekt-
bezogene Leistungskennzahlen für den 
Reinigungsdienst im Altenheim. Refa-
Fachausschuss Gebäudereinigung 
(Hrsg.). Weinheim: Oktober 1998, S.8

–  „Realistische Angaben“ nach Neumann/
Henning 1999, Eva Neumann / Armin 
Hennig, Outsourcing im Dienstleistungs-
bereich. Entscheidungshilfen für die Zu-
sammenarbeit mit Reinigungsfirmen, 
Stuttgart, Hugo Matthaes, 1999

–  Richtwerte nach W.Lutz 2001, „Stellen-
schlüssel für Reinigungspersonal“ in „Ra-
tionale Hauswirtschaft“ Heft 4, 2001, S.4

–  Skandinavische Zeitstandards (CleanNet) 
Petra Strunk Kalkulation der Gebäuder-
einigung  Die finnische Kalkulationssoft-
ware CleanNet® in der Anwendung auf 
dem deutschen Markt“
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Einleitung 

Die Aufbereitung von Reinigungstextilien, d. h. Breitwischbezüge, Wischtücher etc., spielt für 
die professionelle Reinigung und Pflege eine sehr wichtige Rolle. Nur mit technisch einwand-
freien und sauberen Textilien ist eine fach- und sachgerechte Reinigung und Pflege möglich, 
die zudem für alle beteiligten Parteien ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert. 

Dabei muss beachtet werden, dass Reinigungstextilien heutzutage technische Produkte 
sind, für die es spezielle und vor allem notwendige Reinigungs- und Pflegemaßnahmen gibt. 
Dennoch werden häufig noch zum Teil aus Unwissenheit oder falscher Sparsamkeit alther-
gebrachte Waschverfahren angewandt. Dies führt zu nicht ausreichend „sauberen“ Textilien 
sowie zu einer Reduzierung der Haltbarkeit der Textilien. Im schlimmsten Fall folgen daraus 
dann auch ungenügende Reinigungsergebnisse. Vor allem bei der Aufbereitung von Reini-
gungstextilien für hygienisch relevante Bereiche muss durch geeignete Maßnahmen ein 
sachgerechter Hygienestatus sichergestellt werden. 

Die Branche hat sich daher zum Ziel gesetzt, alle Einflussparameter auf die Aufbereitung zu 
durchleuchten und eine Aufbereitungsempfehlung vor allem mit dem Ziel einer verlängerten 
Haltbarkeit der Reinigungstextilien zu erstellen, ohne dass dabei die notwendige Qualität und 
Hygiene vernachlässigt wird. Dieser Leitfaden richtet sich daher an alle mit der Aufbereitung 
betrauten Personen, sowohl an Anwender als auch an Entscheider.  

Für die Haltbarkeit der Textilien sind prinzipiell alle Schritte innerhalb des gesamten Anwen-
dungszyklus der Reinigungstextilien, d. h. von der Verwendung der Textilien über die Lage-
rung bis hin zur Aufbereitung, verantwortlich. 

 

 

 

 

Reinigungsanwendung 

Zwischenlagerung vor 
der Aufbereitung 

Aufbereitung 

Lagerung nach der 
Aufbereitung 

Faktoren mit direktem Einfluss auf die 
Haltbarkeit: 
 Waschprozess 

- Waschmaschine 

- Waschmittel 

- Desinfektion 

 Trockenprozess 

weitere Faktoren: 

 organisatorische Rahmenbedingungen 
 bauliche-/technische Gegebenheiten 
 … 
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Die „Aufbereitung“ der Reinigungstextilien im Wasch- und Trockenprozess spielt neben Ge-
brauchseinflüssen bezüglich der Haltbarkeit allerdings die Hauptrolle und wird daher auch 
bevorzugt im Rahmen dieses Leitfadens behandelt. Der Leitfaden besteht aus drei Teilen.  

1. Kurzanleitung 
2. Aufbereitungsempfehlung 
3. Anhänge 

Beim ersten Teil handelt es sich um zwei Kurzanleitungen für hygienerelevante sowie nicht 
hygienerelevante Bereiche, in dem die wichtigsten Arbeitsschritte beim Waschen und Trock-
nen inklusive einer kurzen Erklärung in zwei übersichtlichen Tabelle abgebildet sind. Diese 
Kurzanleitungen können dann am Ort der Aufbereitung, an oder in direkter Nähe zur 
Waschmaschine bzw. zum Trockner aufgehängt werden und sollen als Hilfestellung für die 
Mitarbeiter vor Ort dienen. Die ausführliche „Aufbereitungsempfehlung“ folgt im zweiten Teil. 
In Teil 3 „Anhänge“ sind dann weitergehende Informationen, u. a. zum Thema Hygiene und 
Arbeitsschutz, sowie Literaturstellen zum Thema Aufbereitung wiedergegeben. 

Die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen für Reinigungstextilien in diesem Leitfaden stützen 
sich auf den aktuellen Stand der Technik, sowie auf die praktischen Erfahrungen der an der 
Erstellung dieses Leitfadens beteiligten Personen. 

An der Erstellung dieser Informationsschrift waren Experten u. a. aus dem Kreis der Herstel-
ler von Reinigungstextilien, Reinigungs- und Pflegemitteln, Reinigungsgeräten, Waschma-
schinen und Trocknern sowie Reinigungsdienstleister und das wfk - Cleaning Technology 
Institute e.V. beteiligt. Die Informationsschrift entspricht den derzeit allgemein anerkannten 
Regeln der Technik. 

Alle Informationen wurden von den Arbeitskreismitgliedern sorgfältig zusammengestellt; sie 
können jedoch naturgemäß nur allgemeine Hinweise darstellen. Das korrekte Vorgehen bei 
der Auswahl von Reinigungstextilien, Wasch- und Desinfektionsmitteln, Waschmaschinen 
und Trocknern sowie bei der sachgerechten Durchführung der eigentlichen Reinigungs-, Hy-
giene- und Pflegemaßnahmen muss im individuellen Einzelfall ausschließlich in der Verant-
wortung des Planers und der beteiligten Unternehmen liegen. Hierbei sind auch die Hinweise 
der jeweiligen Hersteller (technische Datenblätter, Produktinformationen, Sicherheitsdaten-
blätter etc.) zu berücksichtigen. 

Diese Ausarbeitung kann mit weiteren Informationsmaterialien bei der Geschäftsstelle der 
FRT bezogen werden. Dort sind auch weitere wichtige Informationen, z. B. zum Werterhalt 
von verschiedenen Bodenbelägen, erhältlich. Eine vollständige Liste dieser Informations-
schriften befindet sich in Anhang 9 „FRT-Informationsschriften und Merkblätter“. 

 

Krefeld, 31.08.2014  
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Teil 1: 

Kurzanleitung 
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Den größten Schaden und dadurch bedingt eine verkürzte „Lebenszeit“ erfahren Reinigungs-
textilien vor allem durch eine „falsch“ durchgeführte Aufbereitung.  

Häufig wird der Waschprozess und sein Einfluss auf die Haltbarkeit von Wischbezügen und 
Tüchern unterschätzt. Dies kann schnell zu zerstörten Textilien und in der Folge zu signifi-
kanten Kostennachteilen führen.  

Dieser Leitfaden soll bewirken, dass beim Einstellen eines im Hinblick auf Sauberkeit und 
Hygiene optimalen Aufbereitungsprozesses zukünftig der Haltbarkeit der Reinigungstextilien 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird.  

Es wird empfohlen, die Aufbereitungsprozesse nach Qualitätsmanagementvorgaben durch-
zuführen, um eine reproduzierbare Aufbereitung zu gewährleisten. 

Im folgenden Teil dieses Leitfadens werden exemplarisch die wichtigsten Handlungsschritte 
beim Waschen und Trocknen in zwei kurzen Tabellen für nicht hygienerelevante Bereiche 
und hygienerelevante Bereiche dargestellt.  

Diese stellen Beispiele dar, die nach Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort 
an oder in unmittelbarer Nähe zur Waschmaschine bzw. zum Trockner aufgehängt werden 
können. Es wurden dabei bewusst einfache Beschreibungen gewählt, die durch entspre-
chende Piktogramme zur „richtigen“ aber auch „falschen“ Durchführung der jeweiligen Ar-
beitsschritte visuell dargestellt werden. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass das Per-
sonal vor Ort ohne viel (Lese)Aufwand die richtige Handhabung vermittelt bekommt. 
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Tabelle 1a: nicht hygienerelevante Bereiche 

 Piktogramm Erklärung Objektspezifische Informationen* 

Kontrolle der 
Waschmaschine 

 

Sichtkontrolle der Zu- und Abflüsse/-läufe. Entfernen von Verschmutzun-
gen/Fremdkörpern in Trommel, Gummidichtung und Einspülkammer. 

 

Grobschmutz-
entfernung 

 

Mopp „ausschütteln“: Entfernen von groben Verunreinigungen, die Maschine 
und Textilien schädigen und ein schlechtes Waschergebnis verursachen. 

 

Sortenreine 
Trennung 

 

Trennen von Baumwoll- und Mikrofasertextilien. Unterschiedlich farbliche Reini-
gungstextilien sollten wenn möglich farblich sortiert gewaschen werden. 

 

Richtige Beladung 

 

Maschine nicht überfüllen, um ein schlechtes Waschergebnis und Maschinen-
schäden zu vermeiden. Gummidichtung muss vor Schließen der Maschine frei 
sein. 

 

Richtiges  
Waschmittel /  
richtige Dosierung 

 

Richtiges Produkt in korrekter Menge in das richtige Fach (Hauptwäsche) bzw. 
über eine Dosiereinrichtung zugeben. Desinfektionswaschmittel/-Verfahren nur 
wenn erforderlich. 
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Richtiges  
Waschprogramm 
(inkl. Temperatur) 

 

Eine Vorwäsche/Vorspülen mit klarem Wasser ist durchzuführen, da sie Reini-
gungs- und Desinfektionsmittelrückstände entfernt. Keine höheren Temperatu-
ren als vom Waschmittelhersteller angegeben einstellen, um eine Textilschädi-
gung zu vermeiden. 

 

Programm  
durchlaufen lassen 

 

Vorzeitiges Beenden eines Waschprogrammes führt zu einer geringeren Reini-
gungsqualität bzw. Schädigung des Textils.  

 

Direkt verwenden 
oder trocken 
lagern 

 

Um der Verkeimung der Textilien entgegen zu wirken, sollten diese entweder 
sofort verwendet oder direkt maschinell getrocknet und dann trocken gelagert 
werden.  

 

Sortenrein 
trocknen 

 

Mikrofaser- und Baumwolltextilien beim Trocknen nicht mischen. 

 

Richtige Trock-
nungstemperatur 

Vor allem Mikrofasertextilien nicht über 60 °C Warentemperatur trocknen. Bei 
Baumwolle gilt maximal 80 °C Warentemperatur. Die Trocknungszeiten sind ab-
hängig von der Restfeuchte (Mikrofaser = niedrig, Baumwolle = hoch). 

 

* Bei Bedarf auszufüllen. Anpassungen an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort. 
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Tabelle 1b: hygienerelevante Bereiche (Anhang 2 ist zu beachten) 

 Piktogramm Erklärung Objektspezifische Informationen* 

Kontrolle der 
Waschmaschine 

 

Sichtkontrolle der Zu- und Abflüsse/-läufe. Entfernen von Verschmutzun-
gen/Fremdkörpern in Trommel, Gummidichtung und Einspülkammer. 

 

Schutzkleidung 
tragen 

 

Schutzkleidung für den unreinen Bereich tragen. 

 

Richtige Beladung 

 

Maschine nicht überfüllen, um ein schlechtes Waschergebnis und Maschinen-
schäden zu vermeiden. Gummidichtung muss vor Schließen der Maschine frei 
sein. Nach Ausziehen der Handschuhe Händededesinfektion durchführen. 

 

Richtiges  
Waschmittel /  
richtige Dosierung 

 

Richtige Produkte in korrekter Dosierung in das jeweils richtige Fach (Hauptwä-
sche) bzw. über eine Dosiereinrichtung zugeben.  

 

Richtiges  
Waschprogramm 
(inkl. Temperatur) 

 

Desinfizierendes Waschprogramm wählen 

 



FRT FRT-Leitfaden ’’Aufbereitung Reinigungstextilien”  

  

12 

 

 

Frontbereich bzw. 
Beladevorrichtung 
der Maschine 
desinfizieren  

 

Bei Maschinen mit einer Be- und Entladeöffnung muss nach jedem Beladen die 
Beladeöffnung und Frontpartie der Maschine sachgerecht desinfiziert werden 
(siehe Hygieneplan). Bei Maschinen mit einer getrennten Be- und Entladeöff-
nung (Durchlademaschinen) soll die Desinfektion gemäß Angaben im Hygiene-
plan durchgeführt werden. 

 

Programm  
durchlaufen lassen 

 

Vorzeitiges Beenden des Desinfektionsprogrammes ist unzulässig und führt ggf. 
zu einer nicht tolerablen Keimbelastung des Waschgutes.  

 

Saubere  
Arbeitskleidung  
tragen 

 

Vor dem Entladen der Maschine ist saubere Arbeitskleidung für den reinen Be-
reich zu tragen und die Hände sind zu desinfizieren 

 

Richtige Entladung 

 

Bei der Entladung der Maschine soll eine Wiederverkeimung der Reinigungstex-
tilien vermieden werden. In adäquate Transportbehältnisse geben. 

 

Direkt trocknen  

 

Wischbezüge direkt maschinell trocknen ohne Zwischenlagerung im feuchten 
Zustand. 

 

Richtige Trock-
nungstemperatur 

Vor allem Mikrofasertextilien nicht über 60 °C Warentemperatur trocknen. Bei 
Baumwolle gilt maximal 80 °C Warentemperatur. Die Trocknungszeiten sind ab-
hängig von der Restfeuchte (Mikrofaser = niedrig, Baumwolle = hoch). 

 

Weiter-
verarbeitung/ 
Lagerung 

 

Bei der Weiterverarbeitung/Lagerung der Reinigungstextilien soll eine Wieder-
verkeimung vermieden werden. Siehe Hygieneplan. 

 

* Bei Bedarf auszufüllen. Anpassungen an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort. 
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Teil 2: 

Aufbereitungsempfehlung 

 

 

600x unter „idealen“ Bedingungen gewaschen… 

 

Der gleiche Wischbezug: 

600x unter „falschen“ Bedingungen gewaschen… 

 

Wenn Ihre Reinigungstextilien aussehen wie im unteren Bild, dann sollten Sie Ihren Aufberei-
tungsprozess überprüfen! Das folgende Kapitel zeigt Ihnen wie:  
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Im folgenden Teil des FRT-Leitfadens werden die wichtigsten Aspekte, die für eine richtige 
Aufbereitung und damit eine sachgerechte Aufbereitungsqualität bei Maximierung der Halt-
barkeit von Reinigungstextilien maßgeblich sind, aufgeführt. Die maximale Haltbarkeit von 
Reinigungstextilien ist von mehreren Faktoren abhängig. In folgender Übersicht (Fischgrät-
Diagramm / Ishikawa-Diagramm) sind diese wichtigsten Einflussparameter nach Teilprozes-
sen aufgeführt. Im Kern stehen hier der Waschprozess, der Trockenprozess, der Anwender 
sowie die eigentliche Anwendung der Reinigungsleistung. 

Auf die Punkte „Waschprozess“ und „Trockenprozess“ wird dabei im Rahmen dieses Leit-
fadens genauer eingegangen. Das heißt aber nicht, dass die Einflussfaktoren „Anwender“ 
und „Anwendung“ keinen oder nur einen geringen Einfluss auf das Ergebnis der Aufberei-
tung haben. Letztendlich ist es der Anwender, der die Aufbereitung durchführt und damit ur-
sächlich für die Einhaltung der Empfehlungen verantwortlich ist. Aber auch die Art der An-
wendung von Reinigungstextilien kann einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Haltbarkeit 
haben. So kann z. B. der Einsatz von Breitwischbezügen auf rutschhemmenden („trittsiche-
ren“) Bodenbelägen zu einer mechanischen Schädigung des Textils führen. In diesem Fall 
kann auch eine „richtig“ durchgeführte Aufbereitung nicht zu einer Verlängerung der Haltbar-
keit führen.  

Es sind zu allen Punkten präzise Hinweise und praktische Handlungsanweisungen angege-
ben. Leser, die sich mit weiteren Details und Hintergründen zum Thema „Textilschädigung“ 
befassen wollen, seien an dieser Stelle auf Anhang 1 in Teil 3 verwiesen.  
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Qualitätssicherung: 

Zur Gewährleistung einer gleichbleibenden Aufbereitungsqualität und von gleichbleibenden 
Aufbereitungsprozessen ist es empfehlenswert, ein Qualitätsmanagementsystem (z. B. 
DIN EN ISO 9000 ff [1]) bzw. bei hygienisch relevanten Prozessen ein Hygienemanage-
mentsystem (z. B. DIN EN 14065 [2]) zu implementieren (s. Anhang 2). 

Vor der ersten Nutzung: 

 Sofern vom Hersteller nicht durchgeführt: Einwaschen der Bezüge (bei Tüchern 
nach Farben getrennt), damit das Textil von Ausrüstungsmitteln befreit wird und seine 
optimale Saugfähigkeit erreicht. Im Falle von Wischbezügen wird durch den Schrumpf 
beim Einwaschen die ideale Passform hergestellt. Für das Einwaschen muss bei der 
vom Hersteller angegebenen maximalen Waschtemperatur gewaschen werden. 
Weitere Informationen sind vom Inverkehrbringer abzufragen bzw. liegen den neuen 
Wischbezügen bei. 

 

Vorbereitung zum Waschen: 

 Waschmaschine kontrollieren: Die fehlerfreie Funktionsfähigkeit der Waschma-
schine ist entscheidend für die Waschqualität. Regelmäßig zu kontrollieren sind unter 
anderem:  

o Abwasserschlauch: sicherstellen, dass dieser nicht geknickt ist oder abge-
drückt wird. Prüfen, ob dessen Auslauf höher gelegen ist als die Waschma-
schine 

o Waschtrommel: prüfen, ob Schäden und Verschmutzungen zu sehen sind, 
und diese beseitigen 

o Waschmitteleinspülkammer: auf Sauberkeit prüfen und ggf. Pulverreste ent-
fernen 

o Eventuell vorhandene Filter im Wasserzu- und Ablauf prüfen und ggf. säubern 

 Textilien sortieren: nach Textilart (Sortenrein, um Flusenbildung zu vermeiden), 
Verschmutzung und bei Tüchern nach Farbe (dunkle Textilien können ausbluten und 
hellere Textilien anfärben).  

 Entfernen von Grobschmutz vor der Wäsche (z. B. Schütteln, abklopfen, abbürsten 
etc.).  

 Nicht gemeinsam mit scharfkantigen Materialien waschen, z. B. Scheuervliese, 
andere Abrasivmaterialien. 
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Bei der Aufbereitung von Reinigungstextilien aus hygienerelevanten Bereichen sind das 
Sortieren der Textilien, das Entfernen von Grobschmutz und das Durchsuchen der Textilien 
nicht ohne zusätzliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Hygiene zulässig (siehe 
Anhang 2). 

Der Waschvorgang: 

 Bei Reinigungstextilien können die richtigen Vorgaben des Waschverfahrens im Re-
gelfall nur von gewerblichen Waschmaschinen geleistet werden; Haushaltswasch-

maschinen sind nicht geeignet. 

 Waschmaschine beladen, aber nicht überfüllen. 

Eine Überladung führt zu einer Verminderung des Waschergebnisses. Der Wischbe-
zug wird nicht sauber und zusammen mit den verbleibenden Waschmittelresten führt 
dies letztendlich zu einer Reduzierung der Reinigungswirkung des Wischbezugs am 
Boden. 

Für den Wascheffekt entscheidend ist, dass die Wäsche sich in der sich drehenden 
Trommel bewegen kann. Diese Bewegungsmöglichkeiten sind vor allem vom Volu-
men der Wäsche und vom Volumen der Waschtrommel abhängig. Die Faustregel 
„Eine hochgestellte, gespreizte Hand sollte oberhalb der Wäsche auf jeden Fall noch 
in die Trommel hineinpassen“ gilt daher nur für kleine Waschmaschinen. Sinnvoller ist 
es zu ermitteln, bei welcher Beladungsmenge die Reinigungstextilien von der „11-
Uhr-Position“ in der Trommel noch fallen können. Die entsprechende Füllhöhe kann 
dann außen an der Maschine markiert werden (z. B. Klebeband). Weiterhin kann die 
richtige Füllmenge über eine Gewichtsbestimmung oder durch Abzählen der Reini-
gungstextilien sichergestellt werden. 

Auch in überfüllten Wäschenetzen ist die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. 
Diese sollten daher bei Baumwolle nur zu 30 % und bei Mikrofaser zu 50 % befüllt 
werden. 

Bei der Beladung von Waschmaschinen mit Reinigungstextilien aus hygienerele-

vanten Bereichen sind besondere Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Hygie-
ne zu beachten (siehe Anhang 2). 

 Richtiges Waschprogramm wählen (Vorwäsche, Hauptwäsche (Klarwäsche), Flot-
tenverhältnis, Temperatur, Spül- und Schleudergänge, Desinfektion). Je nach Ma-
schinentyp sind die Waschprogramme bereits fest installiert oder können nach dem 
entsprechenden Bedarf selbst programmiert werden. Das Waschprogramm richtet 
sich immer nach der zu reinigenden Textilart und dem Grad der Verschmutzung so-
wie den Anwendungsbedingungen der Reinigungstextilien (z. B. hygienisch relevante 
Bereiche). 

Zusätzliche Spül- und Schleudergänge: Vor allem noch feuchte Reinigungstextilien 
sollten vor einer Vorwäsche durch einen zusätzlichen Schleudergang entwässert 
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werden (hinsichtlich Abwassereinleitung in die Kanalisation ggf. relevante Vorschrif-
ten beachten, z. B. kommunale Entwässerungssatzungen, Merkblätter DWA-M 115-1 
[3], DWA-M 115-2 [4], DWA-M 775 [5] und die dort genannten Vorschriften). Durch 
das Entfernen des Schmutzwassers aus den Reinigungstextilien wird schon ein Teil 
des Schmutzes vor dem Waschvorgang entfernt. Bei gleichem Wasserniveau wird 
zudem mehr Frischwasser in die Maschine gelassen. Hierdurch kann eventuell auf 
ein 2. Vorspülen verzichtet werden, was zusätzlich Wasser spart. 

Kommen bei der Reinigung von Oberflächen Desinfektionsmittel oder mehrere unter-
schiedliche Chemikalien zum Einsatz, so müssen deren Rückstände bei der Aufberei-
tung der Reinigungstextilien vor der Klarwäsche ausgespült werden. Ebenso müssen 
nach der Klarwäsche die Waschmittelreste durch ein Zwischenschleudern und nach-
folgendes Spülen entfernt werden. Unerwünschte Wechselwirkungen von Reini-
gungs-, Wasch- und ggf. Desinfektionsmitteln können somit weitestgehend vermie-
den werden. Rückstände von Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in Reini-
gungstextilien, vor allem jedoch deren Zusammenwirken führt zu Reaktionen, die zum 
einen die Reinigungswirkung der Textilien wesentlich beeinträchtigen können, vor al-
lem jedoch die im Reinigungstextil verwendeten Materialien empfindlich schädigen 
können. 

Nach Möglichkeit sollten bei Reinigungstextilien aus nicht hygienerelevanten Berei-
chen Waschtemperaturen über 60 °C vermieden werden. Höhere Temperaturen sind 
möglich, bedeuten aber auch erhöhte Beanspruchung/Stress für die Textilfasern. Bei 
Temperaturen über 60 °C verstärkt auftretende Kalkablagerungen auf Maschinentei-
len und Textilien werden reduziert. Geringere Temperaturen helfen also, Energie 
beim Waschprozess zu sparen und Geräte und Textilien zu schonen. 

Bei Reinigungstextilien aus hygienerelevanten Bereichen müssen desinfizieren-
de Waschverfahren durchgeführt werden (siehe Anhang 2). Dabei sollte auf den Ein-
satz von Chlor verzichtet werden. 

 Geeignetes Waschmittel/Desinfektionsmittel auswählen (entsprechend Textilart 
und Art der Verschmutzung, Hinweise von Textil- und Chemieherstellern beachten) 
und richtig dosieren (beachten von Grad der Verschmutzung, Wasserhärte und ge-
gebenenfalls der Textilmenge, s. o.). Die Dosierung ist je nach Verschmutzungsgrad 
und Wasserhärte der technischen Information des Chemieherstellers zu entnehmen.  

Eine Überdosierung von Waschmitteln kann zu Waschmittelrückständen im Textil füh-
ren. Hierdurch verliert das Textil an Absorptionsfähigkeit und in Kombination mit Flä-
chendesinfektionsmitteln kommt es bei der Reinigung zu einer ungewünschten Reak-
tion (Seifenfehler). Eine sehr starke Überdosierung kann zudem zu potentiell materi-
alschädigenden pH-Werten > 11 führen. Eine Überdosierung von Desinfektionsmitteln 
im Aufbereitungsprozess kann zur Schädigung der Reinigungstextilien führen. 

Eine Unterdosierung von Waschmitteln führt zu einem schlechten Aufbereitungser-
gebnis (Schmutzrückstände) und es kann zu Kalkablagerungen im Reinigungstextil 
kommen. Diese führen ebenfalls zu einem Verlust der Absorptionsfähigkeit, zu einer 
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Verhärtung des Textils durch Kalkeinlagerungen, zur Faserschädigung (von Träger-
material und/oder Schlingen/Flor) sowie zu einem Brechen der Nähte. Eine Unterdo-
sierung von Desinfektionsmitteln kann zu unzureichender Keimreduzierung führen. 

Bei schlechten Waschergebnissen bzw. Gewebe-/Faserschäden können geeignete 
Testgewebe mitgewaschen werden. Nach einer anschließenden Auswertung geben 
sie z. B. Auskunft über Weißgrad, Vergrauung, Aschegehalt und Reißfestigkeit. 

Je nach gewünschtem Waschergebnis kann eine Anpassung der Waschmitteldosie-
rung vorgenommen werden. 

Waschmittel auch nur für den Hauptwaschgang (Klarwäsche) und nicht für die Vor-
wäsche einsetzen. Kationische Tensidreste aus z. B. Flächendesinfektionsmitteln 
können sonst mit den im Waschmittel enthaltenen anionischen Tensiden zu unlösli-
chen Verbindungen reagieren und damit zu einem Verkleben der Textilien führen. 

Im Anhang 3 sind einige wichtige Parameter für verschiedene Waschverfahren ge-
zeigt, welche die obigen Ausführungen berücksichtigen. 

 

Nach dem Waschvorgang: 

 Feuchte Reinigungstextilien für nicht hygienerelevante Bereiche aus der Wasch-
maschine entnehmen, direkt wieder verwenden oder maschinell trocknen, wenn die 
Lagerungszeit 2 Stunden überschreitet. Hinsichtlich feuchter Reinigungstextilien für 
hygienerelevante Bereiche ist Anhang 2 zu beachten.  

 Im Spülprozess mit Reinigungsmitteln ausgerüstete Textilien müssen direkt ver-
wendet werden, während die Lagerung von mit Desinfektionsmittel getränkten Reini-
gungstextilien unter bestimmten Bedingungen nicht länger als 1 Tag dauern sollte 
(siehe Anhang 2); bei hygienischen Anforderungen empfiehlt es sich, die Lagerungs-
dauern mit Abklatschproben zu überprüfen. 

 Die Waschtrommel, die Gummidichtung und die Einspülkammer sollten bereits di-
rekt nach dem Waschvorgang auf Verschmutzungen kontrolliert werden und diese 
gegebenenfalls direkt entfernt werden. Die Gummilippe muss vor allem in hygienisch 
anspruchsvollen Bereichen bzw. bei Reinigungstextilien aus diesen Bereichen vor 
dem Entladen der Textilien kontrolliert, gereinigt und desinfiziert werden, um eine Re-
kontamination der aufbereiteten Reinigungstextilien zu vermeiden. Weitere geeignete 
Maßnahmen sind in Anhang 2 genannt. 

 

 Trocknen: wenn möglich, unterschiedliche Textilarten (Angaben auf dem Etikett bzw. 
in der Dokumentation der Textilhersteller) separat trocknen; maximal zulässige Ober-
flächentemperatur nicht überschreiten (Übertrocknen). Ansonsten kann es zu thermi-
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schen Schädigungen kommen. Den Vorgaben der Textilhersteller folgen (Pflegeanlei-
tung). 

 Die Reinigungstextilien müssen möglichst trocken gelagert werden. Bei feuchter La-
gerung kann es zu einer starken Vermehrung von Keimen kommen. Dies führt neben 
der Bildung von Stockflecken auf den Textilien zu einer Kontamination der zu reini-
genden Oberflächen. Deshalb müssen mit Stockflecken kontaminierte Reinigungstex-
tilien entsorgt werden. 

 

Zusätzliche Hinweise: 

 Beachten der Wasserqualität: Eine hohe Wasserhärte kann vor allem bei einer Un-
terdosierung des Waschmittels zu einer starken Verkalkung und damit Verhärtung 
des Deckblatts bzw. des Trägermaterials von Wischbezügen führen.  

 Eisen oder andere Schwermetalle (z. B. Kupfer, Mangan) im Waschwasser können 
zu einer lokalen, schlagartigen Zersetzung des Bleichmittels und damit zu einer ra-
schen Schädigung des Textils führen. Deshalb sollten folgende Grenzwerte eingehal-
ten werden: 

o Eisen < 0,1 mg/L 

o Mangan < 0,03 mg/L 

o Kupfer < 0,05 mg/L 

 Keine Weichspüler verwenden. 

 Für Reinräume sind neben geeigneten Reinigungstextilien auch besondere Wasch-
verfahren erforderlich. 

 Es wird empfohlen, die Serviceintervalle der Waschmaschine einzuhalten. So werden 
auch empfindliche Bauteile, wie z. B. der Heizstab, regelmäßig kontrolliert. 

 Wenn häufig bei niedrigen Temperaturen ohne Desinfektion gewaschen wird, sollte 
zur Vermeidung eines Keimbefalls (Verschleppung von Krankheitserre-
gern/Geruchsbildung) der Maschine bzw. der Wischbezüge in regelmäßigen Abstän-
den ein desinfizierendes thermisches oder chemothermisches Waschverfahren 
durchgeführt oder in anderer Weise eine Verhinderung einer Verkeimung sicherge-
stellt werden. 

Für die richtige Aufbereitung von Reinigungstextilien und damit für deren Langlebigkeit ist 
auch der allgemeine Zustand im Umfeld der Waschmaschine und des Trockners wichtig. 
Auch diese Bereiche müssen regelmäßig gereinigt werden. Hinsichtlich Reinigungstextilien 
für hygienerelevante Bereiche wird auf Anhang 2 verwiesen.  



FRT FRT-Leitfaden ’’Aufbereitung Reinigungstextilien”  

  

20 

 

 

 

 

Teil 3: 

Anhänge 
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Anhang 1: Schädigungen der Textilien: Detailinformationen 

 

Auswirkung der Aufbereitung auf die Wischbezüge: 

 

 

Vergrauung, Verklebung 
und Gewichtszunahme 
durch Einlagerungen von 
Kationen-Anionen-
Komplexen. 

 Neuzustand  Zerstörung durch Hydrolyse 
bei zu hoher Trocknungs-
temperatur 
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Ursachen für vorzeitigen Verschleiß: 

Reinigungstextilien werden vor allem durch physikalische (Temperatur, Mechanik etc.) oder 
chemische Faktoren geschädigt. Diese können sowohl während des Aufbereitungsprozesses 
(in der Waschmaschine oder dem Trockner) als auch während der Verwendung der Textilien 
auftreten. Darüber hinaus kann aber auch die Einlagerung von unerwünschten Substanzen 
(Kalk, Kalkseifen, Schmutz etc.) zu einem vorzeitigen Verschleiß führen. Im Folgenden sind 
einige dieser Faktoren hinsichtlich Ursache und Wirkung genauer beschrieben. 

1 Physikalische / chemische Zerstörung 

Für die physikalische bzw. chemische Zerstörung von Reinigungstextilien sind hauptsächlich 
zwei Effekte verantwortlich: 

 Hydrolyse: 

Die Hydrolyse ist die Spaltung einer chemischen Verbindung unter Anlagerung eines 
Wassermoleküls. 

Eine Hydrolysereaktion und damit Spaltung kann auch bei den in den Wischbezügen 
verarbeiteten Garnen ablaufen und dadurch zu einer irreversiblen Schädigung wie zum 
Beispiel Gewichtsverlust und dadurch Materialschwächung führen. 

 

Vor allem Kunstfasertextilien aus Polyester (PES) unterliegen bei zu hohen pH-Werten 
durch Alkalien einer Hydrolyse, währende Baumwolle (CO) oder Viskose  (CV) eine rela-
tiv gute Beständigkeit gegenüber Alkalien aufweisen. 

Ursachen für die Hydrolysereaktion: 

- hohe Alkalität (pH > 11), vor allem bei hoher Temperatur  
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 Mechanische Schädigung des textilen Materials 

Aufgrund von mechanischen Kräften, z. B. Reibung, Stauchung, Temperatur etc., kommt 
es zu einer Schwächung bzw. Formänderung der textilen Fasern (Faserbruch bzw. -riss, 
Faserschrumpf, Schmelzen von Fasern etc.) bis hin zum vollständigen Materialverlust 
(Abrieb). Durch die Schädigung des Obermaterials kann es im Folgenden auch zu einer 
weitergehenden Schädigung des darunter liegenden Materials und dann zu einer voll-
ständigen Desintegration des Reinigungstextils kommen. 

 

Beispiel: Abrasive Schädigung bei der Abnähung eines Flachwischbezuges 

Die ersten Anzeichen für einen (immer stattfindenden) mechanischen Einfluss auf die 
Fasern ist die Vergrauung des Reinigungstextils. Ein an sich sauberer Wischbezug wirkt 
makroskopisch „grau“. Unter dem Mikroskop sind die Fasern aber weiß und im Vergleich 
zu einem neuen Wischbezug aufgesplisst. Bei dieser Art der Vergrauung handelt es sich 
also um einen rein optischen Effekt. Dieser ist in der Regel nicht zu vermeiden und hat 
zunächst auch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung des Textils. Erst bei einem 
stärkeren mechanischen Einfluss kommt es zu den oben genannten Schädigungen. 

 

Sowohl die Hydrolyse als auch die mechanische Schädigung des textilen Materials können 
sich in einer Gewichtsabnahme bemerkbar machen. Durch diese Materialschwächung bzw. 
den Materialverlust wird die Reinigungswirkung durch eine reduzierte Reinigungsmechanik 
(zu wenige bzw. zu schwache/dünne Fasern) und eine reduzierte Flüssigkeits- bzw. 
Schmutzaufnahme stark eingeschränkt. 

Aber auch die Schrumpfung von Deckblatt und/oder Schlingenmaterial durch zu hohe 
Temperaturen ist ein eindeutiges Zeichen für eine solche physikalische bzw. chemische 
Schädigung des Reinigungstextils. Auch durch diese Formänderungen kann mit dem Reini-
gungstextil keine fachgerechte Reinigung mehr durchgeführt werden. 
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Wie in der Einleitung beschrieben, gibt es für diese Schädigungen durch physikalische oder 
chemische Faktoren mehrere mögliche Orte: 

 Waschmaschine 

 Trockner 

 während der Anwendung 

 

1.1 Physikalische / chemische Zerstörung in der Waschmaschine 

verursacht durch: 

 Waschen bei Temperaturen > 90 °C (s. g. „Kochwäsche“) mit chemo-thermischen 
Desinfektionsmitteln  

 zu niedriger Wasserstand 

 zu hohe Waschmittel- bzw. Desinfektionsmittel/Bleichmittel-Dosierung 

 zu hohe Waschtemperatur (in Bezug auf die Temperaturstabilität des Materials: An-
gabe Pflegeanleitung) 

 Zusatz von chlorhaltigen Bleichmitteln 

 nicht sortenreines Waschen (gegenseitige Schädigung) 

 unzureichende Entfernung grober Verschmutzung vor dem Waschgang (Sand, kleine 
Steinchen etc.) 

 defekte Waschtrommel 

 

1.2 Physikalische / chemische Zerstörung im Trockner 

verursacht durch: 

 zu hohe Temperatur beim Trockenprozess (> 60 °C Warentemperatur bei Mikrofaser-
textilien und > 80 °C bei Baumwolltextilien), vor allem bei Trocknern ohne Infrarot-
steuerung (zur Feststellung der Warentemperatur) wegen der Gefahr der Übertrock-
nung 

 Bleich- und Desinfektionsmittelreste in ungenügend ausgespülten Wischbezügen 

 

1.3 Physikalische / chemische Zerstörung während der Anwendung 

verursacht durch: 

 Die Reinigung von Oberflächen mit hoher R-Klasse oder auf rauen Oberflächen kann 
zu hoher mechanischer Belastung führen  
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2 Einlagerung unerwünschter Substanzen 

2.1 Kation-Anion-Reaktion 

Negativ geladene anionische Tenside (meist aus Wasch- oder Reinigungsmitteln) können 
mit positiv geladenen kationischen Tensiden (meist aus Flächendesinfektionsmitteln) zu hö-
hermolekularen organischen Salzen reagieren.  

 

Diese dann in Wasser meist unlöslichen Verbindungen lagern sich in den Reinigungstextilien 
ab und werden durch einen Waschvorgang meist nicht mehr entfernt.  

Diese entstehen meist durch: 

 die Verwendung von Waschmittel (anionische Tenside) in der Vorwäsche wenn Flä-
chendesinfektionsmittelreste (kationische Tenside) im Reinigungstextil vorhanden 
sind; 

 das Weglassen der Vorwäsche, vor allem bei dann nicht ausgespülten Rückständen 
von kationischen Tensiden aus Desinfektionsmitteln; 

 eine ungenügende Anzahl an Spülgängen oder einen geringer Wasserverbrauch. 
Dies kann zu Rückständen von anionischen Tensiden im Reinigungstextil führen, die 
dann mit den kationischen Tensiden aus Desinfektionsmitteln reagieren (Seifenfehler: 
Verminderung oder auch kompletter Verlust der Desinfektionswirkung auf der Ober-
fläche); 

 das nicht vorschriftsmäßige Mischen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. 

Hierdurch kommt es zu 

 einem „Zusetzen“ der Fasern (Wischbezug „schmiert“); 
 einer mangelnden Flüssigkeits- und Schmutzaufnahme (Reinigungsleistung leidet); 

 einer Gewichtszunahme (bis zu 50 g/Wischbezug!); 

 einer Vergrauung des Textils (muss an sich keinen Einfluss auf die Reinigungswir-
kung haben, kann aber zur Assoziation „schmutziger Mopp = mangelnde Reinigung“ 
führen, vor allem in hygienerelevanten Bereichen).  
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2.2 Kalkrückstände bzw. Kalkseifenbildung 

Kalkrückstände bzw. Kalkseifen entstehen durch Unterdosierung von Waschmitteln bei der 
Aufbereitung von Reinigungstextilien. Hierdurch werden gelöste Härtebildner aus dem (har-
ten) Wasser (Calcium- und Magnesiumhydrogencarbonate bzw. Calcium- oder Magnesi-
umsulfate, chloride, -nitrate) während des Waschvorgangs nicht entfernt. Bei Temperaturen 
über 60 °C fallen diese dann als Kalk („Kesselstein“; anorganische Inkrustation) aus oder 
reagieren mit im Waschmittel eventuell enthaltenen Seifen (meist Fettsäuren) zu Kalkseifen 
(organische Inkrustation): 

 

Ca(HCO
3
)
2
  CaCO

3
 + H

2
O + CO

2
 (Bildung von Kalk aus Calciumhydrogencarbonat) 

2 R-COO- + Ca2+  (R-COO)2Ca (Bildung von Kalkseife aus einer Fettsäure) 

 

Hierdurch kommt es zu 

 einer Verhärtung der Fasern (Beeinträchtigung der Reinigungsleistung) 

 einem Brechen der Nähfäden (irreversible Zerstörung des Textils); 

 einem „Zusetzen“ der Fasern (Wischbezug „schmiert“); 
 einer mangelnden Flüssigkeits- und Schmutzaufnahme (Reinigungsleistung leidet); 

 einer Gewichtszunahme. 

 

Aus diesem Grund werden in modernen Waschmitteln kaum noch Seifen, sondern wasser-
härteunempfindliche Tenside verwendet. Allerdings können Kalkseifen auch bei der Verwen-
dung von Seifenreinigern in hartem Wasser entstehen. 
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2.3 Zeolithrückstände 

Zeolithe (meist Zeolith A) werden insbesondere in nicht gewerblichen Waschmitteln als so-
genannte Builder zur Entfernung von Calcium- und Magnesiumionen (Wasserhärte) einge-
setzt und sind wasserunlöslich. 

Diese Rückstände entstehen durch 

 eine Überdosierung von Waschmitteln; 

 den übermäßigen Zusatz von Enthärtern; 

 ungenügendes Spülen im Aufbereitungsprozess. 

 

Neben einer Gewichtszunahme beim Reinigungstextil 
können die Zeolithe beim Reinigen als unerwünschte 
Rückstände auf der Oberfläche zurückbleiben. 

 

2.4 Schmutzrückstände 

Durch die mangelhafte Entfernung von Schmutz vor oder während der Aufbereitung von 
Reinigungstextilien können Schmutzrückstände im Textil verbleiben. Hauptgründe hierfür 
sind häufig 

 ein mangelndes Ausklopfen der Wischbezüge vor der Wäsche; 

 eine Überfüllung der Waschmaschine, d. h. dem nichteinhalten des Füllverhältnisses; 

 eine Verkürzung des Waschzyklus durch 
o eine zu kurze Hauptwaschdauer (Klarwaschdauer), 
o eine fehlende Vorwäsche, 
o ein fehlendes Zwischenschleudern zwischen Vor- und Hauptwäsche (Klarwä-

sche) 

 einen zu niedrigen Wasserstand, 

 eine Unterdosierung des Waschmittels bzw. ein „falsches“ Waschmittel. 

 

Schmutzrückstände in den Textilien führen in der Regel zu 

 einer Verminderung der Reinigungswirkung; 

 einer möglichen Schädigung des Pflegefilms (sofern vorhanden) oder – bei langfristi-
ger Anwendung – evtl. auch der Oberfläche bei abrasiven Rückständen; 

 einer Vergrauung des Reinigungstextils; 

 einer Gewichtszunahme. 
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2.5 Fremdfasern 

Durch nicht sortenreines Waschen und/oder Trocknen lagern sich durch Pillingeffekte Zellu-
losefasern aus z. B. Baumwoll- oder Viskosetextilien in die Mikrofasergarnstruktur ein. 

   

Hierdurch verringert sich die Reinigungsleistung (mechanische Reinigungsperformance und 
streifenfreies Wischen) bei den Mikrofasertextilien. 
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Anhang 2: Aufbereitung von Reinigungstextilien unter hygienischen Gesichtspunkten 

Werden Reinigungstextilien in hygienisch relevanten Bereichen, wie z. B.  

- Krankenhaus,  
- Altenheim,  
- Lebensmittelindustrie u. a.,  

eingesetzt, so werden Anforderungen aus hygienischen Gesichtspunkten an die Aufberei-
tung und die aufbereiteten Produkte gestellt.  

Zum einen müssen – im Sinne einer Infektionsprävention – an den Reinigungstextilien anhaf-
tende Krankheitserreger sicher abgetötet bzw. inaktiviert und eine Rekontamination vermie-
den werden. Zum anderen müssen die Reinigungstextilien nach der Aufbereitung Qualitäts-
eigenschaften aufweisen, die eine nachfolgende mit den Reinigungstextilien durchzuführen-
de Flächendesinfektion nicht beeinträchtigen. Welche Schutzvorrichtungen für Arbeitnehmer 
beim Umgang mit Reinigungstextilien, die infektiöse oder potentiell infektiöse Biostoffe ent-
halten, erforderlich sind, wird nur zum Teil in diesem Kapitel aufgeführt. Zusätzlich sind im 
Einzelfall immer die Gefährdungsbeurteilungen gemäß der BioStoffV [6] sowie die gültigen 
Vorschriften und Empfehlungen z. B. der Berufsgenossenschaften [7] durchzuführen und zu 
beachten.  

Zur Gewährleistung einer sicheren Abtötung von an den Reinigungstextilien anhaftenden 
Krankheitserregern müssen die Reinigungstextilien desinfiziert werden. Geeignete Desinfek-
tionswaschverfahren können z. B. den Desinfektionsmittellisten des Verbundes für Ange-
wandte Hygiene (VAH) [8] oder des Robert-Koch-Institutes (RKI) [9] (Kommentar: unterstrei-
chen) entnommen werden. Diese Listen enthalten Informationen zu Prozessparametern ge-
eigneter Waschverfahren, unter denen die spezifizierten Waschmittelprodukte eine ausrei-
chende Desinfektionswirkung zeigen. Die aufgeführten Parameter sind: Dosierungsmenge 
der Produkte, Desinfektionstemperatur, Haltezeit der Desinfektionstemperatur sowie Flotten-
verhältnis. Es ist notwendig, dass die in diesen Desinfektionsmittellisten angegebenen Pa-
rameter auch in der Praxis eingehalten werden.  

Mindestens jährlich sollte die Desinfektionsleistung der zur Desinfektion der Reinigungstexti-
lien genutzten Waschverfahren validiert, d. h. überprüft werden [10]. Dazu eignen sich spezi-
elle Bioindikatoren, welche mit Testkeimen (üblicherweise S. aureus und E. faecium) und 
defibriniertem Schafblut kontaminierte Baumwollläppchen enthalten und zusammen mit dem 
Waschgut gewaschen werden (z. B. DesVali W3). Biomonitore mit einer semipermeablen 
Membran sind nicht geeignet [10]. Von einer erfolgreichen Desinfektion kann ausgegangen 
werden, wenn der mit den Bioindikatoren festgestellte Keimreduktionsfaktor > 7 log10-Stufen 
ist [10]. Grundsätzlich ist es auch möglich, Reinigungstextilien in Waschverfahren zu desinfi-
zieren, welche nicht in den oben angegebenen Desinfektionsmittellisten aufgeführt sind. Je-
doch ist es dann notwendig, dass der Betreiber die Verfahrensparameter selbst festlegt und 
die Sicherheit seines Verfahrens gewährleistet und spezifiziert. Zur Sicherstellung der Quali-
tätseigenschaften von Reinigungstextilien, die eine nachfolgende Desinfektionsleistung bei 
der Anwendung nicht beeinträchtigen, müssen relevante Qualitätseigenschaften von Reini-
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gungstextilien berücksichtigt werden: Hygienezustand der aufbereiteten Textilien, Restgehalt 
an organischer Verschmutzung in den Reinigungstextilien und Restfeuchte. 

Zusätzlich zu einer sachgerechten Desinfektion muss durch geeignete Maßnahmen eine 
Rekontamination der aufbereiteten Reinigungstextilien minimiert werden. Hierzu gehören 
technische, organisatorische und personenbezogene Maßnahmen. Welche Maßnahmen 
genau umgesetzt werden müssen, hängt von den Anforderungen sowie den Gegebenheiten 
vor Ort ab und muss immer individuell betrachtet werden. Die nachfolgende Auflistung ist 
daher exemplarisch: 

- Trennung in unreinen und reinen Bereich, entweder baulich oder organisatorisch.  
- Bei Vorhandensein einer baulichen Trennung sollten die Waschmaschinen als Durch-

lademaschinen mit getrennter Be- und Entladeöffnung ausgestaltet sein. Dann kön-
nen manche Desinfektionsmaßnahmen und Arbeitnehmerschutzvorkehrungen ent-
sprechend angepasst werden, z. B. Desinfektion der Frontpartie der Maschinen.  

- Das Personal soll unterschiedliche (z. B. farblich unterscheidbare) Arbeitskleidung für 
den reinen und unreinen Bereich haben. Sofern das Personal von unreinem zu rei-
nem Bereich wechselt, muss es die Hände desinfizieren und die Arbeitskleidung 
wechseln. Bei Vorhandensein einer baulichen Trennung werden Personalschleusen 
empfohlen. 

- Das Personal muss regelmäßig (z. B. jährlich) hinsichtlich der Inhalte des Hygiene-
plans geschult werden. Der Schulende muss ausreichend Sachkenntnis haben und 
diese wenn nötig durch Fortbildungen, z. B. hinsichtlich Guter Hygienepraxis für Ge-
bäudereiniger, erwerben. 

- Alle Hygiene-relevanten Tätigkeiten sollten im Hygieneplan erfasst werden.  
- Oberflächen, die mit den Reinigungstextilien in Kontakt kommen, müssen regelmäßig 

desinfiziert werden. 
- Die Reinigungstextilien dürfen nach dem Waschen nicht zwischengelagert werden 

und sollen direkt nach dem Waschen vollständig getrocknet werden. 
- Bei der Lagerung bzw. Aufbewahrung der Reinigungstextilien muss eine Rekontami-

nation durch geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Verpackung) vermieden wer-
den. 

Hinweise für den Gesundheitsbereich werden hierzu in der RKI-Empfehlung „Anforderungen 
an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ [11] gegeben. Die erste 
Quelle der Rekontamination nach der Desinfektion ist das Spülwasser, weitere Quellen kön-
nen Oberflächen, Hände des Personals sowie verunreinigte Maschinen sein. Es ist daher 
wichtig, das Risiko der Rekontamination an diesen Quellen zu minimieren und regelmäßig, 
i. d. R. jährlich, mikrobiologisch zu untersuchen. Mikrobiologische Grenz- und Richtwerte für 
diese Messparameter sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen (siehe auch Prüfbe-
stimmungen des wfk-Siegels für Textilhygiene für den Bereich Reinigungstextilien [12]). 
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Rekontaminationsquellen: Mikrobiologische Grenz- und Richtwerte [12] 

Messparameter Grenz- / Richtwert 

Desinfektionsleistung Waschverfahren Reduktionsfaktor 7 log10-Stufen a 

Fertig aufbereitete Reinigungstextilien (ge-
trocknet) 

20 KBE/dm2 bc 

Feuchte Reinigungstextilien nach dem 
Waschverfahren 

30 KBE/dm2 b 

Wäschenahe Oberflächen 100 KBE/dm2 b 

Hände des Personals 100 KBE/dm2 b 

a = Messmethode Bioindikatoren 
b = Messmethode Abklatschverfahren (RODAC) 
c = in 9 von 10 Proben, sowie Abwesenheit von humanpathogenen Keimen 

Alle Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, die die Umgebungsbedingungen bei der 
Aufbereitung beeinflussen, sollen in einem Hygieneplan hinterlegt sein. Es ist empfehlens-
wert, Checklisten zum Abzeichnen der Durchführung der Maßnahmen aus dem Hygieneplan 
vorzugeben. Mindestens jährlich sollte das Personal, welches an der Aufbereitung der Reini-
gungstextilien beteiligt ist, hinsichtlich der hygienischen Gefahren und Besonderheiten bei 
der Aufbereitung von Reinigungstextilien geschult werden. Weitere allgemeine sinnvolle 
Maßnahmen zur hygienischen Aufbereitung sind z. B. die fachkundige Wartung der Maschi-
nen und technischen Anlagen sowie das regelmäßige Reinigen bzw. Desinfizieren von tech-
nischen Bauteilen der Maschinen (z. B. Be-/Entladebereich, Siebe, Tanks, Filter). 

Organischer Schmutz kann die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln beeinträchtigen. Daher 
soll die Aufbereitung von Reinigungstextilien gewährleisten, dass organische Verunreinigun-
gen sicher aus diesen bei der Aufbereitung entfernt werden (RKI-Empfehlung „Anforderun-
gen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ [11]). Zur Erfüllung 
dieser Anforderung kann es sinnvoll sein, die Reinigungswirkung der Aufbereitungsverfahren 
zu untersuchen und ggf. zu optimieren.  

In der Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von 
Flächen“ werden vom RKI Forderungen an die Aufbewahrung aufbereiteter Reinigungstexti-
lien gestellt. Um eine Vermehrung von Mikroorganismen zu vermeiden, eignet sich am bes-
ten die direkte Trocknung nach dem Waschen, z. B. im Trockner. Reinigungs- und Desinfek-
tionsutensilien sind nach der Aufbereitung geschützt vor Kontamination durch unsaubere 
Utensilien aufzubewahren (Trennung in reinen und unreinen Bereich) [11]. 

Sollte die Trocknung, z. B. aufgrund des direkten Einsatzes nach der Aufbereitung, unter-
bleiben, so ist dringend empfohlen, die Untersuchungen zum Hygienezustand der noch 
feuchten Reinigungstextilien regelmäßig, z. B. vierteljährlich, durchzuführen [13]. Dies gilt 
auch bei Lagerung von mit Desinfektionsmittel getränkten Reinigungstextilien, welche nicht 
länger als 1 Tag dauern soll [13,14]. Auch antimikrobiell ausgerüstete Reinigungstextilien 



FRT FRT-Leitfaden ’’Aufbereitung Reinigungstextilien”  

  

32 

 

 

schützen per se nicht vor einem mikrobiellen Bewuchs während einer Lagerungsphase im 
feuchten Zustand. Auch hierbei ist eine adäquate Aufbereitung notwendig.  

Die DIN EN 14065 [2] beschreibt ein Hygienemanagementsystem für Wäschereien zur hygi-
enischen Aufbereitung von Textilien. Dieses System kann auch genutzt werden, um die Auf-
bereitung von Reinigungstextilien unter hygienischen Aspekten zu gestalten. Das Hygie-
nemanagementsystem nach DIN EN 14065 baut auf einer guten Bearbeitungspraxis und 
weiteren vorbereitenden Maßnahmen auf. Unter guter Bearbeitungspraxis ist z. B. die Zu-
ordnung von Verantwortlichkeiten sowie die Bereitstellung von adäquaten Ressourcen und 
Personal zu verstehen (siehe Anhang A der DIN EN 14065). Vorbereitende Maßnahmen 
sind z. B. die Aufstellung des Hygiene-verantwortlichen Personals, Verpflichtung der Leitung 
und klare Spezifikationen von relevanten Prozessen und Materialien. Das Hygienemanage-
mentsystem nach DIN EN 14065 baut darauf mit den 7 Grundsätzen auf:  

1. Risikoanalyse: Auflistung von mikrobiologischen Gefahren und Kontrollmaßnahmen 
2. Bestimmung der (kritischen) Kontrollpunkte 
3. Etablierung von Zielwerten und Toleranzen für jeden (kritischen) Kontrollpunkt 
4. Etablierung eines Monitoringsystems für jeden (kritischen) Kontrollpunkt 
5. Etablierung von Korrekturmaßnahmen 
6. Etablierung von Überprüfungsverfahren für das gesamte Hygienemanagementsystem 
7. Dokumentation 

Die DIN EN 14065 beschreibt somit Arbeitswerkzeuge, um den Aufbereitungsprozess unter 
hygienischen Aspekten zu analysieren und den Anforderungen entsprechend auszugestal-
ten. Sie beinhaltet keine mikrobiologischen Grenzwerte und lässt sich somit an verschiedene 
Anforderungen und Bedürfnisse anpassen.  
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Anhang 3: Wichtige Parameter bei verschiedenen Waschverfahren 

Im Folgenden sind exemplarisch die Unterschiede hinsichtlich der wichtigen Parameter bei 
Waschverfahren für leicht verschmutzte Wischbezüge, stark verschmutzte Wischbezüge 
sowie für Wischbezüge aus hygienerelevanten Bereichen aufgeführt. Die Vorgabe von Mus-
terwaschverfahren an dieser Stelle ist nicht sinnvoll, da je nach Waschmaschinenhersteller 
und eingestelltem Waschprogramm die geforderten Parameter mit unterschiedlichen Pro-
grammabläufen erreicht werden. 

1. Leicht verschmutzte Wischbezüge 

 Kurzes Vorspülen 

 Hauptwäsche mit ausreichendem Wasserstand (normalerweise 60° C als Wasch-
temperatur) 

 Gutes Spülen, um alle Waschmittelrückstände zu entfernen 

2. Stark verschmutzte Wischbezüge 

 Gründliches Vorspülen 

 Evtl. bei Bedarf eine Vorwäsche mit 40° C 

 Hauptwäsche mit ausreichendem Wasserstand (Waschtemperatur mindestens 
60° C) 

 Gutes Spülen um alle Waschmittelrückstände zu entfernen 

3. Hygienerelevantes Waschverfahren 

 Vorspülen in Abhängigkeit des Verschmutzungsgrades (hinsichtlich Abwasserein-
leitung in die Kanalisation ggf. relevante Vorschriften beachten, z. B. kommunale 
Entwässerungssatzungen, Merkblätter DWA-M 115-1 [3], DWA-M 115-2 [4], 
DWA-M 775 [5] und die dort genannten Vorschriften) 

 Hauptwäsche entsprechend dem verwendeten Wasch- und Desinfektionsmittel 
anpassen 

o Flottenniveau 

o Temperaturhaltezeit 

o Wichtig: Es ist darauf zu achten, dass bei Verwendung von flüssigen 
Wasch- und Desinfektionsmitteln das Desinfektionsmittel erst bei Errei-
chen der Desinfektionstemperatur zugegeben wird. 

 Gutes Spülen, um alle Waschmittelrückstände zu entfernen  
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nagementansatz 

alle Beuth-Verlag, Berlin 

[2] DIN EN 14065 

Textilien - In Wäschereien aufbereitete Textilien - Kontrollsystem Biokontamination 

Beuth-Verlag, Berlin 

[3] Merkblatt DWA-M 115-1 

Indirekteinleitung nicht häuslichen Abwassers – Teil 1: Rechtsgrundlagen, 

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Hennef, 

2013 
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DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Hennef, 

2013 
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DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Hennef, 

2010 

[6] Biostoffverordnung vom 15. Juli 2013, BGBl. I S. 2514 

[7] S 050 (TA 2048) 

BG-Information „Wäsche mit Infektionsgefährdung der Beschäftigten“, 2009 
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[11] RKI Empfehlung „Anforderung an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von 

Flächen“ BGBl 2004/47: 51-61 

[12] Prüfbestimmungen wfk-Siegel für Textilhygiene, Ausgabe 2014-01 

[13] Mitteilung der Desinfektionsmittelkommission im VAH: Fragen & Antworten: Standzei-

ten von Wischsystemen zur Reinigung und Desinfektion von Fußböden. HygMed 2012; 
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[14] Arbeitskreis für Krankenhaus- und Praxishygiene der AWMF. Hygienische Anforderun-
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Anhang 6: FRT-Informationsschriften und Merkblätter 

 FRT-Leitfaden für „mineralische Bodenbeläge“, Stand September 2012 

 FRT-Information „Holzböden (Parkett) - Teil 1: Definitionen von Reinigungsarten und -

verfahren“, Stand: Januar 2011 

 FRT-Information „Holzböden (Parkett) - Teil 2: Auswahl, Verlegung, Reinigung und 

Werterhalt“, Stand: Januar 2011 

 FRT-Information „Elastische Bodenbeläge mit besonderen Anforderungen an das 

elektrostatische Verhalten in sensiblen Arbeitsbereichen - Definitionen, Normen, Ein-

satzgebiete, Fehlerquellen“, Stand: März 2006 

 FRT-Merkblatt „Reinigungs- und Pflegeempfehlung rutschhemmende Fliesen“, Stand: 

März 2003 

 FRT-Merkblatt „Reinigung und Pflege von Holzböden - Hallen für Tanzsport“, Stand: 

April 2003 

 FRT-Merkblatt „Reinigung und Pflege von Laminatböden - Laminatböden im Objektbe-

reich und im Haushalt“, Stand: April 2003 

 FRT-Merkblatt „Reinigung und Pflege von Sporthallenböden - Hallen für Turnen, Spiele 

und Mehrzwecknutzung“, Stand: April 2003 

Sämtliche hier genannten FRT-Informationen und Merkblätter sind über die FRT-

Geschäftsstelle erhältlich: 

Europäische Forschungsgemeinschaft Reinigungs- und Hygienetechnologie e.V. 

Campus Fichtenhain 11 

D-47807 Krefeld 

www.frt .de / E-Mail: info@frt.de 
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Anhang 7: Mitglieder des FRT-Arbeitskreises 
 

Allen ehrenamtlichen Mitarbeitern an dieser Informationsschrift sei auf diesem Wege ge-
dankt. An der Erstellung waren beteiligt: 

Ansprechpartner Adresse 

Sebastian Papenfuß 
Bockholdt Gebäudedienste KG 

Gutenbergstr. 10, D-23566 Lübeck 

Christoph Marz 

Dr. Thomas Rauch 

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG 

Fraunhoferstrasse 17, D-87700 Memmingen 

Joachim Krause 
Coburger Handtuch- und Mattenservice CHMS 

Coburger Str. 19, D-96472 Rödental 

Hans Kielgas 
Diversey Germany Services OHG 

Mallaustr. 50-56, D-68219 Mannheim 

Claudia Brede 
Dorfner Gruppe 

Miramstraße 74, D-34123 Kassel 

Dr. Josef Feuerstein 
Dipl.-Wirt. Ing. Florian Brusdeylins 

Dr. Schnell Chemie GmbH 

Taunusstr. 19, D-80807 München 

Thomas Hansen 
Ecolab Deutschland GmbH 

Ecolab Allee 1, D-40789 Monheim am Rhein 

Andy Schröder 
Electrolux Professional GmbH 

Bismarckstraße 96, D-72072 Tübingen 

Dr. Jochen Wirsching 

Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH - 
Vileda Professional 

Höhnerweg 2 - 4, (B149), D-69469 Weinheim 

Jürgen Schäfer 
Miele & Cie. KG 

Carl-Miele-Str. 29; D-33332 Gütersloh 

Dietmar Pfennig 
Pfennig Reinigungstechnik GmbH 

Heubachstr. 1, D-87471 Durach 

Horst Keen 
Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG 

Hannoversche Str. 91-95, D-49084 Osnabrück 

Dennis Pietron 
Puschendorf Textilservice GmbH 

Magdeburger Strasse 251, D-39218 Schönebeck 

Thomas Weber 
VERMOP Salmon GmbH 

Zeppelinstr. 24, D-82205 Gilching 
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Dipl.-Ing. Steffi Kehrer 

Dipl.-Ing. Jörg Zylla 

Werner & Mertz GmbH 

Rheinallee 94, D-55120 Mainz 

Roland Herzog 
Wetrok AG 

Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten 

Dr. Manuel Heintz 
wfk -Institut für Angewandte Forschung GmbH 

Campus Fichtenhain 11, D-47807 Krefeld 

Dr. Patrick Casper 
wfk - Cleaning Technology Institute e.V. 

Campus Fichtenhain 11, D-47807 Krefeld 
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